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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

für ein Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufsquali-
fikationen und zur Anerkennung sozialer Berufe 

A) Problem 

1. Am 1. April 2012 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ in Kraft ge-
treten, das für die bundesrechtlich geregelten Berufe gilt. Für alle landes-
rechtlich geregelten Berufe müssen die Länder jeweils eigene Gesetze er-
stellen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden Regelungen für die 
im Freistaat Bayern landesrechtlich geregelten Berufe getroffen. Ziel die-
ses Gesetzentwurfs ist es, die wirtschaftliche Einbindung von Fachkräf-
ten mit Auslandsqualifikationen maßgeblich zu verbessern und die Inte-
gration von im Land lebenden Migrantinnen und Migranten in den baye-
rischen Arbeitsmarkt zu fördern. Angesichts der demografischen Ent-
wicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels im Freistaat 
Bayern müssen alle hier vorhandenen Qualifikationspotenziale künftig 
besser genutzt und im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen ge-
zielter für den deutschen Arbeitsmarkt aktiviert werden. Die im Ausland 
erworbenen beruflichen Qualifikationen und Abschlüsse können auf dem 
bayerischen Arbeitsmarkt oft nicht angemessen genutzt werden, weil Be-
wertungsverfahren und Bewertungsmaßstäbe fehlen. Die Verfahren zur 
Bewertung und Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kationen im Hinblick auf in Bayern landesrechtlich geregelte Berufe sol-
len ausgeweitet, vereinfacht und verbessert werden. Regelungsziel ist es, 
in den Freistaat Bayern mitgebrachte Berufsabschlüsse und sonstige be-
rufsrelevante Qualifikationen unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
der einzelnen Berufsgruppen in möglichst einheitlichen Verfahren ar-
beitsmarktgängig und damit für den Einzelnen und den Arbeitgeber bes-
ser verwertbar zu machen, um so eine ausbildungsnahe Beschäftigung zu 
fördern. Damit wird ein entscheidender Schritt zur nachholenden Integra-
tion von bereits im Freistaat Bayern lebenden Migrantinnen und Migran-
ten und zur Eingliederung von qualifizierten Neuzuwanderern in den 
bayerischen Arbeitsmarkt getan. Die Attraktivität Bayerns für qualifizier-
te Fachkräfte aus dem Ausland wird erhöht und die Position der bayeri-
schen Wirtschaft im zunehmenden internationalen Wettbewerb um quali-
fizierte Arbeitskräfte gestärkt. 

2. Soziale Berufe stehen heute vor neuen Herausforderungen: Ausgebildete 
Fachkräfte kommen in sensiblen Arbeitsfeldern zum Einsatz. Sie arbeiten 
mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und insbesondere mit schutzbe-
dürftigen Menschen. Dabei müssen Gesichtspunkte insbesondere des 
Kinderschutzes, Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung, pädagogi-
sche und wissenschaftliche Standards berücksichtigt werden. Professio-
nelles Arbeiten verlangt neben einer hohen sozialen und kommunikati-
ven Kompetenz insbesondere, die Entwicklung des Menschen in den je-
weiligen Phasen zu kennen, Problemlagen beim Menschen oder in sei-
nem Umfeld diagnostisch zu erfassen, Risiken für das Wohl der betroffe-
nen Menschen einzuschätzen, fachliche Standards bei den Lösungsstrate-
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gien und Methoden einzuhalten, die Betroffenen altersgerecht zu beteili-
gen und die sozialrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
zu berücksichtigen. Zusätzlich sollen sie fachübergreifende Kompeten-
zen mitbringen, wie Leitungs- und Personalmanagement, Qualitätsent-
wicklung und -sicherung, die Kompetenz zur institutionenübergreifenden 
Zusammenarbeit, Sozialkompetenzen sowie die Kompetenz zur Netz-
werkarbeit. Sowohl die Ergebnisse der PISA-Studie als auch die hoch-
schulpolitische Entwicklung durch den Bologna-Prozess führen zu einer 
steigenden Nachfrage nach mehr akademischen Berufsabschlüssen im 
sozialen Bereich. Ziel einer Reglementierung der Führungsbefugnis von 
Berufsbezeichnungen mit dem Zusatz „staatlich anerkannt“ ist von jeher, 
die Bedeutung der fachlichen und persönlichen Anforderungen hervorzu-
heben, die für die Erfüllung der jeweiligen Profile der sozialen Berufe er-
forderlich sind. Deshalb wird nach den Beschlüssen der Jugend- und Fa-
milienministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz für die Studi-
engänge der „Sozialen Arbeit“ an der Bezeichnung der staatlichen Aner-
kennung im Sinn eines Gütesiegels festgehalten und diese für die neuen 
Studiengänge „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ eingeführt. Da-
mit werden fachliche und persönliche Voraussetzungen für die Eignung 
von Fachkräften definiert. Ferner soll das Verfahren zur Bewertung und 
Anerkennung von im In- und Ausland erworbenen Berufsqualifikationen 
vereinheitlicht und vereinfacht werden, um Freizügigkeit sicherstellen 
und die Berufsfelder der „Sozialen Arbeit“ und der „Frühkindlichen Bil-
dung und Erziehung“ insbesondere für Migrantinnen und Migranten zu 
öffnen. Dabei ist die neuere Entwicklung in der frühkindlichen Bildung 
zu berücksichtigen. Durch die Einführung von Bildungsplänen und -ver-
einbarungen sind Kindertageseinrichtungen als biografisch erste Formen 
der institutionellen Bildung und Erziehung allgemein anerkannt. Die For-
derung nach einer höheren Qualifizierung von pädagogischem Personal 
wird immer lauter, wobei dies nicht mehr nur auf Fachakademie-, son-
dern auch auf Hochschulebene erfolgen soll. Der Ausbau der Studien-
gänge für „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ soll diesem Bedarf 
entsprechen und die Zahl der akademisch ausgebildeten Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen erhöhen. In der Sozialen Arbeit steigen die 
Anforderungen, da Multiproblemlagen nicht mehr die Ausnahme, son-
dern die Regel sind. Dies bedingt veränderte Haltungen hinsichtlich des 
fachlichen Handelns und der Abstimmungs- und Zusammenarbeitspro-
zesse mit anderen Fachdiensten und Institutionen. Aufgrund der Vor-
kommnisse von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen durch 
Fachpersonal in Einrichtungen und Diensten ist es unabdingbar, persönli-
che Anforderungen zu definieren. Die Länder müssen in Anlehnung an 
das BQFG des Bundes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen (BQFG Bayern) für die landesrechtlich geregelten 
Berufe eigene Regelungen zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
treffen. Regelungen auf gesetzlicher Grundlage für die staatliche Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse in den Bereichen „Soziale Arbeit“ 
und „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ fehlen bisher.  
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B) Lösung 

1. Es wird ein allgemeiner Anspruch auf eine individuelle Prüfung der 
Gleichwertigkeit von ausländischen Berufsqualifikationen mit im Frei-
staat Bayern landesrechtlich geregelten Referenzqualifikationen geschaf-
fen. Die bestehenden Regelungen zur Anerkennung beruflicher Aus-
landsqualifikationen, die insbesondere durch die Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen vom 7. September 2005 (ABl. L 255 vom 30. Sep-
tember 2005; im Folgenden RL 2005/36/EG) vorgegeben und in nationa-
les Recht umgesetzt sind, werden im Grundsatz auf Personen aus Dritt-
staaten beziehungsweise auf in Drittstaaten erworbene Qualifikationen 
ausgeweitet, die bisher nicht oder nicht vollständig berücksichtigt wur-
den. Ferner werden die Verfahren und Kriterien für die Bewertung der 
ausländischen Qualifikationen vereinheitlicht und transparenter gestaltet. 
§ 1 des Gesetzes enthält allgemeine Kriterien für die Bewertung der 
Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen und re-
gelt das entsprechende Verfahren. Der Anwendungsbereich des § 1 gilt 
für im Freistaat Bayern landesrechtlich geregelte Berufe, sofern die ent-
sprechenden bayerischen berufsrechtlichen Fachregelungen unter Bezug-
nahme auf dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. Damit gilt in 
diesem Gesetz eine eingeschränkte Subsidiarität: Die Regelungen in den 
Fachgesetzen gehen nur dann diesem Gesetz vor, wenn sie ausdrücklich 
darauf Bezug nehmen, es also ganz oder teilweise ausschließen und da-
durch dessen Inhalt entweder vollständig oder teilweise durch spezielle 
Regelungen ersetzen. Enthält ein Fachgesetz Anerkennungsregelungen, 
ohne dass auf dieses Gesetz explizit Bezug genommen wird, gehen die 
Regelungen dieses Gesetzes vor. Überdies regelt das BayBQFG in Art. 2 
Abs. 4 selbst, in welchen Bereichen es nicht zur Anwendung kommt. Die 
Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Län-
der hatte sich im Dezember 2010 für die beschleunigte Schaffung von 
einheitlichen und unbürokratischen Regelungen der Anerkennungsver-
fahren in Bund und Ländern ausgesprochen. Aus diesem Grund haben 
die Länder gemeinsam ein Muster eines Gesetzes erarbeitet, das sich eng 
an das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ der Bundesregierung anlehnt 
und von allen Ländern möglichst einheitlich in Kraft gesetzt werden soll. 
Dieses Muster, das auch eine Regelung darüber enthält, wie mit positiven 
Bescheiden eines Landes bei Wechsel in ein anderes Land verfahren 
werden soll, ist Grundlage für dieses Gesetz. Das Mustergesetz ist zwi-
schen allen 16 Ländern abgestimmt. 

2. Mit dem Bayerischen Sozial- und Kindheitspädagogengesetz – BaySoz-
KiPädG, (§ 2 des Gesetzes) soll eine gesetzliche Grundlage für die Prü-
fung der Gleichwertigkeit von ausländischen Studienabschlüssen ge-
schaffen werden. Daneben regelt das Gesetz die Befugnis, die Berufsbe-
zeichnungen „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“/„Staatlich aner-
kannte Sozialpädagogin“ sowie „Staatlich anerkannter Kindheitspädago-
ge“/„Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“ zu führen. 

 

C)  Alternativen 

Keine 
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D)  Kosten 
1. Kosten für den Staat 

a) Im Rahmen des Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes (BayBQFG, § 1) können durch die Vermeidung von Arbeitslo-
sigkeit und die bessere Nutzung von beruflichen Qualifikationen 
Wertschöpfungszuwächse und Entlastungen der Sozialsysteme er-
wartet werden. Ein Mehraufwand des Freistaats Bayern ist zur Stär-
kung des Fachkräfteangebots und zur Vermeidung von nicht ausbil-
dungsadäquater Beschäftigung und Arbeitslosigkeit unabdingbar. 
Für die Umsetzung dieses Gesetzes werden keine neuen Strukturen 
geschaffen; durch Anbindung der Verfahren an bereits bestehende 
Strukturen werden Synergieeffekte erzielt. Für die Verfahren werden 
kostendeckende Gebühren erhoben, so dass dem Freistaat Bayern 
hierfür keine Kosten entstehen. Derzeit wird versucht, zwischen den 
Ländern eine Einigung zur Höhe der Gebühren herbeizuführen. Da-
bei ist jedoch zu gewährleisten, dass die gebührenrechtlichen Mög-
lichkeiten der Länder, kostendeckende Gebühren zu erheben, nicht 
eingeschränkt werden dürfen. Eine feste länderübergreifende Gebüh-
renobergrenze für das Anerkennungsverfahren, wie sie die Länderar-
beitsgruppe derzeit erwägt, wäre damit nicht vereinbar. Hieran ist 
aus bayerischer Sicht festzuhalten. Eine Änderung des Bayerischen 
Kostengesetzes ist damit ebenfalls nicht notwendig. Jedoch wird 
dem Freistaat Bayern durch Art. 16 BQFG Bayern die Führung einer 
Landesstatistik auferlegt. Die Kosten hierfür trägt das StMAS als fe-
derführendes Ressort.  

b) Dem Freistaat Bayern entstehen durch das BaySozKiPädG (§ 2) 
Kosten i.H.v. rund 500 Tsd. Euro pro Jahr, die im Rahmen der Prio-
ritätensetzung und Umschichtung innerhalb der jeweils veranschlag-
ten Sach- und Personalausgaben sowie innerhalb der jeweils zur Ver-
fügung stehenden (Plan-) Stellen des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales gedeckt werden. 

2. Kosten für die Kommunen 
Für die Kommunen entstehen keine Kosten.  

3. Kosten für Wirtschaft und Bürger 
a) Durch das BayBQFG entstehen der Wirtschaft, insbesondere den 

mittelständischen Unternehmen, keine Mehrkosten. Soweit die Kam-
mern Anerkennungsverfahren durchführen, haben auch sie die Mög-
lichkeit, kostendeckende Gebühren zu erheben. Auswirkungen auf 
Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Mit dem Gesetz werden 
für die Wirtschaft keine Informationspflichten neu eingeführt, geän-
dert oder aufgehoben. Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich 
keine Kosten. Für die Antragsteller können Gebühren und Auslagen 
anfallen für die Durchführung der Anerkennungsverfahren. Durch 
die Antragstellung entsteht für die Bürgerinnen und Bürger eine neue 
Informationspflicht, deren Belastungen allerdings im Vergleich zu 
den Begünstigungen und dem Ziel einer qualifikationsadäquaten Be-
schäftigung als gering zu bewerten sind. 

b) Für Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger ergeben sich durch das 
BaySozKiPädG keine Kosten. Für die Hochschulen und Antragstel-
lerinnen bzw. Antragsteller entstehen Kosten entsprechend der Ge-
bührenregelung.   
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Gesetzentwurf 
für ein Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozi-
aler Berufe 

 

Inhaltsübersicht 

§ 1  Bayerisches Gesetz über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (Bayerisches 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz − BayBQFG) 

§ 2 Bayerisches Gesetz über das Führen der Berufsbezeich-
nungen „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder 
„Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ und „Staatlich 
anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich aner-
kannter Kindheitspädagoge“ (Bayerisches Sozial- und 
Kindheitspädagogengesetz – BaySozKiPädG) 

§ 3 Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetzes 

§ 4 Inkrafttreten 

 

§ 1 

Bayerisches Gesetz über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (Bayerisches 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz − BayBQFG)1)

 
Teil 1 

Allgemeiner Teil 
 

Art. 1 
Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen für den deutschen Ar-
beitsmarkt, um eine qualifikationsnahe Beschäftigung zu 
ermöglichen, sowie der Förderung der Integration von im 
Land lebenden Migrantinnen und Migranten in den bayeri-
schen Arbeitsmarkt.  

 
1)  Art. 1 bis 3 und 9 bis 16 dienen der Umsetzung der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl. L 255 S. 22; ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 
S. 28, 2009 L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) Nr. 623/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 (ABl. 
L 180 S. 9). 

Art. 2 
Anwendungsbereich 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise unter 
Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifi-
kationen und inländischer Ausbildungsnachweise mit Beru-
fen, die durch Rechtsvorschriften des Freistaates Bayern 
geregelt sind, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen 
Regelungen des Freistaates Bayern unter Bezugnahme auf 
dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. 2§ 10 des 
Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt.  

(2) 1Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit mit Abschlüssen, für die die zu-
ständigen Stellen auf Grund der §§ 9, 54, 66, 67 des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) oder der §§ 41, 42a, 42m, 42n der 
Handwerksordnung Regelungen über Aus- und Fortbil-
dungsprüfungen erlassen haben. 2Eine Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit Aus- und Fortbildungsregelungen 
nach §§ 66, 67 BBiG und §§ 42m, 42n der Handwerksord-
nung ist nur im persönlichen Anwendungsbereich des § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch eröff-
net; maßgebend hierfür ist der Zeitpunkt der Antragstel-
lung. 

(3) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die im 
Ausland einen Ausbildungsnachweis erworben haben und 
darlegen, in Bayern eine ihrer Berufsqualifikation entspre-
chende Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 

(4) Dieses Gesetz findet keine Anwendung  
1. auf Abschlüsse im Rahmen der Berechtigung, die Be-

rufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ zu 
führen; hierfür gilt abschließend das Ingenieurgesetz, 

2. auf die Berufsbezeichnungen „Architektin“, „Archi-
tekt“, „Innenarchitektin“, „Innenarchitekt“, „Land-
schaftsarchitektin“, „Landschaftsarchitekt“, „Beratende 
Ingenieurin“, „Beratender Ingenieur“ sowie „Stadtpla-
nerin“ und „Stadtplaner“; hierfür gelten abschließend 
das Baukammerngesetz und die darauf beruhenden Re-
gelungen, 

3. in den Fällen des Qualifikationserwerbs gemäß Art. 6 
des Leistungslaufbahngesetzes, 

4. für Qualifikationsnachweise, die nach dem Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetz zu erbringen sind,  

5. für den Erwerb der Befähigung für ein Lehramt an öf-
fentlichen Schulen; hierfür gelten abschließend das 
Bayerische Lehrerbildungsgesetz und die darauf beru-
henden Regelungen, 

6. auf die Anerkennung von Bezeichnungen, die auf der 
Grundlage des Heilberufe-Kammergesetzes von der zu-
ständigen Heilberufekammer ausgesprochen wird, oder 
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7. auf Dolmetscher- und Übersetzerabschlüsse; hierfür 
gelten abschließend das Dolmetschergesetz und die da-
rauf beruhenden Regelungen. 

(5) 1Für akademische Qualifikationen, soweit diese nicht 
Voraussetzung zur Ausübung eines reglementierten Berufs 
sind, besteht in Abweichung von Abs. 1 und Teil 2 Ab-
schnitt 1 nur die Möglichkeit einer Bewertung auf Basis des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikatio-
nen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 
11. April 1997 (Anlage zum Gesetz vom 16. Mai 2007, 
BGBl II S. 712). 2Das Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst wird ermächtigt, diese Aufgabe auf 
andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, zu übertragen. 3Die Zuständigkeit kann auch 
auf länderübergreifende Stellen im Sinn des Satzes 2 über-
tragen werden. 

Art. 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch 
Ausbildungsnachweise, Befähigungsnachweise oder ein-
schlägige, im Inland oder Ausland erworbene Berufserfah-
rung nachgewiesen werden. 

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Be-
fähigungsnachweise, die von verantwortlichen Stellen über 
den Abschluss einer erfolgreich absolvierten Ausbildung 
ausgestellt werden. 

(3) 1Berufsbildung im Sinn dieses Gesetzes ist eine durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Berufsaus-
bildung, berufliche Fort- oder Weiterbildung. 2Die Berufs-
ausbildung vermittelt die zur Ausübung einer qualifizierten 
beruflichen Tätigkeit erforderliche berufliche Handlungsfä-
higkeit. 3Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang 
statt, der den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen 
umfassen kann. 4Die berufliche Fort- und Weiterbildung er-
weitert die berufliche Handlungsfähigkeit über die Berufs-
ausbildung hinaus. 

(4) Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Freistaates 
Bayern geregelt sind, umfassen reglementierte Berufe und 
nicht reglementierte Berufe. 

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, de-
ren Aufnahme oder Ausübung durch Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifika-
tionen gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbesonde-
re die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, 
die über bestimmte Berufsqualifikationen verfügen. 

Teil 2 
Feststellung der Gleichwertigkeit 

Abschnitt 1 
Nicht reglementierte Berufe 

Art. 4 
Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwertig-
keit fest, sofern  

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die 
Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten 
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt und 

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen 
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten Be-
rufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiese-
nen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landes-
rechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern 
1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 

auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bezieht, 
die sich hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder auf 
Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fer-
tigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden, 
auf die sich der entsprechende landesrechtlich geregelte 
Ausbildungsnachweis bezieht, 

2. die nach Nr. 1 abweichenden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die Ausübung des jeweiligen Be-
rufs wesentlich sind und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise 
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus-
geglichen hat.  

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Lan-
des die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhaberin 
oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation in diesem Land erworben worden. 

Art. 5 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbil-

dungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in 
deutscher Sprache, 

2. ein Identitätsnachweis, 
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise, 
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder 

sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,   

5. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt 
wurde, sowie 

6. gegebenenfalls ein erteilter Bescheid eines anderen 
Landes. 

(2) 1Die Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 sind der zu-
ständigen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten 
Kopien vorzulegen. 2Von den Unterlagen nach Abs. 1 
Nrn. 3 und 4 sind Übersetzungen in deutscher Sprache vor-
zulegen. 3Darüber hinaus kann die zuständige Stelle von 
den Unterlagen nach Abs. 1 Nr. 2 und allen nachgereichten 
Unterlagen Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen. 
4Die Übersetzungen sind von einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu 
lassen.  
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(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Abs. 2 eine 
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland ab-
solvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifi-
kationen vorzulegen, soweit dies zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit erforderlich ist.  

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der 
inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann 
die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist wei-
tere geeignete Unterlagen vorzulegen.  

(6) 1Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch ge-
eignete Unterlagen darzulegen, im Freistaat Bayern eine der 
Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit aus-
üben zu wollen. 2Geeignete Unterlagen können beispiels-
weise der Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontaktaufnahme 
mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Geschäftskonzept 
sein. 3Für Antragstellerinnen oder Antragsteller mit Wohn-
sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem 
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese Darlegung ent-
behrlich, sofern keine besonderen Gründe gegen eine ent-
sprechende Absicht sprechen.  

Art. 6 
Verfahren 

(1) 1Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen 
Ausbildungsnachweis im Sinn des Art. 3 Abs. 2 erworben 
hat. 2Der Antrag ist schriftlich bei der zuständigen Stelle zu 
stellen. 

(2) 1Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des 
Antrags einschließlich der nach Art. 5 Abs. 1 vorgelegten 
Unterlagen. 2In der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die 
Frist nach Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. 3Sind die nach Art. 5 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständi-
ge Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unter-
lagen nachzureichen sind. 4Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 3 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) 1Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. 2Die Frist beginnt 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Be-
sonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 4Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzutei-
len. 

(4) 1In den Fällen von Art. 5 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der 
Frist nach Abs. 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen 
Stelle festgelegten Frist gehemmt. 2Im Fall des Art. 14 ist 
der Lauf der Frist nach Abs. 3 bis zu Beendigung des sons-
tigen geeigneten Verfahrens gehemmt.  

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die Gleich-
wertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch 
Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist. 

Art. 7 
Form der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach Art. 4 Abs. 1 
ergeht schriftlich. 

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der 
Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im Sinn 
des Art. 4 Abs. 2 nicht erfolgen kann, sind in der Begrün-
dung auch die vorhandenen Berufsqualifikationen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers sowie die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den vorhandenen Berufsqualifikati-
onen und der entsprechenden landesrechtlich geregelten 
Berufsbildung darzulegen. 

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufü-
gen.  

Art. 8 
Zuständige Stelle 

(1) 1Zuständige Stelle im Sinn dieses Abschnitts ist, vorbe-
haltlich anderer Regelungen, 
1. die Regierung im Geschäftsbereich des Staatsministeri-

ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst für schuli-
sche Ausbildungsabschlüsse, 

2. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus 
a) die Regierung für schulische Berufsaus- und Fort-

bildungsabschlüsse und  
b) die Technische Universität München für Gymnas-

tiklehrerinnen und Gymnastiklehrer und Sportleh-
rerinnen und Sportlehrer im freien Beruf, 

3. das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten für eine Berufsqualifikation auf der Grund-
lage des Berufsbildungsgesetzes und des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
im Bereich der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft 
sowie für Staatlich geprüfte Forstingenieurinnen und 
Staatlich geprüfte Forstingenieure und Staatlich geprüf-
te Forstassessorinnen und Staatlich geprüfte Forstasses-
soren, 

4. das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen für eine nach der Verordnung zur 
Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes ge-
regelte Berufsbildung, 

5. die Industrie- und Handelskammer bei einer Berufsbil-
dung, die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Be-
reich der nichthandwerklichen Gewerbeberufe geregelt 
ist, 

6. die Handwerkskammer bei einer Berufsbildung in Be-
rufen der Handwerksordnung, 

7. die Landesärzte-, Landeszahnärzte-, Landestierärzte- 
oder die Landesapothekerkammer für die Gesundheits-
dienstberufe jeweils für ihren Bereich oder 
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8.  in sonstigen Fällen das Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen. 

2Im Übrigen wird auf die Regelungen im Gesetz zur Aus-
führung des Berufsbildungsgesetzes und des Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetzes verwiesen. 

(2) 1Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Auf-
gaben durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu über-
tragen. 2Soweit Zuständigkeiten bei einer oder mehreren 
Regierungen konzentriert werden sollen, hat dies im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern zu erfol-
gen. 3Die Zuständigkeit kann bei Bedarf auf länderübergrei-
fende Stellen im Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 
(3) 1Zuständige Stellen nach Abs. 1 können vereinbaren, 
dass die ihnen durch dieses oder auf Grund dieses Gesetzes 
übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stel-
le, deren Sitz in einem anderen Land sein kann, wahrge-
nommen werden. 2Die Vereinbarung bedarf der Genehmi-
gung des jeweils zuständigen Ministeriums. 

 
Abschnitt 2 

Reglementierte Berufe 

Art. 9 
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 

(1) 1Die Bewertung der Gleichwertigkeit erfolgt im Rah-
men der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme 
oder Ausübung eines im Freistaat Bayern reglementierten 
Berufs. ²Bei dieser Entscheidung gilt der im Ausland er-
worbene Ausbildungsnachweis, unter Berücksichtigung 
sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleich-
wertig mit dem entsprechenden landesrechtlich geregelten 
Ausbildungsnachweis, sofern 
1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die 

Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten 
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt, 

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem so-
wohl im Freistaat Bayern als auch im Ausbildungsstaat 
reglementierten Beruf zur Ausübung des jeweiligen Be-
rufs im Ausbildungsstaat berechtigt ist oder die Befug-
nis zu Aufnahme oder Ausübung des jeweiligen Berufs 
aus Gründen verwehrt wurde, die der Aufnahme oder 
Ausübung im Freistaat Bayern nicht entgegenstehen, 
und 

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen 
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten Be-
rufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiese-
nen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landes-
rechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern 
1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 

auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hin-
sichtlich des Inhalts oder auf Grund der Ausbildungs-
dauer wesentlich von den Fähigkeiten und Kenntnissen 
unterscheiden, auf die sich der entsprechende landes-
rechtlich geregelte Ausbildungsnachweis bezieht, 

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine 
maßgebliche Voraussetzung für die Ausübung des je-
weiligen Berufs darstellen und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise 
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus-
geglichen hat. 

Art. 10 
Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen 

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen we-
sentlicher Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 nicht er-
folgen kann, werden bei der Entscheidung über die Befug-
nis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Freistaat Bayern 
reglementierten Berufs die vorhandenen Berufsqualifikatio-
nen und die wesentlichen Unterschiede gegenüber der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsqualifikation 
durch Bescheid festgestellt.  
(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche 
Maßnahmen nach Art. 11 die wesentlichen Unterschiede 
gegenüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten Be-
rufsqualifikation ausgeglichen werden können. 
(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Lan-
des die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhaberin 
oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation in diesem Land erworben worden. 

Art. 11 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 
können durch die Absolvierung eines höchstens dreijähri-
gen Anpassungslehrgangs, der Gegenstand einer Bewertung 
sein kann, oder das Ablegen einer Eignungsprüfung im In-
land ausgeglichen werden.  
(2) 1Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im 
Sinn des Abs. 1 sind die vorhandenen Berufsqualifikationen 
der Antragstellerin oder des Antragstellers zu berücksichti-
gen. 2Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die fest-
gestellten wesentlichen Unterschiede im Sinn des Art. 9 
Abs. 2 zu beschränken. 3Inhalt und Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen können durch Rechtsverordnung der 
Staatsregierung geregelt werden. 
(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Wahl 
zwischen der Absolvierung eines Anpassungslehrgangs und 
dem Ablegen einer Eignungsprüfung, sofern die entspre-
chenden berufsrechtlichen Regelungen nichts anderes be-
stimmen. 

Art. 12 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag 
auf Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Frei-
staat Bayern reglementierten Berufs folgende Unterlagen 
beizufügen: 
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbil-

dungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in 
deutscher Sprache, 
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2. ein Identitätsnachweis, 
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,  
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und 

sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind, 

5. im Fall von Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 eine Bescheinigung 
über die Berechtigung zur Berufsausübung im Ausbil-
dungsstaat,  

6. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt 
wurde, sowie 

7. gegebenenfalls ein erteilter Bescheid eines anderen 
Landes. 

(2) 1Die Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 7 sind der zu-
ständigen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten 
Kopien vorzulegen. 2Darüber hinaus kann die zuständige 
Stelle von den Unterlagen nach Abs. 1 Nr. 2 und allen 
nachgereichten Unterlagen Übersetzungen in deutscher 
Sprache verlangen. 3Von den Unterlagen nach Abs. 1 
Nrn. 3 bis 5 sind Übersetzungen in deutscher Sprache vor-
zulegen. 4Die Übersetzungen sind von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer 
erstellen zu lassen. 

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Abs. 2 eine 
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen. 

(4) 1Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland ab-
solvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifi-
kationen vorzulegen, soweit dies zur Bewertung der Gleich-
wertigkeit erforderlich ist. 2Soweit die Berufsbildung in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz absolviert wurde, kann 
sich die zuständige Stelle an die zuständige Stelle des Aus-
bildungsstaates wenden.  

(5) 1Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der 
inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann 
die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. 
2Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die zuständige Stelle 
an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.  

(6) 1Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch ge-
eignete Unterlagen darzulegen, im Freistaat Bayern eine ih-
ren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. 2Geeignete Unterlagen können bei-
spielsweise der Nachweis der Beantragung eines Einreise-
visums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontakt-
aufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Ge-
schäftskonzept sein. 3Für Antragstellerinnen oder Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 

Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen Gründe ge-
gen eine entsprechende Absicht sprechen.  

Art. 13 
Verfahren 

(1) 1Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des 
Antrags einschließlich der nach Art. 12 Abs. 1 vorgelegten 
Unterlagen. 2In der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die 
Frist nach Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. 3Sind die nach Art. 12 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständi-
ge Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unter-
lagen nachzureichen sind. 4Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 3 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen beginnt. 
(2) 1Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. 2Die Frist beginnt 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Be-
sonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 4Für An-
tragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungs-
nachweise in einem dieser genannten Staaten anerkannt 
wurden, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens 
einen Monat betragen. 5Die Fristverlängerung ist zu be-
gründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
(3) 1In den Fällen von Art. 12 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der 
Frist nach Abs. 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen 
Stelle festgelegten Frist gehemmt. 2Im Fall des Art. 14 ist 
der Lauf der Frist nach Abs. 2 bis zu Beendigung des sons-
tigen geeigneten Verfahrens gehemmt. 
(4) 1Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweiligen 
Fachrecht. 2Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus ist zuständige Stelle im Sinn dieses 
Abschnitts, soweit nicht durch das jeweilige Fachrecht be-
stimmt, für Fachsportlehrerinnen und Fachsportlehrer im 
freien Beruf mit staatlicher Prüfung die Technische Univer-
sität München, für schulische Berufsaus- und Fortbildungs-
abschlüsse die Regierung. 
(5) 1Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Auf-
gaben durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu über-
tragen. 2Soweit Zuständigkeiten bei einer oder mehreren 
Regierungen konzentriert werden sollen, hat dies im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern zu erfol-
gen. 3Die Zuständigkeit kann bei Bedarf auf länderübergrei-
fende Stellen im Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 
(6) 1Zuständige Stellen können vereinbaren, dass die ihnen 
durch dieses oder auf Grund dieses Gesetzes übertragenen 
Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle, deren Sitz 
in einem anderen Land sein kann, wahrgenommen werden. 
2Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des jeweils zu-
ständigen Ministeriums.  
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Abschnitt 3 
Gemeinsame Vorschriften 

Art. 14 
Sonstige Verfahren zur Feststellung  

der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen 

(1) 1Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für 
die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erfor-
derlichen Nachweise nach Art. 5 Abs. 1, 4 und 5 oder 
Art. 12 Abs. 1, 4 und 5 aus selbst nicht zu vertretenden 
Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist die Vor-
lage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemes-
senen zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, stellt 
die zuständige Stelle die für einen Vergleich mit der ent-
sprechenden inländischen Berufsbildung maßgeblichen be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der An-
tragstellerin oder des Antragstellers durch sonstige geeigne-
te Verfahren fest. 2Die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler hat die Gründe glaubhaft zu machen, die einer Vorlage 
der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. 3Die zu-
ständige Stelle ist befugt, eine Versicherung an Eides Statt 
zu verlangen und abzunehmen. 

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruf-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinn 
des Abs. 1 sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgesprä-
che, praktische und theoretische Prüfungen sowie Gutach-
ten von Sachverständigen. 

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit 
nach Art. 4 oder Art. 9 erfolgt auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der in Abs. 1 und 2 vorgesehenen sonstigen Verfah-
ren.  

Art. 15 
Mitwirkungspflichten 

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflich-
tet, alle für die Ermittlung der Gleichwertigkeit notwendi-
gen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) 1Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller die-
ser Mitwirkungspflicht nicht nach und wird hierdurch die 
Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die 
zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen entscheiden. 
2Dies gilt entsprechend, wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller in anderer Weise die Aufklärung des Sachver-
halts erheblich erschwert. 

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abge-
lehnt werden, nachdem die Antragstellerin oder der Antrag-
steller auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 
der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nachgekommen ist. 

Teil 3 
Schlussvorschriften 

Art. 16 
Statistik 

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertig-
keit nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtli-

chen Gesetzen und Verordnungen wird eine Landesstatistik 
geführt. 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene 
Kalenderjahr folgende Erhebungsmerkmale: 
1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Landkreis oder kreis-

freie Stadt des Wohnorts des Antragstellers, Datum der 
Antragstellung, 

2.  Ausbildungsstaat, bayerischer Referenzberuf oder bay-
erische Referenzausbildung, 

3.  Datum, Gegenstand und Art der Entscheidung sowie 
eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber 
sowie 

4.  Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienst-
leistungsfreiheit nach Art. 7 Abs. 1 und 4 der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 S. 22; ber. 2007 L 
271 S. 18, 2008 L 93 S. 28, 2009 L 33 S. 49) in der je-
weils geltenden Fassung. 

(3) Hilfsmerkmale sind: 

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, 

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektro-
nische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Person. 

(4) 1Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. ²Die Anga-
ben nach Abs. 3 Nr. 2 sind freiwillig. ³Auskunftspflichtig 
sind die nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrecht-
lichen Gesetzen und Verordnungen für die Verfahren zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen. 

(5) Die Angaben sind elektronisch an das Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung zu übermitteln.  

(6) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium des Innern 
1.  die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, den 

zeitlichen Abstand der Erhebung zu verlängern sowie 
den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn 
die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ur-
sprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufig-
keit benötigt werden, 

2.  einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur 
Deckung eines geänderten Bedarfs für den in Art. 1 ge-
nannten Zweck erforderlich ist und durch gleichzeitige 
Aussetzung anderer Merkmale eine Erweiterung des 
Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt 
werden können Merkmale, die besondere Arten perso-
nenbezogener Daten nach Art. 15 Abs. 7 des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes betreffen, und 

3.  die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies 
zur Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 
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§ 2

Bayerisches Gesetz über das Führen der Berufsbezeich-
nungen „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder 
„Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ und „Staatlich 
anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich aner-
kannter Kindheitspädagoge“ (Bayerisches Sozial- und 
Kindheitspädagogengesetz – BaySozKiPädG)  

 
Art. 1 

„Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“  
oder „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ 

(1) 1Die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ 
darf führen, wer  
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-

schule im Freistaat Bayern einen Studiengang nach 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat und 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 
dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Be-
rufs ergibt, insbesondere nicht rechtskräftig wegen ei-
ner in § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) genannten Straftat verurteilt worden ist.  

2Dem erfolgreichen Abschluss nach Satz 1 Nr. 1 steht der 
Erwerb der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung in einem anderen Land gleich. 

(2) 1Ein Bachelorstudiengang qualifiziert für die Tätigkeit 
als Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge, wenn er 
1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen vermit-

telt, 
2. Schwerpunkte setzt beim Erwerb von 

a) Wissen und Verständnis der allgemeinen wissen-
schaftlichen Grundlagen und Methoden der Sozia-
len Arbeit und eines exemplarischen Lernfelds, 

b) systematischen Kenntnissen wichtiger Theorien, 
Modelle und Methoden der Sozialen Arbeit im na-
tionalen und internationalen Rahmen, 

c) kritischem Verständnis für Schlüsselprobleme und 
Konzepte eines Spezialgebiets der Sozialen Arbeit 
im Allgemeinen, 

d) einem integrierten Verständnis der Methoden, Ver-
fahrensweisen und der beruflichen Ethik von Sozi-
aler Arbeit auf dem Hintergrund reflektierter Er-
fahrung, methodischen Handelns und auf dem ak-
tuellen Stand der Fachliteratur, 

e) exemplarischen Einblicken und ausgewählten ver-
tieften aktuellen Kenntnissen in einem Forschungs- 
und Entwicklungsgebiet der Sozialen Arbeit, 

f) kritischem Bewusstsein für den umfassenden fach-
übergreifenden Zusammenhang und 

g) Erfahrungen der kritischen Reflexion erworbenen 
Fachwissens unter den Bedingungen angeleiteter 
Praxis, 

3. ausgewiesene Kenntnisse zu den geltenden Grundla-
gen, insbesondere den für die Soziale Arbeit bedeutsa-
men deutschen Rechtsgebieten mit Vertiefung auf Lan-
desebene sowie Kenntnisse für die Verwaltung vermit-
telt, 

4. eine Regelstudienzeit von mindestens sieben Semester 
umfasst und 

5. ein angeleitetes praktisches Studiensemester an einer 
von der Hochschule anerkannten, fachlich ausgewiese-
nen Einrichtung der Sozialen Arbeit im Umfang von 
mindestens 100 Tagen eingliedert.  

2Auf Antrag der den Studiengang anbietenden Hochschule 
wird durch Allgemeinverfügung festgestellt, ob ein Studi-
engang die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt. 

Art. 2 
„Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“  

oder „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ 

(1) 1Die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Kind-
heitspädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Kindheitspäda-
goge“ darf führen, wer  
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-

schule im Freistaat Bayern einen Studiengang nach 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat und 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 
dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Be-
rufs ergibt, insbesondere nicht rechtskräftig wegen ei-
ner in § 72a SGB VIII genannten Straftat verurteilt 
worden ist.  

2Dem erfolgreichen Abschluss nach Satz 1 Nr. 1 steht der 
Erwerb der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung in einem anderen Land gleich. 

(2) 1Ein Bachelorstudiengang qualifiziert für die Tätigkeit 
als Kindheitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge, wenn er  
1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen, insbe-

sondere vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Um-
setzung der im ersten Abschnitt der Verordnung zur 
Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetzes zugrunde gelegten Bildungs- und Er-
ziehungsziele, vermittelt, 

2. Schwerpunkte setzt bei 
a) der Qualität der Erwachsenen-Kind-Interaktion und 

der entsprechenden sprachlichen Kommunikation,  
b) der professionellen Begleitung kindlicher Lernpro-

zesse,  
c) der Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien so-

wie bei  
e) der Unterstützung von Eltern bei der Förderung ih-

rer Kinder in der kognitiven, emotionalen, sozialen 
und körperlichen Entwicklung, 

3. ausgewiesene Kenntnisse zu den geltenden Grundla-
gen, insbesondere den Kinderrechten und den für die 
Kinderbetreuung bedeutsamen deutschen Rechtsgebie-
ten mit Vertiefung auf Landesebene, vor allem zum 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, 
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zur Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetzes und zum Bayeri-
schen Bildungs- und Erziehungsplan (5. Auflage 2012, 
Cornelsen Verlag), sowie Kenntnisse für die Verwal-
tung vermittelt, 

4. eine Regelstudienzeit von mindestens sieben Semester 
umfasst und 

5. Praxisanteile an einer von der Hochschule anerkannten, 
fachlich ausgewiesenen Einrichtung im Umfang von 
mindestens 100 Tagen eingliedert. 

2Auf Antrag der den Studiengang anbietenden Hochschule 
wird durch Allgemeinverfügung festgestellt, ob ein Studi-
engang die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt. 

Art. 3 
Ausländische Abschlüsse 

(1) Die Voraussetzung nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird 
auf Antrag durch Bescheid ersetzt, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller 

1.  über einen ausländischen Studienabschluss verfügt, der 
nach Feststellung gemäß den Vorschriften des Bayeri-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (Bay-
BQFG) einem Studiengang nach Art. 1 Abs. 2 gleich-
wertig ist, 

2.  eine beglaubigte Übersetzung des gesamten Zeugnisses 
vorlegt, aus der die absolvierte Fächerkombination und 
der Umfang des Fachpraktikums in Tagen hervorgehen, 

3.  nachweislich über  
a)  die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache, 
b)  Kenntnisse der bedeutsamen deutschen Rechtsge-

biete und Kenntnisse für die Verwaltung 
verfügt. 

(2) Die Voraussetzung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird 
auf Antrag durch Bescheid ersetzt, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller  

1.  über einen ausländischen Studienabschluss verfügt, der 
nach Feststellung gemäß den Vorschriften des Bayeri-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes einem 
Studiengang nach Art. 2 Abs. 2 gleichwertig ist, 

2.  eine beglaubigte Übersetzung des gesamten Zeugnisses 
vorlegt, aus der die absolvierte Fächerkombination her-
vorgeht, 

3.  nachweislich über  
a)  die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache, 
b)  Kenntnisse des Bayerischen Bildungs- und Erzie-

hungsplans und 
c)  Kenntnisse der Rahmenbedingungen der Einrich-

tungen zur Kinderbetreuung in Bayern  
verfügt. 

Art. 4 
Ordnungswidrigkeit 

Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, 
wer eine der in diesem Gesetz geregelten Berufsbezeich-
nungen allein oder in einer Verbindung führt, obwohl er die 
Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 oder Art. 2 
Abs. 1 Nr. 1 nicht erfüllt oder wegen einer in § 72a SGB 
VIII genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.  

Art. 5 
Zuständigkeit  

1Zuständig für den Vollzug dieses Gesetzes ist das Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen. 2Es kann die Zuständigkeit ganz oder teilweise auf 
eine ihm nachgeordnete Behörde übertragen.  

Art. 6  
Verordnungsermächtigung 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Benehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst 
1. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfah-

ren nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 2,  
2. die Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 11 BayBQFG in 

den Fällen des Art. 3 und 
3. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfah-

ren in den Fällen des Art. 3  
zu bestimmen. 

Art. 7 
Übergangsvorschriften 

(1) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Beschei-
nigungen über die Gleichwertigkeit ausländischer Ausbil-
dungen in sozialen Berufen gelten fort. 

(2) Die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bzw. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt auch, wer vor In-
krafttreten dieses Gesetzes 
1. innerhalb Deutschlands einen Diplomstudiengang der 

Sozialarbeit oder Sozialpädagogik mit einer Regelstu-
dienzeit von mindestens acht Semestern einschließlich 
einer eingegliederten Praxisausbildung im Umfang von 
mindestens zwei praktischen Studiensemestern erfolg-
reich abgeschlossen hat oder 

2. einen Studiengang nach Art. 1 Abs. 2 oder Art. 2 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat, für den erst nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiengangs die Feststel-
lungen nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 oder Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 getroffen wurden. 

(3) 1Abweichend von Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 kann für Studiengänge mit einer Regel-
studienzeit von sechs Semestern, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes gemäß Art. 57 Abs. 3 des Bay-
erischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) über ein Einver-
nehmen bzw. gemäß Art. 76 Abs. 1 BayHSchG über eine 
staatliche Anerkennung verfügen, die Feststellung nach 
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Art. 1 Abs. 2 Satz 2 und Art. 2 Abs. 2 Satz 2 beantragt wer-
den. 2Die Feststellung gilt für Absolventinnen und Absol-
venten, die ihr Studium spätestens zum Wintersemester 
2013/2014 aufgenommen haben. 

§ 3 

Änderung des Gesundheitsdienst-  
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veteri-
närdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie 
die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003, zu-
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2012 (GVBl S. 629), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 27 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„1Die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die 
nicht in Deutschland abgelegt wurden, bestimmt sich 
nach dem Bayerischen Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz.“  

2. In § 31 Abs. 3 werden nach den Worten „Richtlinie 
2005/36/EG“ die Worte „des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 S. 22; 
ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 S. 28, 2009 L 33 
S. 49), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
623/2012 der Kommission vom 11. Juli 2012 (ABl. 
L 180 S. 9)“ eingefügt. 

§ 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ……………………………. in Kraft.  

 
 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

I) Bayerisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 

Dieses Gesetz dient der besseren Verwertung im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen auf dem bayerischen Arbeitsmarkt 
und fördert qualifikationsnahe Beschäftigung. Es trägt damit zur 
Sicherung des Fachkräfteangebots sowie zur besseren Integration 
im Freistaat Bayern lebender Migrantinnen und Migranten bei. 
Zudem erleichtert es die Eingliederung von neu Zuwandernden in 
den bayerischen Arbeitsmarkt und erhöht so die Attraktivität des 
Freistaats Bayern für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. 
Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften wird aufgrund der 
demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren stark anstei-
gen. Der insbesondere in höheren Qualifikationssegmenten und in 
spezifischen Berufsfeldern bereits bestehende Fachkräftemangel 
wird sich ausweiten. Ohne Gegensteuerung werden die demo-
grafischen Entwicklungen massive Auswirkungen auf die sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse im Freistaat Bayern haben und 
regionale Disparitäten verstärken. Deshalb müssen alle im Frei-
staat vorhandenen Qualifikationspotenziale besser genutzt und das 

vorhandene Wissenskapital gezielter aktiviert werden. Dabei sind 
auch im Ausland erworbene Berufsqualifikationen in den Blick zu 
nehmen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die wirtschaftliche Ein-
bindung von Fachkräften mit Auslandsqualifikationen maßgeblich 
zu verbessern. Viele Menschen, die im Freistaat Bayern auf-
gewachsen oder zugewandert sind, haben in anderen Ländern be-
rufliche Qualifikationen und Abschlüsse erworben, können diese 
aber auf dem bayerischen Arbeitsmarkt oft nicht angemessen ein-
setzen, weil Bewertungsverfahren und Bewertungsmaßstäbe feh-
len. Aus diesem Grund sollen die Verfahren zur Bewertung und 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen 
ausgeweitet, vereinfacht und verbessert werden. Regelungsziel ist 
es, in den Freistaat Bayern mitgebrachte Berufsabschlüsse und 
sonstige berufsrelevante Qualifikationen unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der einzelnen Berufsgruppen im möglichst 
einheitlichen Verfahren arbeitsmarktgängig und damit für den 
Einzelnen wie für Arbeitgeber besser verwertbar zu machen. Das 
vorliegende Gesetz regelt die Verfahren und Kriterien zur Feststel-
lung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise mit im Freistaat Bayern landesrechtlich geregelten 
Ausbildungsnachweisen. Bisher bestehende Unterschiede in der 
Behandlung verschiedener Berufs- und Personengruppen werden 
so weit wie möglich aufgehoben und sowohl für im Ausland 
Qualifizierte als auch für Arbeitgeber und Betriebe transparente 
und nachvollziehbare Verfahren geschaffen. Eingeführt werden 
zum einen neue Rechtsansprüche für Personen- und Berufsgrup-
pen, denen bisher keine entsprechenden Verfahren offenstanden. 
Zum anderen sieht das vorliegende Gesetz im Interesse der Trans-
parenz und Vereinfachung der entsprechenden Verfahren eine 
möglichst weitgehende Vereinheitlichung der Kriterien für die Be-
wertung im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise und sons-
tiger Berufsqualifikationen vor. Im Rahmen der Verfahren sind 
neben im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweisen auch sons-
tige nachgewiesene Berufsqualifikationen der Antragsteller (ins-
besondere die einschlägige Berufserfahrung) zu berücksichtigen. 
Wesentliche Inhalte von § 1: 
– Das BayBQFG enthält allgemeine Kriterien für die Bewertung 

der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikati-
onen und regelt vor allem für die nicht reglementierten Berufe 
das entsprechende Verfahren. Für diese Berufe wird ein allge-
meiner gesetzlicher Anspruch auf Bewertung von im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen geschaffen. 

– Der Anwendungsbereich von § 1 bezieht sich auf die im Frei-
staat Bayern landesrechtlich geregelten Berufe, sofern die ent-
sprechenden berufsrechtlichen Regelungen des Freistaats Bay-
ern unter Bezugnahme auf dieses Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmen. Damit hat das spezielle Berufsrecht nur dann Vor-
rang vor diesem Gesetz, wenn auf das BayBQFG darin explizit 
Bezug genommen wird. Art. 2 Abs. 4 regelt, in welchen Fällen 
das BayBQFG keine Anwendung findet. 

– Der persönliche Anwendungsbereich eröffnet, unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit, einen Rechtsanspruch auf ein Feststel-
lungsverfahren für alle Personen, die einen Ausbildungsnach-
weis im Ausland erworben haben. 

– Die Feststellung der Gleichwertigkeit knüpft an die Begriff-
lichkeit in den bestehenden berufsrechtlichen Regelungen zur 
Anerkennung im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise 
sowie in der RL 2005/36/EG an. Zentrales Kriterium für die 
Gleichwertigkeit ist nach den Art. 4 und 9 das Fehlen wesentli-
cher Unterschiede zwischen den von dem Antragsteller nach-
gewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden bay-
erischen Berufsbildung. Entsprechend der RL 2005/36/EG be-
deutet „Gleichwertigkeit“ nicht „Gleichartigkeit“ oder „Gleich-
heit“. Beide Abschlüsse müssen vielmehr von „gleichem Wert“ 
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sein. Entscheidend für die Gleichwertigkeit ist, ob der Antrag-
steller aufgrund der im Ausland durchlaufenen Ausbildung und 
Prüfung in der Lage ist, den Anforderungen zu genügen, die 
nach bayerischem Recht an die Ausübung des jeweiligen Be-
rufs gestellt werden. 

– Bezugspunkt für die vorgesehenen Verfahren ist grundsätzlich 
die inländische bayerische Berufsbildung (Referenzberuf), mit 
der die im Ausland absolvierte Berufsbildung verglichen wird. 
Dabei sind im Rahmen der entsprechenden Verfahren neben im 
Ausland erworbenen Ausbildungsnachweisen sonstige nachge-
wiesene Berufsqualifikationen der Antragsteller, insbesondere 
vorhandene Berufserfahrung, zu berücksichtigen. Eine darüber 
hinausgehende Bewertung informeller Qualifikationen wird 
durch dieses Gesetz nicht geregelt. 

– Um ein möglichst zügiges Verfahren zu gewährleisten, ist die 
Entscheidung zur Feststellung oder Bewertung der Gleichwer-
tigkeit der ausländischen Berufsqualifikation innerhalb von 
drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen zu 
treffen. 

– Im Interesse einer unbürokratischen Umsetzung dieses Geset-
zes werden die bereits bestehenden Strukturen im Bereich der 
Anerkennung genutzt und die für die jeweilige Berufsausbil-
dung oder die Erteilung der Befugnis zur Aufnahme oder Aus-
übung eines Berufs zuständigen Behörden die Verfahren 
durchführen. 

II) Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz 

Der Bologna-Prozess 1999 und die Lissabon-Erklärung 2000 führ-
ten zu einer vollständigen Neustrukturierung der Studiengänge. 
Bachelor- und Masterstudiengänge wurden eingerichtet und erset-
zen inzwischen nahezu vollständig die Diplom-Studiengänge. 

Die Stiftung zur Akkreditierung (Akkreditierungsrat) von Studi-
engängen in Deutschland zertifiziert Agenturen, die die Akkredi-
tierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vornehmen. Sie 
hat den gesetzlichen Auftrag, das System der Qualitätssicherung 
in Studium und Lehre durch Akkreditierung von Studiengängen 
zu organisieren: Der Akkreditierungsrat hat ca. 10 Akkreditie-
rungsagenturen zertifiziert. Diese akkreditieren Bachelor- und 
Masterstudiengänge, d.h. sie entscheiden über die Akkreditierung, 
die Akkreditierung mit besonderen Auflagen oder über die Ableh-
nung. Hierzu berufen sie eine Akkreditierungskommission ein, die 
sich aus Vertretern von Hochschulen, der Berufspraxis und aus 
Studierenden zusammensetzt. Diese bereitet die Entscheidung vor. 
Externe Gutachterinnen bzw. Gutachter werden von den Akkredi-
tierungsagenturen benannt. Die Hochschule stellt den Antrag auf 
Akkreditierung des jeweiligen Studiengangs bei einer der für den 
jeweiligen Studienbereich relevanten Akkreditierungsagenturen 
(Wahlmöglichkeit). Unabhängig von der Akkreditierung ist die 
Frage der Reglementierung des Berufszugangs zu beurteilen. Zur 
Frage der Bezeichnung der staatlichen Anerkennung hat die KMK 
nach Befassung der jeweiligen Ministerkonferenzen beschlossen, 
dass an der Reglementierung des Berufszugangs für Sozialpädago-
gen und Sozialpädagoginnen festgehalten wird (JFMK-Beschluss 
vom 29./30. Mai 2008). Deshalb wurde zur Frage des Verfahrens 
für die staatliche Anerkennung von Sozialpädagogen und Sozial-
pädagoginnen die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 
24. September 2009 Az.: VI5/7380/2/09 als Übergangslösung bis 
zu einer gesetzlichen Regelung in Kraft gesetzt. Infolge der Ent-
wicklung von neuen Bachelorstudiengängen im Bereich der „Bil-
dung und Erziehung in der Kindheit“ hält die JFMK es für erfor-
derlich, dass ein einheitliches Berufsbild für Kindheitspädagogin-
nen bzw. Kindheitspädagogen entwickelt wird. Hierfür sollen die 
Länder sowohl für die Feststellung der berufszulassungsrechtli-

chen Eignung eines Studiengangs als auch für die Umsetzung ei-
ner bundeseinheitlichen Lösung zur Berufsbezeichnung die dafür 
erforderlichen berufsrechtlichen Vorschriften erlassen (JFMK-Be-
schlüsse vom 14. Dezember 2010 und vom 26./27. Mai 2011). Die 
Akkreditierung des Studiengangs (Studienabschluss als hochschu-
lische Qualifikation) und die berufsrechtliche Zugangsregelung 
sind zwei verschiedene rechtliche Verfahren, die voneinander un-
abhängig sind, jedoch laut Beschluss der KMK vom 10. Oktober 
2008 mit dem Akkreditierungsverfahren verknüpft werden sollen. 
Berufsqualifikationen reglementierter Berufe müssen im Hinblick 
auf ihren Ausbildungsstand – bezogen auf Niveau, Struktur und 
Inhalt – festgelegten Mindeststandards genügen, wenn der Zugang 
zum Beruf gewährt werden soll. Grundlage für die Gestaltung des 
Berufszugangs im Bereich der Bildung und Erziehung in der 
Kindheit ist der von der JFMK am 14. Dezember 2010 und von 
der KMK beschlossene „Orientierungsrahmen Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit“ und ggf. geänderte Fassungen. Die Prüfung 
der Eignung für den Studiengang „Soziale Arbeit“ erfolgt auf der 
Grundlage des „Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit“ des Fach-
bereichstags Soziale Arbeit vom 31. Mai 2006 und ggf. geänderte 
Fassungen. Die Berufszeichnungen mit dem Zusatz „staatlich an-
erkannt“ gelten seit jeher als tradierter Ausdruck für fachliche Eig-
nung und Professionalität und geben den Anstellungsträgern die 
formale Sicherheit, dass die für die Ausübung des Berufs erforder-
liche Qualifikation erworben worden ist. In den Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe gibt es die allgemeine Übereinkunft, dass 
hier i.d.R. Fachkräfte beschäftigt werden, die die entsprechende 
Berufsbezeichnung führen dürfen. Damit ist die Befugnis, die ein-
schlägigen Berufsbezeichnungen führen zu dürfen, von Bedeu-
tung, wenn es um Entscheidungen geht, wer zum geeigneten päda-
gogischen Fachpersonal gehört und in diesem Bereich tätig wer-
den darf. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

I) Bayerisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 

Der Erlass eines Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes für den 
Freistaat Bayern ist zwingend notwendig, da mit dem BQFG des 
Bundes Ansprüche auf die Durchführung eines Anerkennungsver-
fahrens lediglich für die bundesrechtlich geregelten Berufe ge-
schaffen wurden. Die o.g. Ziele des Gesetzes lassen sich aber nur 
dann verwirklichen, wenn Personen mit ausländischen Berufsqua-
lifikationen, die im Freistaat Bayern tätig werden möchten, für 
grundsätzlich jede Berufsart ein Anerkennungsverfahren durchlau-
fen können. Deshalb muss eine Regelung geschaffen werden, die 
für die im Freistaat landesrechtlich geregelten Berufe gilt. Diese 
lehnt sich eng an die Regelungen des Bundes an, um für die An-
tragsteller eine möglichst umfassende Transparenz zu bieten. 

II) Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz 

Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen und Kindheitspädago-
ginnen bzw. Kindheitspädagogen benötigen eine Reglementierung 
der Befugnis, die Berufsbezeichnungen mit dem Zusatz der staatli-
chen Anerkennung zu führen, um den Anstellungsträgern Sicher-
heit hinsichtlich der vorliegenden Qualifikation als Fachkraft so-
wie den Fachkräften selbst bezüglich der entsprechenden tarifli-
chen Entlohnung und Akzeptanz ihres Abschlusses (Arbeitneh-
merfreizügigkeit) über den Freistaat Bayern hinaus zu geben. Die 
gesetzliche Grundlage für die Reglementierung der Befugnis, die 
Berufsbezeichnungen mit dem Zusatz der staatlichen Anerken-
nung zu führen, wird mit diesem Gesetz geschaffen. In Ergänzung 
zum bayerischen Gesetz über die Feststellung der Gleichwertig-
keit ausländischer Berufsqualifikationen (BayBQFG), das den An-
tragstellern und Antragstellerinnen insbesondere einen Rechtsan-
spruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit ihres ausländischen Ab-
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schlusses einräumt, und zur Umsetzung der Europäischen Berufs-
anerkennungsrichtlinie 2005/36/EG werden mit diesem Gesetz 
Regelungen über die Gleichwertigkeit und die staatliche Anerken-
nung ausländischer Studienabschlüsse in den Bereichen „Soziale 
Arbeit“ und „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ getroffen. 
Dieses Gesetz regelt damit drei verschiedene Fragen: 

1. die Prüfung der Eignung der Studiengänge „Soziale Arbeit“ 
und „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ (in Verknüpfung 
mit den Akkreditierungsverfahren der Studiengänge der Hoch-
schulen in Bayern), 

2. die Befugnis zum Führen der Berufsbezeichnungen „Staatlich 
anerkannte Sozialpädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Sozi-
alpädagoge“ und „Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“ 
oder „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ aufgrund ei-
nes in Bayern erworbenen Studienabschlusses sowie die 
Gleichstellung von Personen, die in einem anderen Bundesland 
die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung erwor-
ben haben, und 

3. die Gleichwertigkeitsprüfung und die staatliche Anerkennung 
ausländischer Studienabschlüsse in den Bereichen „Bildung 
und Erziehung in der Kindheit“ und „Soziale Arbeit“. 

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 Bayerisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 

Teil 1 Allgemeiner Teil 

Zu Art. 1  Zweck des Gesetzes: 

Das vorliegende Gesetz hat den Zweck, im Ausland erworbene 
Berufsqualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt besser 
nutzbar zu machen und Antragstellern eine qualifikationsadäquate 
Beschäftigung zu ermöglichen. Es trägt damit zur Sicherung des 
Fachkräfteangebots und zur Integration in Bayern lebender Mig-
rantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt bei. Zu diesem 
Zweck werden die Verfahren und Kriterien zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise 
mit inländischen Ausbildungsnachweisen geregelt. Im Rahmen 
der entsprechenden Verfahren werden neben im Ausland erworbe-
nen Ausbildungsnachweisen ergänzend auch sonstige nachgewie-
sene Berufsqualifikationen der Antragsteller (insbesondere die 
einschlägige Berufserfahrung) berücksichtigt. Es werden zum ei-
nen neue Rechtsansprüche für Personen- und Berufsgruppen ge-
schaffen, denen bisher keine entsprechenden Verfahren offenstan-
den. Zum anderen ist im Interesse der Transparenz und Vereinfa-
chung der entsprechenden Verfahren eine möglichst weitgehende 
Vereinheitlichung der Kriterien für die Bewertung im Ausland er-
worbener Ausbildungsnachweise und ergänzender Berufsqualifi-
kationen (nach den Art. 4 und 9) vorgesehen. 

Das Gesetz setzt die RL 2005/36/EG um, soweit es sich auf 
Staatsangehörige der EU oder Vertragsstaatsangehörige und regle-
mentierte Berufe bezieht.  

Damit wird dem Zitiergebot des Art. 63 Abs. 2 der RL 2005/36/EG 
entsprochen, wonach die Mitgliedstaaten in ihren Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie auf diese Bezug zu nehmen haben. Das 
Zitat der Richtlinie dient der Information sowohl der Antragsteller 
als auch der zuständigen Stellen, dass im Rahmen der Auslegung 
und Anwendung des Gesetzes ergänzend der Inhalt der Richtlinie 
heranzuziehen ist.  

Da das BayBQFG beitragen soll, das übrige Fachrecht des Landes 
transparenter und schlanker zu fassen, wird außerdem durch das 
Zitat der RL 2005/36/EG ermöglicht, im weiteren Berufsrecht des 

Freistaats Bayern vereinfachend die entsprechenden Regelungen 
zu streichen, insbesondere bei gleichzeitiger Veröffentlichung der 
entsprechenden, sich mit Bezug auf das BayBQFG ergebenden 
Änderungen der Berufsfachgesetze.  

Zu Art. 2: 

Abs. 1 Satz 1 beschreibt den sachlichen Anwendungsbereich des 
Gesetzes. Dieser umfasst alle im Freistaat Bayern landesrechtlich 
geregelten Berufe, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen 
Regelungen des Freistaats Bayern unter Bezugnahme auf dieses 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. Dies gilt sowohl für regle-
mentierte Berufe als auch für nicht reglementierte Berufe. Ebenso 
wie im BQFG des Bundes gilt das BayBQFG grundsätzlich subsi-
diär gegenüber fachgesetzlichen Regelungen. Den Fachressorts 
bleibt es damit unbenommen, unmittelbar selbst Anerkennungsre-
geln zu normieren. Sieht das jeweilige Fachrecht keine speziellen 
Regelungen für die Feststellung der Gleichwertigkeit von im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikationen vor, gilt subsidiär das 
BayBQFG. Die Subsidiarität des BayBQFG ist allerdings Ein-
schränkungen unterworfen: Die Regelungen in den Fachgesetzen 
gehen nur dann dem BayBQFG vor, wenn sie ausdrücklich auf das 
BayBQFG Bezug nehmen, es also ganz oder teilweise ausschlie-
ßen und dadurch dessen Inhalt entweder vollständig oder teilweise 
durch spezielle Regelungen ersetzen. Enthält ein Fachgesetz Aner-
kennungsregelungen, ohne dass auf das BayBQFG explizit Bezug 
genommen wird, gehen die Regelungen des BayBQFG vor. Dies 
gilt auch für Anerkennungsregelungen, die bereits im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des BayBQFG gültig sind. Das Erfordernis der 
Bezugnahmen auf das BayBQFG im Fachrecht gewährleistet, dass 
es für den Anwender und Antragsteller klar erkennbar ist, welche 
Regelungen im konkreten Fall anwendbar sind. Abs. 4 regelt da-
rüber hinaus explizit, in welchen Fällen das BayBQFG nicht an-
wendbar ist. 
Anstatt des Bezugs auf „bundesrechtliche Berufe“ erfolgte die 
Formulierung „Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Freistaats 
Bayern geregelt sind“, da das vorliegende BayBQFG Regelungen 
für die bayerischen Landesberufe bereitstellt. Auf Bundesebene 
reicht das Merkmal „inländisch“ zur Abgrenzung von ausländi-
schen Ausbildungsnachweisen, Berufsbildungen, Berufsqualifika-
tionen etc. aus. Auf Landesebene ist Anknüpfungspunkt hingegen 
stets die jeweilige landesrechtliche Regelung. Daher ist an den 
entsprechenden Stellen das Wort „inländisch“ durch den Begriff 
„landesrechtlich geregelt“ ersetzt.  

Abs. 1 Satz 2 stellt klar, dass § 10 Bundesvertriebenengesetz 
(BVFG) und BayBQFG nebeneinander anwendbar sind. Das 
BVFG ist damit nicht als spezielleres Gesetz in Bezug auf die An-
erkennung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen, die der 
Spätaussiedler beziehungsweise seine berechtigten Familienange-
hörigen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 BVFG) in den Aussiedlungsgebieten 
abgelegt oder erworben haben, anzusehen. Angehörige dieses Per-
sonenkreises können entscheiden, ob sie das Anerkennungsverfah-
ren nach § 10 BVFG oder das Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise 
nach dem BayBQFG wählen. 

Zu Art. 2 Abs. 2: 

Das Anerkennungsgesetz des Bundes hat für den Bereich der be-
ruflichen Bildung, soweit sie auf bundeseinheitlichen Aus- und 
Fortbildungsregelungen beruhen, ein Anerkennungsverfahren ge-
schaffen. Soweit keine bundesrechtlichen Regelungen existieren, 
können die für die Berufsbildung zuständigen Kammern jedoch 
auch eigene Aus- und Fortbildungsregelungen nach §§ 9, 54, 66, 
67 BBiG bzw. 41, 42a, m und n HwO erlassen. Diese – trotz re-
gionaler Geltung – in der Wirtschaft meist anerkannten Abschlüs-
se können im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens nach dem 
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BQFG des Bundes nicht als Vergleichsmaßstab herangezogen 
werden, da das BQFG des Bundes nach dessen § 2 Abs. 1 aus-
drücklich nur auf Bundesregelungen abstellt, womit Kammerrege-
lungen nicht umfasst sind. Diese Lücke soll geschlossen werden. 
Da der Bereich der Wirtschaft und des Handwerks nach Art. 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG in die konkurrierende Gesetzgebung fällt, ist 
eine ergänzende bayerische Regelung für Kammerrecht möglich. 

Zu Art. 2 Abs. 3: 

Abs. 3 legt den persönlichen Anwendungsbereich des Gesetzes 
fest. Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist zunächst, dass die 
Antragsteller im Ausland einen Ausbildungsnachweis im Sinn des 
Art. 3 Abs. 2 erworben haben. Auf Personen, die ausschließlich 
über informell (zum Beispiel durch Berufserfahrung) erworbene 
Berufsqualifikationen, nicht jedoch über eine erfolgreich abge-
schlossene Berufsbildung verfügen, sind die Regelungen in die-
sem Gesetz daher nicht anwendbar.  

Für die Anwendbarkeit des Gesetzes ist Voraussetzung, dass der 
Antragsteller darlegt, im Freistaat Bayern, in dem der Antrag 
gestellt wird, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. Die 
bloße Absicht, im Inland eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, 
reicht demgegenüber nicht aus, da die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit immer mit Blick auf den jeweiligen landesrechtlich gere-
gelten Beruf erfolgt.  

Die hierzu vorzulegenden Unterlagen werden in Art. 5 Abs. 6 und 
Art. 12 Abs. 6 beziehungsweise in den jeweiligen Berufsgesetzen 
näher ausgeführt. Damit soll die Absicht zur Erwerbsaufnahme im 
Freistaat Bayern begründet dokumentiert werden. 

Zu Art. 2 Abs. 4: 

Abs. 4 nennt die Fälle, in denen das BQFG nicht zur Anwendung 
kommt. 
Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 1: 

Die Regelungen des Ingenieurgesetzes gehen den Regelungen die-
ses Gesetzes vor. Das Ingenieurgesetz enthält bereits sehr weitge-
hende Anerkennungsmöglichkeiten ausländischer Abschlusszeug-
nisse, die im Rahmen der RL 2005/36/EG eingeführt wurden, aber 
nicht auf Angehörige der EU bzw. EWR-Staatsangehörige be-
schränkt sind. Aufgrund der guten Erfahrungen soll das bestehen-
de Anerkennungsverfahren in diesem Bereich fortgesetzt werden. 

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 2: 

Die Berechtigungen zur Führung der Berufsbezeichnungen „Ar-
chitektin“, „Architekt“, „Innenarchitektin“, „Innenarchitekt“, 
„Landschaftsarchitektin“, „Landschaftsarchitekt“, „Beratende In-
genieurin“, „Beratender Ingenieur“ sowie „Stadtplanerin“ und 
„Stadtplaner“ sind im Baukammerngesetz abschließend geregelt. 
Die durch das BayBQFG verfolgten Ziele der Verbesserung, 
Transparenz und Vereinheitlichung der Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikationen werden durch die beste-
henden Regelungen im Baukammerngesetz und der Baukammern-
verfahrensverordnung für die Berufsbezeichnungen „Architekt“, 
„Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“, „Beratender Ingenieur“ 
und „Stadtplaner“ bereits ausreichend erreicht, so dass ein Rück-
griff auf die allgemeinen Regelungen des BayBQFG nicht sach-
dienlich ist. 

Für die Anerkennung von inländischen und ausländischen Archi-
tekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern 
sind in Bayern ausschließlich die Eintragungsausschüsse bei der 
Bayerischen Architektenkammer zuständig. Damit ist sowohl ein 
höchstmögliches Maß an Bündelung der Aufgabenwahrnehmung 
bei einer qualifizierten Stelle (auch mit entsprechendem Statistik-
material) als auch eine umfangreiche bundesweite Vernetzung 

über die Bundesarchitektenkammer sichergestellt. Für die Aner-
kennung von inländischen und ausländischen Beratenden Ingeni-
euren ist in Bayern ausschließlich der Eintragungsausschuss bei 
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zuständig. Anerkennun-
gen anderer Länder gelten in Bayern entsprechend. Die Kammern 
sind gleichzeitig Einheitliche Ansprechpartner für Personen, die 
diese Berufsbezeichnungen führen.  

Daneben enthält die Baukammernverfahrensverordnung einheitli-
che Verfahrensregelungen für sämtliche Anerkennungen unab-
hängig von der Nationalität der Antragsteller. Im Rahmen der 
Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie 
– DLRL) wurden auch hier nochmals Verfahrensvereinfachungen 
und Beschleunigungen – soweit sie nicht bereits durch die RL 
2005/36/EG einzuführen waren – eingeführt. 

Das Anerkennungsverfahren kann über den Einheitlichen An-
sprechpartner abgewickelt werden, so dass auch für den Anerken-
nungssuchenden bereits eine klare und einfach zugängliche Infor-
mation und Beratung gegeben ist. 

Die Berufe „Architekt“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ 
und „Stadtplaner“ sind reglementierte Berufe, die dem Anwen-
dungsbereich der RL 2005/36/EG unterfallen. Für Staatsangehöri-
ge eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum bestehen daher Sonderregelungen. Die Vorgaben der Richt-
linie, die vorrangig ist, wurden im Baukammerngesetz vollständig 
umgesetzt.  

Der Beruf „Architekt“ gehört zu den sektoriellen Berufen, für die 
die Mindestanforderungen bereits unmittelbar in der Richtlinie 
geregelt werden und eine automatische Anerkennung nach Art. 46 
ff RL 2005/36/EG erfolgt. Für die Berufe „Innenarchitekt“, 
„Landschaftsarchitekt“ und „Stadtplaner“ erfolgt die Anerkennung 
nach dem in der RL 2005/36/EG festgelegten allgemeinen System. 
Im Rahmen der durch die Europäische Kommission derzeit er-
folgenden Überarbeitung der RL 2005/36/EG werden Überlegun-
gen angestellt, auch für diese Berufe einen größeren Automatis-
mus bei der Anerkennung von Qualifikationen einzuführen. Dane-
ben besteht die Möglichkeit der weiteren Automatisierung von 
Anerkennungsverfahren durch bereits vorhandene Akkreditie-
rungs- und Notifizierungsverfahren. 

 Auch für sonstige Staatsangehörige regelt das Baukammerngesetz 
die Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen. Gleich-
wertige Studienabschlüsse an einer ausländischen Hochschule 
oder an einer sonstigen ausländischen Einrichtung gelten als aus-
reichender Ausbildungsnachweis. Die Anerkennung kann unter-
sagt werden, wenn die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht ge-
währleistet ist. Die Gleichwertigkeit muss im jeweiligen Einzelfall 
anhand der eingereichten Unterlagen über Studienabschlüsse u.ä. 
beurteilt werden. 

Für die Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ gilt vorrangig 
das für die Anerkennung im Ingenieurgesetz vorgesehene System.  

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 3: 

Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 stellt den systematischen Vorrang des Leis-
tungslaufbahngesetzes klar. Dies ist möglich, da das Leistungs-
laufbahngesetz bereits in einer Vielzahl von Fällen keine (zwangs-
läufig) in Deutschland erworbenen Abschlüsse verlangt. Dies gilt 
zum Einen für alle vom Bayerischen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus als gleichwertig anerkannte Schulabschlüsse so-
wie für Hochschulabschlüsse. Des Weiteren können hauptberufli-
che Tätigkeiten, die gemäß Art. 39 Abs. 3 Satz 1 Leistungslauf-
bahngesetz für den sonstigen Qualifikationserwerb erforderlich 
sind, auch im Ausland erfolgt sein. Gleiches gilt für Qualifikatio-
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nen, die auf Grund der RL 2005/36/EG im dort geregelten Um-
fang erworben worden sind. Beamte auf Zeit sowie Beamte öffent-
lich-rechtlicher Religionsgemeinschaften und ihrer Verbände sind 
nicht vom Anwendungsbereich des Leistungslaufbahngesetz er-
fasst (Art. 1 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 Leistungslaufbahngesetz). Die 
Benennung etwaiger Ausnahmeregelungen vom Anwendungsbe-
reich des BayBQFG kann hierzu nur vom jeweiligen Fachressort 
erfolgen. 

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 4: 

Nr. 4 stellt den systematischen Vorrang des Hochschulpersonalge-
setzes klar. Dies ist möglich, da das Hochschulpersonalgesetz kei-
ne (zwangsläufig) in Deutschland erworbenen Abschlüsse ver-
langt. Dies gilt insbesondere für Hochschulabschlüsse, aber auch 
für Promotionsnachweise sowie für die Erbringung sonstiger wis-
senschaftlicher Leistungen. Des Weiteren können hauptberufliche 
Tätigkeiten, die nach dem Hochschulpersonalgesetz für den Quali-
fikationserwerb erforderlich sind, auch im Ausland erworben wer-
den. 

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 5: 

Das BayBQFG wurde zur Behebung des gesteigerten Bedarfs an 
Fachkräften erlassen – dieser Grund entfällt allgemein in Bezug 
auf die Lehrkräfte angesichts des großen Bewerberüberhangs im 
Freistaat Bayern; somit gibt es keinen sachlichen Grund für eine 
landesrechtliche Ausweitung von Anerkennungsregelungen auf 
Nicht-EU-Staaten (Drittstaaten). Die Ausbildung zur Lehramtsbe-
fähigung hebt u.a. auf ein konsensfähiges Bildungsverständnis ab, 
das nur innerhalb der EU gerade noch erzielbar sein dürfte. Für 
Drittstaaten, vor allem in anderen Kulturkreisen und politischen 
Systemen, gilt dieser Konsens nicht mehr.  

Der „Lehrerberuf“ ist weltweit nicht standardisiert und vielfach 
auch nicht reglementiert. In der Bundesrepublik Deutschland wird 
unter „Lehrer“ als reglementiertem Beruf eine Tätigkeit auf der 
Basis einer Befähigung für ein Lehramt bezeichnet. Das Ziel der 
Lehramtsausbildung in Bayern ist die Befähigung für ein öffentli-
ches Amt verbunden mit der Befähigung für eine Fachlaufbahn im 
Beamtenverhältnis des Freistaats Bayern, vgl. hierzu auch die 
Regelung in Art. 2 Abs. 4 Nr. 3. Der Erwerb der Befähigung für 
ein Lehramt an öffentlichen Schulen – auch auf dem Weg eines 
Anerkennungsverfahrens – ist abschließend im Bayerischen Leh-
rerbildungsgesetz geregelt. Insofern müssten gegebenenfalls dort 
entsprechende Regelungen im Sinn des BQFG getroffen werden, 
falls die Notwendigkeit für eine solchen Schritt besteht. Derzeit 
wird diese Notwendigkeit jedoch nicht gesehen. 

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 6: 

Das Heilberufe-Kammergesetz und die darauf basierenden Weiter-
bildungsordnungen der Heilberufekammern regeln das gesamte 
Verfahren zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen im 
Rahmen der Weiterbildung, z.B. Facharztbezeichnungen, ab-
schließend und in bewährter Weise. Ein Rückgriff auf das Bay-
BQFG ist damit entbehrlich. 

Zu Art. 2 Abs. 4 Nr. 7: 

Das Anerkennungsverfahren für Dolmetscher- und Übersetzerab-
schlüsse ist fachgesetzlich in Art. 15 Abs. 1 Dolmetschergesetz 
und der darauf beruhenden EG-Richtlinienverordnung für Dolmet-
scher geregelt. Der Anwendungsbereich der Verordnung wird, so-
weit möglich, an das BayBQFG angepasst, insbesondere werden 
die Anerkennungsverfahren auf Drittstaatsangehörige ausgeweitet. 
Wegen fachlicher und systematischer Besonderheiten – insbeson-
dere handelt es sich bei den Berufen des Dolmetschers und des 
Übersetzers um „teilreglementierte“ Berufe, soweit es um die öf-
fentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmet-

schern und Übersetzern geht, im Übrigen besteht Niederlassungs-
freiheit – gelten die bewährten fachgesetzlichen Regelungen fort. 

Zu Art. 2 Abs. 5: 

Die Hochschulausbildung vermittelt Qualifikationen, die bei der 
Ausübung verschiedenster beruflicher Tätigkeiten nutzbar sind. 
Soweit Hochschulabschlüsse nicht auf reglementierte Berufe vor-
bereiten, führen diese nicht auf ein spezifisches Berufsbild hin, 
das als Referenzbild für die Feststellung der Gleichwertigkeit ei-
ner ausländischen Berufsqualifikation dienen könnte. Die nicht zu-
letzt im Rahmen der Umsetzung des Bologna-Prozesses erfolgte 
Ausdifferenzierung der Hochschulqualifikationen und die sich mit 
einer Hochschulqualifikation ergebenden unterschiedlichen Ein-
satzbereiche in Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen weder 
faktisch die Festlegung einheitlicher vordefinierter Standards, die 
Voraussetzung für eine Feststellung der Gleichwertigkeit einer 
ausländischen Hochschulqualifikation im Sinn der Regelungen in 
Teil 2 Abschnitt 1 dieses Gesetzes wären, noch könnten diese, jen-
seits der reglementierten Berufe, gegenüber Hochschulen unter 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten verbindlich gemacht wer-
den. 

Um den besonderen Bedürfnissen von Bewerbern mit einer aus-
ländischen Hochschulqualifikation Rechnung zu tragen, die nicht 
auf einen reglementierten Beruf hinführt, hat die Kultusminister-
konferenz der Länder (KMK) bei der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen (ZAB) in Umsetzung des „Übereinkommens 
über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region“ vom 11. April 1997, das in Deutsch-
land am 1. Oktober 2007 in Kraft getreten ist, die Möglichkeit ge-
schaffen, dass jeder Bewerber, der dies wünscht, eine Zeugnisbe-
wertung erhält, mit der die ausländische Hochschulqualifikation 
beschrieben und ihre beruflichen und akademischen Verwen-
dungsmöglichkeiten bescheinigt werden. Eine solche vergleichen-
de Einstufung kann, wie die bisherigen Erfahrungen mit dem Ver-
fahren zeigen, einen wesentlichen Beitrag für einen erleichterten 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt liefern.  

Die Regelung stellt dies klar und enthält für die durch Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 20. September 2007 seit 2010 
durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesens des Sek-
retariats der Kultusministerkonferenz der Länder eröffnete Mög-
lichkeit eine Zeugnisbewertung im Sinn von Art. VI.4 a des Ab-
kommens als Gutachten zu Zwecken allgemeiner Erwerbstätigkeit 
zu erteilen, die notwendige landesgesetzliche Grundlage zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe, sowie die nach Art. 77 Abs. 1 
Satz 1 BV erforderliche gesetzliche Zuständigkeitsregelung. 

Fragen der Führung von akademischen Graden, Hochschultiteln 
und Hochschultätigkeitsbezeichnungen, sowie von landesrechtlich 
geregelten Berufsbezeichnungen bleiben von diesem Gesetz eben-
falls unberührt, soweit diese nicht Voraussetzung für die Aus-
übung eines reglementierten Berufs sind. 

Zu Art. 3: 

Die Vorschrift enthält Begriffsbestimmungen, um eine einheitli-
che Auslegung der entsprechenden Begriffe zu gewährleisten und 
unnötige Wiederholungen im Gesetzestext zu vermeiden. Die Be-
griffsbestimmungen orientieren sich an der Terminologie im Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) 
und an den entsprechenden Begriffsbestimmungen der RL 
2005/36/EG; sprachliche Abweichungen von den Begriffsbestim-
mungen der RL 2005/36/EG sind der besseren Lesbarkeit geschul-
det. 

Abs. 1 definiert den Begriff der Berufsqualifikationen. Als Ober-
begriff für die im Rahmen der entsprechenden Verfahren relevan-
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ten Qualifikationen umfasst er Ausbildungsnachweise im Sinn des 
Abs. 2, sonstige berufsrelevante Befähigungsnachweise (z.B. 
Nachweise über Fort- oder Weiterbildungen, sofern sie nicht dem 
Begriff der Ausbildungsnachweise im Sinn des Abs. 2 unterfallen) 
und Nachweise über einschlägige Berufserfahrung, die sowohl im 
Ausland wie im Inland erworben sein kann. Die Begriffsbe-
stimmung orientiert sich an Art. 3 Abs. 1 lit. b) RL 2005/36/EG. 
Zugleich wird durch die entsprechende Formulierung der Recht-
sprechung des EuGH Rechnung getragen, wonach bei Entschei-
dungen über die Zulassung zur Ausübung eines Berufs grundsätz-
lich alle im In- oder Ausland absolvierten Ausbildungsgänge so-
wie die einschlägige Berufserfahrung zu berücksichtigen sind 
(vergleiche statt vieler EuGH, Urteil vom 14. September 2000 – L 
238/99, Hocsman, Rn 35, „[…] sämtliche Diplome, Prüfungszeug-
nisse oder sonstige Befähigungsnachweise sowie die einschlägige 
Erfahrung des Betroffenen […] “).  

Abs. 2 definiert den Begriff der Ausbildungsnachweise. Umfasst 
sind Nachweise über erfolgreich abgeschlossene Berufsbildungen 
im Sinn des Abs. 3. Nicht ausreichend sind sonstige Ausbildungs-
gänge, die nicht durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
geregelt sind, oder beispielsweise informelle Praktika. Die Be-
griffsbestimmung orientiert sich an der Begriffsbestimmung in 
Art. 3 Abs. 1 lit. c) RL 2005/36/EG. Die Ausbildungsnachweise 
müssen von den zuständigen oder sonst verantwortlichen Stellen 
im In- und Ausland ausgestellt werden. 

Die Definition der Berufsbildung in Abs. 3 orientiert sich an den 
Bestimmungen in § 1 BBiG und umfasst Berufsausbildungen und 
berufliche Fortbildungen, die durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften geregelt sind. Wesentlich ist, dass die Berufsausbildung 
nach einem geordneten Bildungsgang zu einer umfassenden beruf-
lichen Handlungsfähigkeit führt, welche die notwendigen berufli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zum Inhalt hat. Da-
mit sind Lehrgänge, die eine nur kurzfristige Unterweisung bein-
halten und keine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit ver-
mitteln (zum Beispiel Kurzlehrgänge zur Vorbereitung auf eine 
Fach- oder Sachkundeprüfung, die keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung voraussetzen), ausgenommen. Die berufliche Fortbil-
dung baut auf einer erfolgreich absolvierten Berufsausbildung und 
auf Berufserfahrung auf und qualifiziert für höherwertige und in 
der Regel auch verantwortungsvollere Tätigkeiten. Fortbildungen, 
die lediglich Qualifikationen auf der Ebene der Berufsausbildung 
an neue Erfordernisse anpassen, werden von dem Begriff der Be-
rufsbildung im Sinn des Abs. 3 dagegen nicht umfasst.  

Abs. 4 stellt klar, dass landesrechtlich geregelte Berufe sowohl die 
nicht reglementierten Berufe als auch die reglementierte Berufe 
nach Abs. 5 umfassen. Die Reihenfolge der Wortgruppen „nicht 
reglementierte Berufe“ und „reglementierte Berufe“ wurde im 
Vergleich zum BQFG des Bundes umgestellt, um eine bessere 
Lesbarkeit zu erzielen. 

Abs. 5 definiert den Begriff der reglementierten Berufe. Die Beg-
riffsbestimmung übernimmt die wesentlichen Elemente der Defi-
nition in Art. 3 Abs. 1 lit. a) Satz 1 RL 2005/36/EG, um eine mit 
den Vorgaben der Richtlinie übereinstimmende Auslegung zu ge-
währleisten. Abweichungen von der entsprechenden Begriffsbe-
stimmung in der Richtlinie dienen lediglich der sprachlichen Ver-
einfachung. Ein Beruf ist auch dann reglementiert, wenn nur das 
Führen einer Berufsbezeichnung an bestimmte Qualifikationen ge-
bunden ist. 
Zu Teil 2: 
Zu Abschnitt 1: 
Die Regelungen in Abschnitt 1 (Art. 4 bis 8) gelten ausschließlich 
für den Bereich der nicht reglementierten Berufe. 

Zu Art. 4: 

Die Vorschrift legt die Voraussetzungen für eine Feststellung der 
Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise 
und sonstiger Berufsqualifikationen für nicht reglementierte Beru-
fe fest. Sie orientiert sich an den allgemeinen Vorgaben in Art. 10 
ff. der RL 2005/36/EG und im Lissabonner Anerkennungsüberein-
kommen. Im Interesse einer möglichst weitgehenden Vereinheitli-
chung werden die Kriterien für eine Feststellung der Gleichwertig-
keit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen im Grundsatz 
auch auf nicht reglementierte Berufe und auf Personen übertragen, 
die nicht in den Anwendungsbereich der RL 2005/36/EG oder des 
Lissabonner Anerkennungsübereinkommens fallen. 

Bezugspunkt für die in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren ist 
immer die aktuell geltende bayerische Berufsbildung (Referenzbe-
ruf), mit der die im Ausland absolvierte Berufsbildung unter er-
gänzender Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqua-
lifikationen der Antragsteller verglichen wird. Eine umfassende 
Bewertung informeller Qualifikationen wird durch das vorliegen-
de Gesetz dagegen nicht geregelt. 

Abs. 1 regelt den Anspruch auf Feststellung der Gleichwertigkeit, 
wenn die aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Es muss ein 
Antrag gestellt werden. Näheres zum Verfahren wird in Art. 6 ge-
regelt.  

Die Voraussetzung in Abs. 1 Nr. 1 orientiert sich an den Vorgaben 
in Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36/EG. Die entsprechende Vorausset-
zung stellt klar, dass sich die Feststellung der Gleichwertigkeit auf 
vergleichbare Berufe und Niveaus der Qualifizierung beziehen 
muss. Die Feststellung der Gleichwertigkeit ist daher von vorne-
herein ausgeschlossen, wenn die entsprechenden Berufsbilder of-
fensichtlich voneinander abweichen. Verglichen werden die Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, auf die sich der ausländi-
sche Ausbildungsnachweis und die sonstigen Berufsqualifikatio-
nen beziehen, mit den in der Abschlussprüfung für einen aner-
kannten Ausbildungsberuf oder eine anerkannte berufliche Fortbil-
dung im Freistaat Bayern nachzuweisenden beruflichen Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fähigkeiten. Neben dem Berufsbild und dem 
Tätigkeitsprofil ist dabei auch das Niveau der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit zu berücksichtigen, das durch den Ausbildungs-
nachweis belegt wird, ohne dabei auszuschließen, dass Berufser-
fahrung Unterschiede in den Qualifikationsniveaus ausgleichen 
kann. Bei mehreren in Betracht kommenden bayerischen Refe-
renzberufen legt der Antragsteller oder die Antragstellerin im Ein-
vernehmen mit der zuständigen Stelle den entsprechenden Refe-
renzberuf für das Verfahren fest. Durch das Einvernehmen soll 
vermieden werden, dass ein Antragsteller aus Unkenntnis eine Re-
ferenzqualifikation wählt, mit welcher der Antrag nicht zum Er-
folg führen kann. 

Die Voraussetzung in Abs. 1 Nr. 2 orientiert sich an den Vorgaben 
in Art. 14 Abs. 1 der RL 2005/36/EG; der Maßstab der „wesentli-
chen Unterschiede“ für die Feststellung der Gleichwertigkeit oder 
Anerkennung im Ausland erworbener (Berufs-)Qualifikationen 
wird darüber hinaus auch im Lissabonner Anerkennungsüberein-
kommen zugrunde gelegt (vergleiche zum Beispiel Art. VI.1 des 
Übereinkommens). Die entsprechende Formulierung gewährleis-
tet, dass die Feststellung der Gleichwertigkeit nur im Fall einer 
hinreichenden Übereinstimmung der Berufsqualifikationen er-
folgt, gleichzeitig aber auch nicht aufgrund nur geringfügiger Un-
terschiede verwehrt wird. 

In Abs. 2 wird der Begriff der „wesentlichen Unterschiede“ unter 
Berücksichtigung der Vorgaben in Art. 14 Abs. 1, 4 und 5 RL 
2005/36/EG und der Rechtsprechung des EuGH näher definiert. 
Die Regelung in Abs. 2 Nr. 1 orientiert sich an den Vorgaben in 
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Art. 14 Abs. 1 lit. b) und c) und Abs. 4 der RL 2005/36/EG, wobei 
im Interesse einer leichteren Lesbarkeit sprachliche Vereinfachun-
gen gegenüber den Formulierungen in der Richtlinie vorgenom-
men wurden. Danach liegt ein wesentlicher Unterschied vor, wenn 
sich die im Ausland erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und 
Kenntnisse in Bezug auf Inhalt und Dauer erheblich unterschei-
den. Ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der Ausbildungs-
dauer kann insbesondere dann vorliegen, wenn die Dauer der aus-
ländischen Regelausbildungszeit mehr als ein Drittel unter der ent-
sprechenden inländischen Regelausbildungszeit liegt. Die Rege-
lung in Abs. 2 Nr. 2 berücksichtigt die Vorgaben in Art. 14 Abs. 4 
der RL 2005/36/EG, die nicht bereits durch die Regelung in 
Abs. 2 Nr. 1 abgedeckt sind und stellt klar, dass nur die wesentli-
chen Unterschiede relevant sind, die auch für die Ausübung des 
jeweiligen Berufs notwendig sind. Die Regelung in Abs. 2 Nr. 3 
stellt klar, dass sonstige Befähigungsnachweise oder Berufserfah-
rung im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung ergänzende Be-
rücksichtigung finden, wenn sich die durch die jeweiligen Ausbil-
dungsnachweise nachgewiesenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten trotz vergleichbarer Berufsbilder in wesentlichen Punk-
ten unterscheiden. Ein Ausgleich entsprechender Unterschiede 
durch den Nachweis einschlägiger Berufserfahrung ist insbesonde-
re bei Defiziten hinsichtlich praktischer Ausbildungsbestandteile 
im Rahmen der dualen Berufsausbildung relevant. Die Regelung 
orientiert sich an den Vorgaben in Art. 14 Abs. 5 der RL 
2005/36/EG. Darüber hinaus wird der Rechtsprechung des EuGH 
Rechnung getragen, wonach bei Entscheidungen über die Zulas-
sung zur Ausübung eines Berufs grundsätzlich alle im In- oder 
Ausland absolvierten Ausbildungsgänge zu berücksichtigen sind 
(vergleiche EuGH, Hocsman, siehe oben). Es ist also möglich, 
dass die Unterschiede auch kumulativ durch sonstige Befähi-
gungsnachweise und Berufserfahrung ausgeglichen werden kön-
nen. Soweit für den Erwerb bayerischer Ausbildungsnachweise im 
Regelfall das Absolvieren einer bestimmten Ausbildungszeit vo-
rausgesetzt ist (zum Beispiel dreijährige Ausbildungszeit für eine 
Berufsausbildung) können Defizite im Hinblick auf die Ausbil-
dungsdauer in der Regel durch eine angemessen lange Berufser-
fahrung ausgeglichen werden. Der Nachweis der Berufserfahrung 
erfolgt in der Regel über die vorzulegenden Unterlagen nach 
Art. 5 Abs. 1 oder die gegebenenfalls nachgeforderten Unterlagen 
nach Art. 5 Abs. 4 und 5. Der Nachweis kann bei Vorliegen der 
Voraussetzungen auch durch sonstige geeignete Verfahren zur Er-
mittlung der Fähigkeiten, Kenntnisse oder Fertigkeiten (zum Bei-
spiel durch Arbeitsproben) nach Art. 14 erbracht werden. Dies gilt 
zum Beispiel bei Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Rich-
tigkeit der Nachweise. 

Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen wesentlicher 
Unterschiede im Sinn des Abs. 2 nicht erfolgen kann, stellt die zu-
ständige Stelle die vorhandenen Berufsqualifikationen und die we-
sentlichen Unterschiede gegenüber der entsprechenden bayeri-
schen Berufsbildung fest. Das Nähere wird in Art. 7 Abs. 2 ausge-
führt. 

Abs. 3 normiert, dass diejenigen Inhaberinnen und Inhaber auslän-
discher Berufsqualifikationen, die in einem Land (Land der ersten 
Gleichwertigkeitsfeststellung) die Feststellung der Gleichwertig-
keit mit der durch das jeweilige Landesrecht geregelten Berufs-
qualifikation erlangt haben, so gestellt werden, als hätten sie inso-
weit die Berufsqualifikation dieses Landes erworben. Sie werden 
also im Freistaat Bayern so behandelt, als wäre ihre ausländische 
Berufsqualifikation insoweit die inländische des Landes der ersten 
Gleichwertigkeitsfeststellung. Diese Regelung liegt in den unter-
schiedlichen Inhalten der Berufsqualifikationen der einzelnen Län-
der begründet, die bereits im rein innerstaatlichen Kontext in ver-
schiedenen Berufsfeldern einer Gleichbehandlung von Abschlüs-
sen aus den verschiedenen Bundesländern entgegenstehen. Inha-

ber ausländischer Berufsqualifikationen sollen gegenüber solchen 
inländischer Berufsqualifikationen nicht dadurch bevorzugt wer-
den, dass eine durch ein Land festgestellte Gleichwertigkeit auch 
die Feststellung der Gleichwertigkeit mit den entsprechenden Be-
rufsqualifikationen anderer Länder bedeutet. Deshalb wird eine 
Gleichstellung mit einem Ausbildungsinländer hergestellt. Soweit 
eine Gleichbehandlung zwischen den Berufsqualifikationen der 
einzelnen Länder besteht, vermeidet Art. 4 Abs. 3 Mehrfachanträ-
ge auf Feststellung der Gleichwertigkeit. 

Art. 4 Abs. 3 steht aber weiteren Anträgen auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit in anderen Ländern nicht in jedem Fall entgegen. 
Für erneute Anträge besteht dann ein Erfordernis, wenn die aus-
ländische Berufsqualifikation mehr beinhaltet als diejenige des 
Landes der ersten Gleichwertigkeitsfeststellung. In diesem Fall 
wäre es ungerechtfertigt, den Inhaber der ausländischen Berufs-
qualifikation lediglich auf die Gleichbehandlung mit einem Aus-
bildungsinländer zu verweisen, anstatt die Gleichwertigkeit auch 
in einem Land festzustellen, das strengere Anforderungen an die 
Berufsqualifikation stellt, die von der ausländische Qualifikation 
aber ebenfalls abgedeckt werden. Dementsprechend sieht auch 
Art. 6 Abs. 5 die Ablehnung der Gleichwertigkeitsfeststellung nur 
vor, soweit die Gleichwertigkeit bereits festgestellt ist. Hierin liegt 
keine unzulässige Inländerdiskriminierung, da die ausländische 
Qualifikation in diesem Fall einen größeren Bereich abdeckt als 
die Berufsqualifikation des Landes der ersten Gleichwertigkeits-
feststellung. 

Art. 4 Abs. 3, ebenso wie Art. 6 Abs. 5, erfasst nur positive Aner-
kennungsentscheidungen. Dies trägt ebenfalls dem Umstand 
Rechnung, dass die Berufsqualifikationen einzelner Länder teil-
weise voneinander abweichen. Derjenige Inhaber einer ausländi-
schen Berufsqualifikation, dessen Gleichwertigkeit in einem Land 
nicht festgestellt werden konnte, hat die Möglichkeit, in einem an-
deren Land, das weniger hohe Anforderungen an die landesrecht-
lich geregelte Berufsqualifikation stellt, erneut die Feststellung der 
Gleichwertigkeit zu beantragen.  

Zu Art. 5: 

Abs. 1 Satz 1 bestimmt, welche Unterlagen der zuständigen Stelle 
vorzulegen sind, damit diese eine Prüfung der Gleichwertigkeit 
durchführen kann.  

Eine Aufstellung der Ausbildungsgänge und der ausgeübten Er-
werbstätigkeiten, die den beruflichen Werdegang der Antragsteller 
darstellen, hilft der zuständigen Stelle, einen Abgleich mit den 
sonstigen Unterlagen vorzunehmen und gegebenenfalls fehlende 
Unterlagen zu verlangen. Das Erfordernis, den vorzulegenden ta-
bellarischen Lebenslauf in deutscher Sprache zu verlangen, ist für 
eine zügige Bearbeitung angebracht.  

Daneben sind ein Identitätsnachweis, der Ausbildungsnachweis 
und, sofern für die Prüfung der Gleichwertigkeit erforderlich, Be-
scheinigungen über einschlägige Berufserfahrungen (zum Beispiel 
Arbeitgeberzeugnisse) oder sonstige Befähigungsnachweise vor-
zulegen. Der Identitätsnachweis soll ausreichende Informationen 
zu einer Person bereitstellen, um Verwechslungen auszuschließen, 
in der Regel Name, Geburtstag und Geburtsort. Bei Drittstaatsan-
gehörigen, die Probleme beim Nachweis ihrer Identität haben, 
weil es ihnen nicht zuzumuten ist, mit den Behörden ihres Her-
kunftsstaats in Kontakt zu treten, kann in Anlehnung an § 5 Abs. 3 
AufenthG von der Vorlage des Identitätsnachweises abgesehen 
werden. 

Mit der Regelung in Abs. 1 Nr. 5 soll sichergestellt werden, dass 
Antragsteller nicht gleichzeitig Anträge bei mehreren zuständigen 
Stellen einreichen. Dies vermeidet Mehrfachanträge und zusätzli-
chen Aufwand der zuständigen Stellen. Die Änderung im Ver-
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gleich zum BQFG des Bundes ist erforderlich, da ein bereits ge-
stellter Antrag in einem Bundesland nur in den Fällen des Art. 6 
Abs. 5 der Feststellung der Gleichwertigkeit entgegensteht (vgl. 
Begründung zu Art. 4 Abs. 3). Eine Erklärung über bereits gestell-
te Anträge ist aber aufgrund der Regelung des Art. 6 Abs. 5 sinn-
voll. Zudem können so die in dem vorigen Verfahren bereits ge-
wonnenen Erkenntnisse genutzt werden. 

In der Regel sind nach Abs. 2 die Unterlagen im Original oder als 
beglaubigte Kopie vorzulegen; Originale allerdings in der Regel 
nur dann, wenn sich die Antragsteller im Inland befinden und die-
se persönlich vorlegen können. Eine Versendung von Originalen 
sollte in jedem Fall unterbleiben. Die Ausbildungsnachweise und 
die Nachweise sonstiger Berufsqualifikationen sind in der Regel 
als Übersetzung in deutscher Sprache oder als beglaubigte Kopie 
einer Übersetzung vorzulegen. Die Übersetzung ist durch einen in 
Deutschland oder im Ausland amtlich bestellten oder beeidigten 
Übersetzer oder Dolmetscher durchzuführen. Damit wird die 
Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original bestätigt. Die 
Regelung orientiert sich an der Verwaltungspraxis bei Hochschul-
zulassungen mit ausländischen Bildungsabschlüssen. Sie folgt zu-
gleich den Vorgaben des Verhaltenskodexes der Koordinatoren-
gruppe für die RL 2005/36/EG, ABl. L 255 vom 30. Septem-
ber 2005 (im Folgenden: Verhaltenskodex), nach denen beglau-
bigte oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Über-
setzer angefertigte Übersetzungen auf die wichtigsten Dokumente 
beschränkt bleiben sollen. Im Übrigen sollen die zuständigen Stel-
len möglichst weitgehend von der ihnen in Anwendung des 
Art. 23 Absatz 2 BayVwVfG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch 
machen, auf Übersetzungen überhaupt zu verzichten, wenn z.B. 
ein Angehöriger der Stelle selbst die entsprechende Sprache be-
herrscht.  

Die Regelung in Abs. 2 Satz 3, für alle vorzulegenden und nach-
zureichenden Unterlagen eine deutsche Übersetzung zumindest 
verlangen zu können, gewährleistet eine zügige und fundierte Be-
arbeitung. Es ist zwar davon auszugehen, dass in der Mehrzahl der 
Fälle eine Übersetzung des Identitätsnachweises nicht notwendig 
sein wird. In Ausnahmefällen kann jedoch eine Übersetzung erfor-
derlich sein, z.B. dann, wenn als Identitätsnachweis nicht ein Pass 
oder Personalausweis vorgelegt wird, sondern ein anderes Hilfsdo-
kument, dessen Authentizität und Inhalt sich in fremder Sprache 
nicht von selbst erschließt. Auch kann beispielsweise der Identi-
tätsnachweis die Daten nicht in lateinischen Schriftzeichen enthal-
ten, so dass eine Übersetzung notwendig werden kann. Ebenso 
sollen die zuständigen Stellen auch von nachgereichten Unterla-
gen Übersetzungen verlangen können. 

Nach Abs. 3 können die zuständigen Stellen nach pflichtgemäßem 
Ermessen die nach Abs. 1 vorzulegenden Unterlagen auch in an-
derer Form zulassen, zum Beispiel in Form von einfachen Kopien. 
Von dieser Regelung sollen die zuständigen Stellen zur Vereinfa-
chung des Verfahrens großzügig Gebrauch machen.  

Die Vorschriften in Abs. 2 und 3 sehen keine Abweichungen vom 
BQFG des Bundes vor. Klarstellend wird aber darauf hingewie-
sen, dass durch das Zusammenspiel dieser Vorschriften die aner-
kennende Stelle nach pflichtgemäßem Ermessen von den Erfor-
dernissen des Abs. 2 abweichen kann. Sie kann neben unbeglau-
bigten Kopien auch Übersetzungen akzeptieren, die nicht von ei-
nem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Über-
setzer erstellt sind. Von dieser Regelung sollen die zuständigen 
Stellen zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Kostenersparnis 
für die Antragsteller großzügig Gebrauch machen. 

Nach Abs. 4 können die zuständigen Stellen die Antragsteller auf-
fordern, nähere Informationen zu Inhalt, Dauer und Rahmenbedin-
gungen der im Ausland absolvierten Berufsbildung sowie zu sons-

tigen Berufsqualifikationen darzulegen. Hierfür hat die zuständige 
Stelle eine angemessene Frist zu setzen. Ziel dieser Regelung ist 
es, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die An-
tragsteller sind in der Regel am ehesten in der Lage, die Inhalte 
und Dauer ihrer Berufsbildung darzulegen, um so der zuständigen 
Stelle die Beurteilung der Gleichwertigkeit im Sinn des Art. 4 zu 
ermöglichen. Kann der Antragsteller die Unterlagen aus nicht 
selbst zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen, 
kommt ein sonstiges geeignetes Verfahren nach Art. 14 in Be-
tracht. Kommt der Antragsteller der Nachforderung nicht nach, 
kann die zuständige Stelle nach Art. 15 und unter Beachtung der 
dort geregelten Vorgaben das Verfahren ohne weitere Ermittlun-
gen durch Entscheidung beenden.  

Abs. 5 sieht vor, dass sich die zuständigen Stellen bei begründeten 
Zweifeln an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der An-
tragsunterlagen an die Antragsteller wenden können, um diesen 
die Gelegenheit zu geben, mit Hilfe zusätzlicher Informationen die 
Echtheit oder weitere Erläuterungen zu den Inhalten zu belegen. 
Dadurch sollen Missbrauchsfälle, zum Beispiel durch gefälschte 
Dokumente oder durch Gefälligkeitsbescheinigungen von ver-
meintlichen Arbeitgebern, ausgeschlossen werden. Die zuständige 
Stelle hat den Antragstellern so detailliert wie möglich mitzutei-
len, welche Unterlagen erforderlich sind, um mögliche Zweifel 
auszuräumen. Hierfür ist eine angemessene Frist zu setzen. Kann 
der Antragsteller die Unterlagen aus nicht selbst zu vertretenden 
Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen kommt ein sonstiges 
geeignetes Verfahren nach Art. 14 in Betracht. Kommt der An-
tragsteller der Nachforderung nicht nach, kann die zuständige 
Stelle nach Art. 15 und unter Beachtung der dort geregelten Vor-
gaben das Verfahren ohne weitere Ermittlungen durch Entschei-
dung beenden. 

In den Fällen der Abs. 4 und 5 kann sich die zuständige Stelle da-
neben auch anderer Informationen zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit bedienen, zum Beispiel, indem sie sich an die einschlägi-
gen Stellen für die ausländische Berufsbildung im Ausbildungs-
staat wendet. Bei Ausländerinnen und Ausländern, die als Asylbe-
rechtigte anerkannt wurden oder denen Flüchtlingsschutz oder 
subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 2004/83/EG zuerkannt 
wurde, sollte sich die zuständige Stelle erst nach Rücksprache mit 
den Antragstellern an die Stelle im Ausbildungsstaat wenden, 
wenn dies zugleich der Verfolgerstaat ist. Bei Unterlagen, die in 
einem EU/EWR-Staat ausgestellt wurden, kann sich die zuständi-
ge Stelle an die zuständige Stelle des anderen Mitgliedstaates 
wenden; dabei könnte gegebenenfalls auf das Binnenmarktinfor-
mationssystem zurückgegriffen werden. 

Abs. 6 regelt, dass die Antragsteller darlegen müssen, dass sie im 
Freistaat Bayern eine ihren Berufsqualifikationen entsprechende 
Erwerbstätigkeit ausüben wollen. Abs. 6 Satz 2 definiert den 
Nachweis über die Erwerbstätigkeitsabsicht mittels geeigneter 
Unterlagen durch Beispiele näher: Eine entsprechende Absicht ist 
z.B. durch den Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums 
zur Erwerbstätigkeit darzulegen; bei geplanter unselbständiger Er-
werbstätigkeit kann dies beispielsweise auch durch den Nachweis 
einer Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern im Freistaat 
Bayern erfolgen; im Fall einer geplanten selbständigen Erwerbstä-
tigkeit beispielsweise durch die Vorlage eines Geschäftskonzepts 
oder dem Nachweis einer Kontaktaufnahme mit dem Gewerbeamt, 
dem Finanzamt oder der Berufsgenossenschaft. Von dem Nach-
weis der Erwerbstätigkeitsabsicht sind aufgrund der EU-
Grundfreiheiten (Niederlassungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit) sowohl Personen mit einem Wohnsitz innerhalb eines EU-
Staates, eines EWR-Vertragsstaates oder der Schweiz sowie 
Staatsangehörigen aus diesen Ländern zu befreien. 
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Zu Art. 6: 

Gemäß Art. 1 ist Voraussetzung für das Verfahren zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikatio-
nen mit der bayerischen Berufsbildung ein Antrag an die zustän-
dige Stelle. Es wird klargestellt, dass ein eigenes Antragsrecht po-
tenzieller Arbeitgeber ausgeschlossen ist. Eine Bevollmächtigung 
bleibt davon unberührt. Antragsberechtigt sind nur Personen, die 
einen ausländischen Ausbildungsnachweis erworben haben. Nicht 
ausreichend sind dagegen bloße informell (zum Beispiel durch Be-
rufserfahrung) erworbene Berufsqualifikationen.  

Abs. 2 normiert die Pflicht der zuständigen Stelle, den Antragstel-
lern innerhalb eines Monats den Empfang des Antrags und der 
eingereichten Unterlagen zu bestätigen und dabei gegebenenfalls 
mitzuteilen, welche der nach Art. 5 Abs. 1 erforderlichen Unterla-
gen noch fehlen und nachzureichen sind. Die Regelung orientiert 
sich an Art. 51 Abs. 1 der RL 2005/36/EG und dem Verhaltensko-
dex (Ziffer 7). Die zuständige Stelle sollte in der Mitteilung darauf 
hinweisen, dass die Frist des Abs. 3 erst dann zu laufen beginnt, 
wenn die fehlenden Unterlagen beigebracht wurden.  

Abs. 3 bestimmt, dass die Entscheidung innerhalb von drei Mona-
ten nach Einreichung aller erforderlichen beziehungsweise von der 
zuständigen Stelle nachverlangten Unterlagen ergehen muss. 
Wenn der zuständigen Stelle alle zur Entscheidung erforderlichen 
Unterlagen vorliegen, ist eine Frist von drei Monaten angemessen 
und ausreichend. Die Frist kann einmalig um einen angemessenen 
Zeitrahmen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderhei-
ten der Angelegenheit, zum Beispiel aufgrund erforderlichen ex-
ternen Sachverstands, gerechtfertigt ist. Dies muss die Behörde 
begründen und den Antragstellern rechtzeitig mitteilen. Die Frist 
beginnt zu laufen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. 
Zu den Mitwirkungspflichten der Antragsteller wird auf Art. 15 
verwiesen. 

Nach Abs. 4 wird der Fristablauf nach Abs. 3 bis zum Ablauf der 
Frist gehemmt, die die zuständige Stelle für die Nachlieferung der 
Unterlagen nach Art. 5 Abs. 4 und 5 gesetzt hat. Ungeachtet des-
sen steht es den Antragstellern frei, die Unterlagen vor dem ge-
setzten Fristende vorzulegen, damit die Frist nach Abs. 3 beginnt. 
Sollten die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der gesetz-
ten Frist nachgereicht werden, kann die zuständige Stelle über den 
Antrag entscheiden. Mit der Hemmung des Fristlaufs wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die zuständigen Stellen nach 
dem Erhalt der Unterlagen nach Art. 5 Abs. 1 zum Teil umfang-
reich inhaltlich prüfen müssen, ob für die Feststellung der Gleich-
wertigkeit weitere Unterlagen über Inhalt und Dauer der Berufs-
bildung erforderlich sind oder ob bei begründeten Zweifeln an der 
Echtheit der vorgelegten Unterlagen weitere Unterlagen erforder-
lich sind. Während dieser Zeit soll die Entscheidungsfrist nach 
Abs. 3 nicht weiter laufen. Das gleiche gilt in den Fällen des 
Art. 14, wenn ein sonstiges geeignetes Verfahren durchgeführt 
wird. Der Fristablauf ist dann bis zur Beendigung der sonstigen 
geeigneten Verfahren gehemmt (zum Beispiel bis zum Vorliegen 
einer Arbeitsprobe oder der Durchführung eines Fachgesprächs). 

Nach Abs. 5 soll der Antrag von der zuständigen Stelle im Regel-
fall abgelehnt werden (intendiertes Ermessen), soweit die Gleich-
wertigkeit bereits festgestellt worden ist, zum Beispiel auf Grund 
einer Rechtsverordnung nach § 50 Abs. 2 des Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) (Gleichstellung der Abschlüsse aus Österreich und 
Frankreich), nach § 40 Abs. 2 und § 50a der Handwerksordnung, 
nach dem im Bundesvertriebenengesetz (BVFG) oder dem BQFG 
geregelten Verfahren. In diesem Fall besteht in der Regel keine 
Notwendigkeit für ein erneutes Verfahren. In Ausnahmefällen 
kann die zuständige Stelle davon abweichen. Durch die Ableh-
nung wird der vorherige positive Bescheid nicht berührt. 

Im Gegensatz zum BQFG des Bundes wurde das Wort „wenn“ 
durch das Wort „soweit“ ersetzt. Dadurch können Inhaber auslän-
discher Qualifikationen, die in einem Land die Gleichwertigkeit 
ihrer ausländischen Berufsqualifikation festgestellt bekommen ha-
ben, auch in einem anderen Land erneut die Feststellung errei-
chen, wenn in dem zweiten Land die Anforderungen an die Be-
rufsqualifikation höher sind als in dem Land der ersten Gleichwer-
tigkeitsfeststellung. Andernfalls bestünde Gefahr, dass derjenige, 
der zunächst in einem Land mit vergleichsweise niedrigen landes-
rechtlichen Anforderungen an die Berufsqualifikation die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit erreicht hat, aber dessen ausländische 
Berufsqualifikation über die Anforderungen dieses Land hinaus-
geht, in einem anderen Land zwar so behandelt wird wie ein Inlän-
der mit einem Abschluss aus dem ersten Land, seine weitergehen-
den Qualifikationen aber nicht berücksichtigt werden könnten.  

Zu Art. 7: 

Abs. 1 stellt klar, dass die zuständige Stelle über den Antrag nach 
Art. 4 Abs. 1 auf Feststellung der Gleichwertigkeit durch schriftli-
chen Verwaltungsakt zu entscheiden hat. Sofern die Gleichwertig-
keit nicht festgestellt werden kann (Art. 4), wird ein ablehnender 
Bescheid erteilt.  

Abs. 2 legt fest, dass die zuständige Stelle im Fall festgestellter 
wesentlicher Unterschiede in der Begründung darzulegen hat, wel-
che Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse tatsächlich vorhan-
den sind sowie in welchen wesentlichen Punkten sich die auslän-
dische Berufsbildung von der bayerischen unterscheidet. Ziel die-
ser Begründungspflicht ist, die Antragsteller, aber auch potenzielle 
Arbeitgeber, möglichst differenziert über vorhandene Qualifikatio-
nen und wesentliche Unterschiede im Vergleich zur bayerischen 
Berufsbildung (Referenzberuf) zu informieren, damit diese gege-
benenfalls ausgeglichen werden können. Dargestellt werden sollen 
alle Berufsqualifikationen (Ausbildungsnachweise, sonstige Befä-
higungsnachweise und Berufserfahrung), die für einen Vergleich 
mit der entsprechenden bayerischen Berufsbildung relevant sind. 
Nach Möglichkeit sollen auch solche Berufsqualifikationen um-
fasst sein, die über den jeweiligen Referenzberuf hinausgehen. Da-
mit wird insbesondere dem Interesse potenzieller Arbeitgeber an 
einer möglichst detaillierten Bescheinigung vorhandener Berufs-
qualifikationen Rechnung getragen. Gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) hat eine gesonderte positive Feststellung der 
vorhandenen Berufsqualifikationen im Rahmen der Einstellungs-
verfahren eine besondere Bedeutung.  

Die festgestellten wesentlichen Unterschiede zum Referenzberuf 
sind möglichst so zu konkretisieren, dass entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen wahrgenommen werden können, um bei er-
folgreicher Teilnahme gegebenenfalls die volle Gleichwertigkeit 
zu erreichen. Gewährleistet werden soll auch, dass bei Vorliegen 
der Voraussetzungen Fördermaßnahmen zielgerichtet und wir-
kungsvoll eingesetzt werden können. 

Abs. 3 stellt klar, dass mit der Entscheidung in der Rechtsbehelfs-
belehrung darzulegen ist, wo und innerhalb welcher Frist sowie in 
welcher Form der Bescheid überprüft werden kann. Die Regelung 
folgt damit den Vorgaben des Art. 51 Absatz 3 RL 2005/26/EG 
und Ziffer 14 des Verhaltenskodex. 

Zu Art. 8: 

Art. 8 regelt die sachliche Zuständigkeit; die örtliche Zuständig-
keit der zuständigen Stelle richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrens (Art. 3 BayVwVfG). Hier 
werden die im Freistaat Bayern vorgesehenen Zuständigkeiten für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit im Bereich der nicht regle-
mentierten Berufe getroffen. Zugleich wird die Möglichkeit eröff-
net, an anderer Stelle abweichende Zuständigkeitsbestimmungen 
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zu treffen. Dadurch kann auch das Fachrecht besondere Zustän-
digkeitsregelungen vorsehen.  

Zu Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Art. 8 Abs. 2 Satz 2: 

Im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus nehmen einige Regierungen bereits bei be-
stimmten schulischen Berufsaus- und Fortbildungsabschlüssen 
Gleichwertigkeitsprüfungen vor. Die Technische Universität 
München nimmt bereits in dem genannten Bereich Gleichwertig-
keitsprüfungen vor. 

Zu Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: 

Im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten soll die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit mit Abschlüssen, die auf bayerischen Regelun-
gen beruhen, durch die gleiche Stelle erfolgen, wie dies für bun-
desrechtlich geregelte Berufe vorgesehen ist. Betroffen sind hier 
in erster Linie Fortbildungsabschlüsse sowie schulische Abschlüs-
se. Ausdrücklich genannt werden „Staatlich geprüfte Forstassesso-
ren“ und „Staatlich geprüfte Forstingenieure“, die berufliche Tä-
tigkeiten außerhalb eines Beamtenverhältnisses anstreben. Die 
Abschlüsse sind in der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen technischen und höheren Forstdienst 
(ZAPOgtF/hF) verankert. Diese Vorbereitungsdienste gelten als 
allgemeine Ausbildungsstätte nach Art. 12 des Grundgesetzes. Sie 
ermöglichen den Zugang nicht nur zu einem Beamtenverhältnis. 
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ist zuständig für Anträge, die gestellt werden, wenn 
die private Forstwirtschaft oder eine andere Stelle (Körperschaften 
oder Anstalten) ein Arbeitsverhältnis von der Feststellung abhän-
gig machen, dass eine im Ausland abgelegte Ausbildung und Be-
fähigung dem Staatlich geprüften Forstassessor oder dem Staatlich 
geprüften Forstingenieur vergleichbar ist.  

Zu Art. 8 Abs. 1 Nrn. 5 und 6: 

Die Kammern, die einerseits zuständige Stellen nach § 8 des 
BQFG des Bundes im Rahmen der beruflichen Bildung sind und 
andererseits auch die Aus- und Fortbildungsregelungen erlassen 
haben, sollen auch für die Feststellung der Gleichwertigkeit zu-
ständig sein. 
Zu Art. 8 Abs. 1 Nr. 7: 

Die Heilberufekammern sind bereits zuständige Stellen nach § 8 
des BQFG des Bundes in Bezug auf die berufliche Bildung. Daher 
sollen sie auch für die Feststellung der Gleichwertigkeit im Rah-
men der von ihnen erlassenen Fortbildungsregelungen zuständig 
sein. 

Zu Art. 8 Abs. 1 Nr. 8: 

Art. 8 Abs. 1 Nr. 8 enthält eine Auffangzuständigkeit des Staats-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. 

Zu Art. 8 Abs. 2: 

Art. 8 Abs. 2 enthält die Ermächtigung, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit im Rahmen der nicht reglementierten Berufe auf 
andere Stellen zu übertragen, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen. Dabei wurde die Formulierung bezüglich 
der Stellen, auf die eine Aufgabenübertragung stattfinden kann, im 
Vergleich zur Regelung in § 8 Abs. 4 BQFG des Bundes bewusst 
offen gelassen, um im Bedarfsfalle auch andere Stellen als Behör-
den oder Kammern zu erfassen. Art. 8 Abs. 2 kommt eine Auf-
fangfunktion zu. 

Soweit eine landesinterne Zuständigkeitsverteilung gefunden 
werden muss, soll eine thematische Zuständigkeitskonzentration 
nach beruflichen Fachrichtungen bei den Regierungen erfolgen. 
Im Bereich der landesrechtlich geregelten schulischen Berufsaus- 

und Fortbildungsabschlüsse ist eine Übertragung der Zuständig-
keiten auf eine zentrale, länderübergreifende Stelle (ZAB) avisiert.  

Zu Art. 8 Abs. 3: 

Diese Regelung soll ebenso wie § 8 Abs. 5 des BQFG des Bundes 
Zuständigkeitsbündelungen ermöglichen, um dadurch die Experti-
se der zuständigen Stelle zu gewährleisten. Dies bietet sich insbe-
sondere in Bereichen an, in denen bei einzelnen Stellen oder in 
den einzelnen Ländern nur geringe Fallzahlen vorliegen. Durch 
die Formulierung „Zuständige Stellen nach Abs. 1“ wird festge-
legt, dass die Bündelung nur durch die originär zuständigen Stel-
len wahrgenommen werden kann, nicht durch jene Stellen, denen 
nach Abs. 2 die Zuständigkeit übertragen wurde. Klargestellt wird, 
dass auch die Übertragung auf Stellen in anderen Ländern möglich 
ist. Wegen der Verordnungsermächtigung in Art. 8 Abs. 2 wurden 
auch diejenigen Stellen aufgenommen, denen aufgrund dieses Ge-
setzes Zuständigkeiten übertragen wurden.  

Für die Regelungen in § 8 Abs. 2 u. 3 des BQFG des Bundes be-
steht bezüglich der landesrechtlich geregelten Berufe kein Bedürf-
nis. 

Zu Abschnitt 2: 

Die Regelungen in Abschnitt 2 (Art. 9 bis 13) gelten ausschließ-
lich für den Bereich der reglementierten Berufe; die Regelungen 
sind anwendbar, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen Re-
gelungen in den Fachgesetzen unter Bezugnahme auf das 
BayBQFG nicht etwas anderes bestimmen. 

Zu Art. 9: 

Die Vorschrift legt die allgemeinen Kriterien und Voraussetzun-
gen fest, nach denen im Ausland erworbene Ausbildungsnachwei-
se und sonstige Berufsqualifikationen im Rahmen der Prüfung 
über Aufnahme oder Ausübung des reglementierten Berufs als 
gleichwertig gelten. Sie entspricht den allgemeinen Vorgaben in 
Art. 10 ff. der RL 2005/36/EG und im Lissabonner Anerken-
nungsübereinkommen. Im Interesse einer möglichst weitgehenden 
Vereinheitlichung der Kriterien für die Feststellung der Gleich-
wertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen werden 
diese Kriterien grundsätzlich auch auf Personen erstreckt, die 
nicht in den Anwendungsbereich der RL 2005/36/EG oder des 
Lissabonner Anerkennungsübereinkommens fallen. 

Bezugspunkt für die Gleichwertigkeitsprüfung ist immer die aktu-
ell geltende bayerische Berufsbildung (Referenzberuf), mit der die 
im Ausland absolvierte Berufsbildung unter ergänzender Berück-
sichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen der 
Antragsteller verglichen wird. Bei der Regelung in Art. 9 handelt 
es sich um einen Auffangtatbestand für Fälle, in denen die ein-
schlägigen Vorschriften zu den im Freistaat landesrechtlich gere-
gelten Berufen nichts anderes bestimmen (vergleiche Art. 2 Abs. 1 
und die Begründung hierzu). 

Abs. 1 Satz 1 stellt klar, dass die Prüfung der Gleichwertigkeit im 
Rahmen des Verfahrens zur Gewährung des Berufszugangs er-
folgt. Die Voraussetzung in Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 entspricht den 
Vorgaben in Art. 4 Abs. 2 RL 2005/36 EG. Die entsprechende Vo-
raussetzung stellt klar, dass sich die Überprüfung der Gleichwer-
tigkeit nur auf vergleichbare Berufe beziehen kann. Eine positive 
Entscheidung über den Berufszugang scheidet insofern aufgrund 
der Regelung in Abs. 1 Nr. 1 von vorneherein aus, wenn die im 
Ausland erworbene Berufsbildung und die entsprechende Berufs-
bildung im Freistaat Bayern hinsichtlich ihrer Ausrichtung of-
fensichtlich voneinander abweichen. 

Die Voraussetzung in Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 entspricht den Vorgaben 
in Art. 13 Abs. 1 RL 2005/36/EG und ist nur bei Berufen zu be-
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achten, die sowohl im Freistaat Bayern als auch im Ausbildungs-
staat – das heißt, in dem Staat, in dem der jeweilige Ausbildungs-
nachweis erworben wurde – reglementiert sind. Abs. 1 Nr. 2 be-
zieht sich nur auf die Berechtigung aufgrund von Berufsqualifika-
tionen. Berücksichtigt werden Fälle, in denen die Befugnis zur 
Aufnahme und Ausübung des jeweiligen Berufs im Ausland aus 
Gründen verwehrt wurde, die auch der Aufnahme oder Ausübung 
des jeweiligen Berufs im Freistaat Bayern entgegenstehen. Nicht 
erfasst werden zum Beispiel Fälle, in denen sonstige Gründe, z.B. 
politisch motivierte Berufsverbote, dazu geführt haben, dass im 
Herkunftsland keine Berechtigung vorliegt. Auf die ebenfalls in 
Art. 13 Abs. 1 RL 2005/36/EG vorgesehene Voraussetzung eines 
bestimmten Berufsqualifikationsniveaus im Sinn des Art. 11 der 
RL 2005/36/EG wurde dagegen im Interesse einer Vereinfachung 
der entsprechenden Verfahren verzichtet. Dies stellt eine zulässige 
Abweichung von der Richtlinie zugunsten der Antragsteller dar.  

Die Voraussetzung in Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 entspricht den Vorgaben 
in Art. 14 Abs. 1 der RL 2005/36/EG; der Maßstab der „wesentli-
chen Unterschiede“ für die Feststellung der Gleichwertigkeit oder 
Anerkennung im Ausland erworbener (Berufs-)Qualifikationen 
wird darüber hinaus auch im Lissabonner Anerkennungsüberein-
kommens zugrunde gelegt (vergleiche zum Beispiel Artikel VI.1 
des Übereinkommens). Die entsprechende Formulierung gewähr-
leistet, dass der Berufszugang nur im Fall einer hinreichenden 
Übereinstimmung der Berufsqualifikationen gewährt wird, gleich-
zeitig aber auch nicht aufgrund nur geringfügiger Unterschiede 
versagt werden kann. 

In Abs. 2 wird der Begriff der „wesentlichen Unterschiede“ unter 
Berücksichtigung der Vorgaben in Art. 14 Abs. 1, 4 und 5 RL 
2005/36/EG und der Rechtsprechung des EuGH näher definiert. 
Die Regelung in Abs. 2 Nr. 1 entspricht den Vorgaben in Art. 14 
Abs. 1 lit. b) und c) und Abs. 4 der RL 2005/36/EG, wobei im In-
teresse einer leichteren Lesbarkeit sprachliche Vereinfachungen 
gegenüber den Formulierungen in der RL vorgenommen wurden. 
Danach liegt ein wesentlicher Unterschied vor, wenn sich die im 
Ausland erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf In-
halt und Dauer erheblich unterscheiden. Ein wesentlicher Unter-
schied hinsichtlich der Ausbildungsdauer kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn die Dauer der ausländischen Regelausbildungs-
zeit mehr als ein Drittel unter der entsprechenden bayerischen Re-
gelausbildungszeit liegt. Die Regelung in Abs. 2 Nr. 2 berücksich-
tigt die Vorgaben in Art. 14 Abs. 4 der RL 2005/36/EG, die nicht 
bereits durch die Regelung in Nr. 1 abgedeckt sind, und stellt klar, 
dass nur die wesentlichen Unterschiede relevant sind, die auch für 
die Ausübung des jeweiligen Berufs notwendig sind. Die Rege-
lung in Abs. 2 Nr. 3 stellt klar, dass sonstige Befähigungsnachwei-
se oder Berufserfahrung im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung 
ergänzende Berücksichtigung finden, wenn sich die durch die je-
weiligen Ausbildungsnachweise nachgewiesenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse trotz vergleichbarer Berufsbilder in wesentlichen 
Punkten unterscheiden. Die Regelung entspricht den Vorgaben in 
Art. 14 Abs. 5 der RL 2005/36/EG. Darüber hinaus wird durch die 
entsprechende Formulierung der Rechtsprechung des EuGH Rech-
nung getragen, wonach bei Entscheidungen über die Zulassung 
zur Ausübung eines Berufs grundsätzlich alle im In- oder Ausland 
absolvierten Ausbildungsgänge zu berücksichtigen sind (verglei-
che EuGH, Hocsman, siehe oben). Es ist also möglich, dass die 
Unterschiede auch kumulativ durch sonstige Befähigungsnach-
weise und Berufserfahrung ausgeglichen werden können. Der 
Nachweis der Berufserfahrung erfolgt in der Regel über die vorzu-
legenden Unterlagen nach Art. 12 Abs. 1 oder die gegebenenfalls 
nachgeforderten Unterlagen nach Art. 12 Abs. 4 und 5. Der 
Nachweis kann bei Vorliegen der Voraussetzungen auch durch 
sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der Fähigkeiten, 
Kenntnisse oder Fertigkeiten (zum Beispiel durch Arbeitsproben) 

nach Art. 14 erbracht werden. Dies gilt zum Beispiel bei Zweifeln 
an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit der Nachweise. 

Zu Art. 10: 

Die Regelung in Abs. 1 verpflichtet die zuständigen Stellen, die 
vorhandenen Berufsqualifikationen der Antragsteller im Rahmen 
der Entscheidung über Aufnahme und Ausübung des im Inland 
reglementierten Berufs durch rechtsmittelfähigen Bescheid festzu-
stellen, sofern der Berufszugang wegen wesentlicher Unterschiede 
im Sinn des Art. 9 Abs. 2 nicht gewährt werden kann. Zur Anpas-
sung an die Überschrift des Art. 10 und um im Bereich der regle-
mentierten Bereiche auch landesrechtlich vorgesehene Berufser-
fahrungen berücksichtigen zu können, wurde in Abweichung zum 
BQFG des Bundes der Begriff der „Berufsbildung“ durch den der 
„Berufsqualifikation“ ersetzt.  

Die Regelung in Abs. 2 verpflichtet die zuständigen Stellen, in den 
entsprechenden Fällen zudem verbindlich festzustellen, durch wel-
che Maßnahmen nach Art. 11 (Anpassungslehrgang oder Eig-
nungsprüfung) die wesentlichen Unterschiede gegenüber der er-
forderlichen bayerischen Qualifikation ausgeglichen werden kön-
nen, und den Inhalt der entsprechenden Maßnahmen festzulegen. 
Die entsprechenden Regelungen stehen im Einklang mit den Vor-
gaben in Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 RL 2005/36/EG und 
berücksichtigen zudem die Empfehlungen im Verhaltenskodex. 
Um einen einheitlichen Sprachgebrauch im Rahmen des Art. 10 zu 
erreichen, wurde in Abweichung zum BQFG des Bundes der Be-
griff des Ausbildungsnachweises durch den der Qualifikation er-
setzt.  

Zu Art. 10 Abs. 3: 

Auch im Bereich der reglementierten Berufe besteht aus den be-
reits zu Art. 4 Abs. 3 genannten Gründen das Bedürfnis, die Inha-
ber ausländischer Berufsqualifikationen, deren Gleichwertigkeit 
mit einer landesrechtlich geregelten Qualifikation in einem Land 
festgestellt wurde, so zu behandeln, als sei insoweit die Berufs-
qualifikation dieses Landes erworben worden. Auch für die regle-
mentierten Berufe gilt, dass es dem Antragsteller unbenommen 
bleibt, in einem anderen Land erneut die Feststellung der Gleich-
wertigkeit zu beantragen, wenn seine ausländische Berufsqualifi-
kation über diejenige des Landes der ersten Gleichwertigkeitsfest-
stellung hinausgeht und der in dem anderen Land gleichwertig ist. 

Zu Art. 11: 

Abs. 1 räumt den Antragstellern die Möglichkeit ein, wesentliche 
Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 durch die Absolvierung ei-
nes höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs oder einer er-
folgreich bestandenen Eignungsprüfung auszugleichen. Zum Ver-
hältnis dieser Regelung zum berufsrechtlichen Fachrecht wird auf 
die Ausführungen zu Art. 2 verwiesen.  

Da eine berufliche Tätigkeit im Bereich der reglementierten Beru-
fe die Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnach-
weise und sonstiger Berufsqualifikationen in der Regel zwingend 
voraussetzt, wird durch die Regelung in Abs. 1 gewährleistet, dass 
die Antragsteller durch eine angemessene Anpassungsqualifizie-
rung den Berufszugang erlangen können. Hierdurch werden die 
Vorgaben in Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 der RL 
2005/36/EG berücksichtigt und auf Drittstaatssachverhalte erwei-
tert. Zugleich wird den allgemeinen Gesichtspunkten des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit im Bereich des Berufszugangs 
Rechnung getragen. Im Einklang mit der Begriffsbestimmung in 
Art. 3 Abs. 1 lit. g) RL 2005/36/EG ist unter einem Anpassungs-
lehrgang die Ausübung eines im Freistaat Bayern reglementierten 
Berufs unter der Verantwortung eines qualifizierten Berufsange-
hörigen zu verstehen, der mit einer Zusatzausbildung einhergehen 
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kann und Gegenstand einer Bewertung ist. Gegenstand der Bewer-
tung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Wissenskon-
trolle erfolgen kann; dies darf nicht den Grad einer Prüfung errei-
chen, von der die Gleichwertigkeit insgesamt abhängt, da ein An-
passungslehrgang nach den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG 
nicht gleichzeitig mit einer Eignungsprüfung zusammen auferlegt 
werden darf. Im Einklang mit der Begriffsbestimmung in Art. 3 
Abs. 1 lit. h) RL 2005/36/EG ist unter einer Eignungsprüfung eine 
Überprüfung der für die Ausübung eines im Freistaat Bayern reg-
lementierten Berufs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Berufsqualifikationen 
der Antragsteller zu verstehen. 

In Abs. 2 wird klargestellt, dass bei der Ausgestaltung der Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinn des Abs. 1 die vorhandenen Berufs-
qualifikationen zu berücksichtigen sind. Der Inhalt der Aus-
gleichsmaßnahmen ist demnach grundsätzlich auf die festgestell-
ten wesentlichen Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 zu be-
schränken. Dementsprechend dürfen sich zum Beispiel Eignungs-
prüfungen nicht auf Fachgebiete erstrecken, deren hinreichende 
Beherrschung die Antragsteller bereits durch die Vorlage der für 
die Überprüfung der Gleichwertigkeit relevanten Unterlagen nach-
gewiesen haben. Bei der Ausgestaltung von Anpassungslehrgän-
gen ist ein angemessener Ausgleich zwischen der Berücksichti-
gung der nachgewiesenen Berufsqualifikationen der individuellen 
Antragsteller und institutionellen beziehungsweise organisatori-
schen Notwendigkeiten im Hinblick auf die Strukturierung ent-
sprechender Angebote zu treffen. Durch die Regelungen in Abs. 2 
wird den Vorgaben in Art. 14 Abs. 5 RL 2005/36/EG sowie der 
Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 10. Dezember 2009 – 
C 345/08, Pesla, Rn. 51-53 m.w.N.) und allgemeinen Anforderun-
gen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Rechnung getragen. Da-
rüber hinaus sind die Vorgaben in Art. 3 Abs. 1 lit. g) und h) RL 
2005/36/EG bei der Ausgestaltung der entsprechenden Aus-
gleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Zudem wird die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) berücksich-
tigt, nach der die Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten für 
diejenigen ohne formelle Befähigungsnachweise stets in einer 
„dem Einzelfall angepassten angemessenen Art und Weise vorge-
nommen und dabei stets [der] bisherige berufliche Werdegang in 
sachlicher Weise berücksichtigt werden muss“ (BVerwGE 13, 317 
zur Eintragung in die Handwerksrolle im Wege der Ausnahmen-
bewilligung). 

Abs. 2 Satz 2 sieht eine Verordnungsermächtigung für die Staats-
regierung vor. Mit Hilfe der aufgrund dieser Ermächtigung erlas-
senen Verordnungen kann eine einheitliche Handhabung von In-
halt und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet 
und die Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Richtlinie 
2005/36/EG konkretisiert werden. Wenn es sich um Menschen mit 
Behinderung handelt, ist sicherzustellen, dass bei der Durchfüh-
rung der Ausgleichsmaßnahmen ein entsprechender Nachteilsaus-
gleich gewährt werden muss (z.B. Zeitverlängerung, Bereitstel-
lung technischer Hilfsmittel etc.), soweit es aufgrund der Behinde-
rung erforderlich ist. 

Abs. 3 legt im Einklang mit den Vorgaben in Art. 14 Abs. 2 der 
RL 2005/36/EG fest, dass die Antragsteller grundsätzlich die 
Wahl zwischen der Absolvierung eines Anpassungslehrgangs und 
dem Ablegen einer Eignungsprüfung haben, sofern die entspre-
chenden berufsrechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der 
Vorgaben in Art. 14 Abs. 2 und 3 RL 2005/36/EG nichts anderes 
bestimmen.  

Zu Art. 12: 

Die Regelung bestimmt die vorzulegenden Unterlagen. Sie unter-
scheidet sich von Art. 5 vor allem dadurch, dass sie für den Be-

reich der reglementierten Berufe spezifische Anforderungen ent-
hält, die sich aus der RL 2005/36/EG ergeben. Durch die Vor-
schrift werden die Standards der RL 2005/35/EG grundsätzlich im 
Interesse eines einheitlichen Verfahrens auf Drittstaatssachverhal-
te erstreckt.  

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Art. 5 verwiesen. 
Abweichend davon bestimmt Abs. 1, welche Unterlagen im Rah-
men des Antrags zur Aufnahme oder Ausübung des reglementier-
ten Berufs vorgelegt werden müssen, damit eine Prüfung der 
Gleichwertigkeit durchgeführt werden kann. Es bedarf nach Nr. 5 
im Fall des Art. 9 Abs. 1 Nr. 2, das heißt, wenn im Ausbildungs-
staat ein Beruf reglementiert ist, einer Bescheinigung, dass der 
Antragsteller im Ausbildungsstaat zur Ausübung des Berufs be-
rechtigt ist. Wie im Fall des Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 sind hierbei die 
Fälle besonders zu berücksichtigen, bei denen im Herkunftsland 
die Berechtigung aufgrund anderer als berufsqualifikationsbezoge-
ner Gründe (zum Beispiel aus politischen Gründen) untersagt 
wird. In diesen Fällen kann auf die Vorlage dieser Unterlagen ver-
zichtet werden. 

Zusätzlich sind nach den Abs. 4 und 5 die Besonderheiten der RL 
2005/36/EG zu beachten. Danach kann sich die zuständige Stelle 
bei Unterlagen, die in einem EU/EWR-Staat ausgestellt wurden, 
an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaats wenden. Dabei soll 
auf das Binnenmarktinformationssystem zurückgegriffen werden. 
Die Regelung orientiert sich an Art. 50 der RL 2005/36/EG. 

Abs. 1 Nr. 6 wurde im Vergleich zum Bundesgesetz geändert, da 
aufgrund der unterschiedlichen landesrechtlichen Inhalte von Be-
rufsqualifikationen eine einmal erfolgte Feststellung der Gleich-
wertigkeit nicht in jedem Fall der erneuten Feststellung durch ein 
anderes Land entgegensteht (vgl. Begründung zu Art. 10 Abs. 3). 
Dennoch ist eine Erklärung über bereits gestellte Anträge aber 
aufgrund der Regelung in Art. 10 Absatz 3 sowie zur Verwertung 
der im ersten Verfahren gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll. 

Zu Art. 13: 

Die Regelung beschreibt das Verfahren. Sie unterscheidet sich von 
Art. 6 vor allem dadurch, dass im Bereich der reglementierten Be-
rufe die Prüfung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikationen im Rahmen der Verfahren zur Aufnahme oder 
Ausübung des reglementierten Berufs erfolgt. 

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Art. 6 verwiesen. 
Nach Abs. 2 Satz 3 kann die Frist einmalig um einen angemesse-
nen Zeitrahmen verlängert werden, wenn dies wegen der Beson-
derheiten der Angelegenheit, zum Beispiel aufgrund erforderli-
chen externen Sachverstands, gerechtfertigt ist. Für Sachverhalte, 
die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallen, ist eine Fristverlänge-
rung aufgrund Art. 51 der Richtlinie 2005/36/EG höchstens um ei-
nen Monat möglich. Dies muss die Behörde begründen und den 
Antragstellern rechtzeitig mitteilen. 

Zuständige Stelle ist die für den in den Fachgesetzen und -verord-
nungen geregelten Berufszugang zuständige Stelle. 

Abs. 4 Satz 2 regelt die Zuständigkeit der Technischen Universität 
München. Diese nimmt bereits in dem genannten Bereich Gleich-
wertigkeitsprüfungen vor. 

Die Regelungen in den Abs. 5 und 6 entsprechen Art. 8 Abs. 2 
und 3. Zwar findet die Prüfung der Gleichwertigkeit inzident im 
Rahmen der Zulassung zum reglementierten Beruf statt, dennoch 
kann es in einzelnen Bereichen sinnvoll sein, die Entscheidung 
dieser Teilfrage durch Rechtsverordnung auf eine andere Stelle zu 
übertragen. Ebenso kann der Bedarf nach Zuständigkeitsbündelun-
gen für die Beurteilung der Gleichwertigkeit bestehen.  
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Zu Abschnitt 3: 

Die Regelungen in Abschnitt 3 (Art. 14 bis 16) enthalten gemein-
same Vorschriften für die nicht reglementierten Berufe in Ab-
schnitt 1 und die reglementierten Berufe in Abschnitt 2; die Rege-
lungen sind anwendbar, sofern die entsprechenden berufsrechtli-
chen Regelungen in den Fachgesetzen unter Bezugnahme auf 
dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. 

Zu Art. 14: 

Zweck der Vorschrift ist es, auch denjenigen Antragstellern den 
Zugang zu den in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren zu er-
öffnen, die im Ausland zwar erfolgreich eine Berufsbildung absol-
viert haben, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit erforder-
lichen Nachweise jedoch nicht oder nur teilweise vorlegen kön-
nen. In den entsprechenden Fällen soll mit Hilfe sonstiger geeig-
neter Verfahren eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die 
Feststellung der Gleichwertigkeit geschaffen werden. In erster Li-
nie betrifft dies Antragsteller, die zum Beispiel als Flüchtlinge kei-
ne Unterlagen beibringen können. In den Fällen von Art. 5 Abs. 4 
und 5 und Art. 12 Abs. 4 und 5 bieten die sonstigen Verfahren ei-
ne ergänzende Möglichkeit, wenn nachgeforderte Unterlagen, die 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind, nicht oder 
nicht vollständig vorgelegt werden können oder die Vorlage mit 
unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand verbunden 
wäre. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der zuständigen 
Stelle, zum Beispiel bei Täuschungsversuchen nach Art. 15 Abs. 2 
Satz 2 zu entscheiden. 

Nach Abs. 1 Satz 1 ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der sonstigen geeigneten Verfahren, dass die Antragsteller die in 
Art. 5 Abs. 1, 4 und 5 sowie in Art. 12 Abs. 1, 4 und 5 genannten 
Unterlagen aus nicht selbst zu vertretenden Gründen nicht oder 
nur teilweise vorlegen oder nur mit einem unangemessenen zeitli-
chen und sachlichen Aufwand beschaffen können.  

Die Gründe, die der Vorlage der entsprechenden Unterlagen ent-
gegenstehen, sind nach Abs. 1 Satz 2 von den Antragstellern 
glaubhaft zu machen, um einen Missbrauch der entsprechenden 
Verfahren zu verhindern. Dafür ist die Möglichkeit vorgesehen, 
dass die zuständige Stelle eine eidesstattliche Versicherung ver-
langen und entgegennehmen (abnehmen) kann. Im Übrigen gilt 
die Reglung des Art. 27 BayVwVfG.  

Die Regelungen in Abs. 1 orientieren sich an den Vorgaben zur 
Anerkennung der Qualifikationen von Flüchtlingen und Flüchtlin-
gen gleich gestellten Personen in Art. VII des Lissabonner Aner-
kennungsübereinkommens (vergleiche hierzu außerdem Art. 28 
Abs. 2 des Vorschlags der Europäischen Kommission vom 
23. Oktober 2009 für eine Neufassung der Qualifikationsrichtlinie 
– KOM(2009)551 endgültig).  

In Abs. 2 werden Maßnahmen genannt, die im Rahmen sonstiger 
geeigneter Verfahren zur Ermittlung der beruflichen Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse im Sinn des Abs. 1 Anwendung fin-
den können. Es handelt sich hierbei nicht um eine abschließende 
Aufzählung, sodass auch die Anwendung weiterer zur Ermittlung 
der beruflichen Kompetenzen geeigneter Maßnahmen in Betracht 
kommt. Von den entsprechenden Maßnahmen kann auch ku-
mulativ Gebrauch gemacht werden, wenn dies angemessen und 
sinnvoll erscheint. Wenn es sich um Menschen mit Behinderung 
handelt, ist sicherzustellen, dass bei der Durchführung der sonsti-
gen geeigneten Verfahren ein entsprechender Nachteilsausgleich 
gewährt werden muss (z.B. Zeitverlängerung, Bereitstellung tech-
nischer Hilfsmittel etc.), soweit es aufgrund der Behinderung er-
forderlich ist. 

Die Regelung in Abs. 3 stellt das Verhältnis der in Abs. 1 und 2 
vorgesehenen sonstigen geeigneten Verfahren zur Ermittlung der 
vorhandenen Berufsqualifikationen zu den übrigen Regelungen in 
diesem Teil des Gesetzes klar. Abs. 3 beinhaltet in den Fällen des 
Abs. 1 eine Rechtsfolgenverweisung auf Art. 4 beziehungsweise 
bei reglementierten Berufen auf Art. 9. Die Feststellung der 
Gleichwertigkeit erfolgt demnach in den entsprechenden Fällen 
auf der Grundlage der Ergebnisse der in den Abs. 1 und 2 vorgese-
henen Verfahren. 

Zu Art. 15: 

Abs. 1 normiert die Mitwirkungspflichten der Antragsteller. Es ist 
davon auszugehen, dass die Antragsteller grundsätzlich in der La-
ge sind, die für die Entscheidung der zuständigen Stelle notwendi-
gen Unterlagen zu beschaffen und vorzulegen sowie die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Für die zuständige Stelle wäre es ohne 
eine entsprechende Verpflichtung deutlich aufwendiger, sich die 
notwendigen Informationen und Unterlagen zu beschaffen.  

In Abs. 2 wird klargestellt, dass die zuständige Stelle in den Fäl-
len, in denen die Antragsteller ihrer Mitwirkungspflicht nicht 
nachkommen, nicht verpflichtet ist, eigene Nachforschungen zu 
unternehmen, sondern das Verfahren abschließen kann. Sie kann 
nach Aktenlage entscheiden. Dies gilt nach Satz 2 auch in den Fäl-
len, in denen die Aufklärung in anderer Weise erschwert wird, 
zum Beispiel wissentlich falsche Angaben gemacht oder Informa-
tionen zurückgehalten werden. Ziel des Abs. 2 ist es vor allem, die 
Effizienz des Verfahrens sicherzustellen sowie Täuschungsversu-
che zu unterbinden. 

Nach Abs. 3 sollen die Antragsteller jedoch nicht schutzlos gelas-
sen werden: Die zuständige Stelle muss vor der Entscheidung die 
Antragsteller schriftlich anhören und darauf hinweisen, dass sie 
beabsichtigt, den Antrag abzulehnen, wenn die notwendigen noch 
fehlenden Unterlagen oder Informationen nicht innerhalb einer an-
gemessen Frist nachgereicht werden. Insoweit haben die An-
tragsteller es in der Hand, die notwendigen Unterlagen oder Infor-
mationen fristgerecht vorzulegen, beziehungsweise der zuständi-
gen Stelle mitzuteilen, warum ihnen dies nicht möglich ist. 

Zu Teil 3: 

Zu Art. 16: 

Abs. 1 normiert, dass über die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen 
und Verordnungen eine Landesstatistik geführt wird. Diese Daten 
sind erforderlich, um die Verfahren zu optimieren und Qualifizie-
rungs- und Unterstützungsangebote auszubauen. Der Bundesrege-
lung folgend soll über die Feststellung der Gleichwertigkeit lan-
desrechtlich geregelter Berufe eine bayerische Landesstatistik ein-
geführt werden. 

Abs. 2 bestimmt, dass die Statistik mit den genannten Erhebungs-
merkmalen jährlich zu erheben ist.  

Zu Nr. 1:  

Das Merkmal der Staatsangehörigkeit des Antragstellers oder der 
Antragstellerin erlaubt differenzierte Aussagen über das Antrags-
aufkommen nach Staatsangehörigkeit. Dies ist kurz- beziehungs-
weise mittelfristig für die Evaluation der gesetzlichen Regelung 
von besonderem Interesse, da für bestimmte Personengruppen (vor 
allem für Deutsche ohne Spätaussiedlerstatus, Drittstaatsangehöri-
ge) erstmals eine Rechtsgrundlage für die Antragstellung geschaf-
fen wird. In Kombination mit weiteren Merkmalen (z.B. Referenz-
beruf, Ausbildungsstaat) lassen sich grundlegende Informationen 
zu ausländischen Berufsqualifikationen gewinnen, die auf der Ba-
sis derzeitiger Datenquellen nicht verfügbar sind und für zuwande-
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rungs- und integrationspolitische Diskussions- und Planungspro-
zesse von zentraler Bedeutung sind. Das Merkmal Geschlecht des 
Antragstellers oder der Antragstellerin ist notwendig, um im Rah-
men von Monitoringprozessen und wissenschaftlichen Untersu-
chungen mögliche genderspezifische Effekte identifizieren zu 
können. Das Merkmal Datum der Antragstellung erlaubt zusam-
men mit dem Merkmal Datum der Entscheidung eine Aussage 
über die Dauer von Anerkennungsverfahren, die nach Art. 6 
Abs. 3 und Art. 13 Abs. 3 eine Zeit von drei Monaten ab dem 
vollständigen Vorliegen der Unterlagen nicht überschreiten soll 
und ein wesentliches Qualitätsmerkmal darstellt.  

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene und bei 
den Umsetzungsvorbereitungen hat sich gezeigt, dass es für die 
Evaluation wichtig ist, grundsätzlich auch den Wohnort des An-
tragstellers zu erfassen, um die Statistik hinsichtlich der regiona-
len Antragssituation sowie der Anzahl der Anträge aus dem Aus-
land auswerten zu können. Um sicherzustellen, dass ein Rück-
schluss auf eine bestimmte Einzelperson nicht möglich ist, wurde 
statt des Merkmals „Wohnort“ das Merkmal „Landkreis oder 
kreisfreie Stadt des Wohnorts“ zusätzlich in das BayBQFG aufge-
nommen.  

Zu Nr. 2:  

Die Merkmale Ausbildungsstaat und deutscher Referenzberuf sind 
aufgrund der RL 2005/36/EG zwingend zu erheben. Entsprechend 
ist für den nicht reglementierten Bereich die deutsche Referenz-
ausbildung zu erheben.  

Zu Nr. 3:  

Das Merkmal Datum der Entscheidung erlaubt zusammen mit dem 
Merkmal Datum der Antragsstellung eine Aussage über die Dauer 
von Anerkennungsverfahren, die nach Art. 6 Abs. 3 eine Zeit von 
drei Monaten ab dem vollständigen Vorliegen der Unterlagen 
nicht überschreiten soll und ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
darstellt. Das Merkmal Gegenstand und Art der Entscheidung um-
fasst die Entscheidungen bezüglich nicht reglementierter und reg-
lementierter Berufe. Nach der RL 2005/36/EG sind für reglemen-
tierte Berufe die von der Europäischen Kommission geforderten 
Angaben über die Entscheidungsart (zum Beispiel automatische 
Anerkennung nach den sektoriellen Berufen; automatische Aner-
kennung nach Berufserfahrung; allgemeine Regelung ohne Aus-
gleichsmaßnahmen; allgemeine Regelung nach Eignungsprüfung; 
allgemeine Regelung nach Anpassungslehrgang) zwingend zu er-
heben. Das Merkmal ermöglicht es, insbesondere in Kombination 
mit weiteren Merkmalen (z.B. Ausbildungsstaat, Referenzberuf) 
mittelfristig Erfahrungswerte über ausländische Berufsabschlüsse 
und -qualifikationen und Schwerpunkte der Anerkennungspraxis 
zu gewinnen, die als Orientierungshilfe für anerkennende Stellen 
dienen können. Eine vergleichende Betrachtung des Merkmals 
kann zudem Anhaltspunkte für eine unterschiedliche Bewertungs-
praxis in den Ländern liefern. Das Merkmal Eingelegte Rechtsbe-
helfe und Entscheidungen darüber ist aufgrund der RL 2005/36/EG 
zwingend zu erheben. 

Zu Nr. 4: 

Das Merkmal ist aufgrund der RL 2005/36/EG zwingend zu erhe-
ben.  

Abs. 3 bestimmt die Hilfsmerkmale, die zur technischen Durch-
führung der Statistik erforderlich sind. 

Abs. 4 regelt die Auskunftspflicht. 

Abs. 5 regelt die Übermittlungsmodalitäten. Für Statistik ist in 
Bayern das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung zuständig.  

Abs. 6 sieht eine Verordnungsermächtigung für das fachlich zu-
ständige Ministerium vor. Auf Bundesebene wird die Bundesre-
gierung für die entsprechenden Verordnungen ermächtigt. Auf 
Landesebene wird eine Verordnung durch das Fachministerium 
für ausreichend gehalten. Zusätzlich ist die Zustimmung desjeni-
gen Ministeriums erforderlich, dem die Fach- und Dienstaufsicht 
in Bezug auf die amtliche Statistik obliegt, in Bayern dem Staats-
ministerium des Innern. Die Verordnungsermächtigung hat das 
Ziel, schneller und einfacher auf einen sich ändernden Datenbe-
darf reagieren zu können. Sie dient der Verfahrensvereinfachung, 
da der Gesetzgeber notwendige Änderungen, die zu keinen zusätz-
lichen Belastungen der Auskunftspflichtigen und nicht zu nen-
nenswerten Kosten führen, nicht selbst regeln muss. 

Nach Nr. 1 dürfen Reduzierungen der Erhebungsmodalitäten an-
geordnet werden. 

Nach Nr. 2 dürfen bei geändertem Informationsbedarf neue Merk-
male angeordnet werden, wenn zugleich Merkmale ausgesetzt 
werden, so dass insgesamt die Belastung der Auskunftspflichtigen 
nicht zunimmt. Der Verordnungsgeber darf keine Erhebungsmerk-
male einführen, die besondere Arten personenbezogener Daten 
(Art. 15 Abs. 7 Bayerisches Datenschutzgesetz, BayDSG), wie 
z.B. die Gesundheit, das Sexualleben, die Gewerkschaftszugehö-
rigkeit oder die rassische oder ethnische Herkunft betreffen. Es 
wird klargestellt, dass Daten, die – für sich genommen oder in 
Verbindung mit anderen Daten – einen Rückschluss auf eine be-
stimmte Einzelperson herstellen können, nicht als Erhebungs-
merkmale eingeführt werden dürfen. 

Nach Nr. 3 dürfen zusätzlich Merkmale angeordnet werden, wenn 
dies zur Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 

Zu § 2 Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz: 

Zu Art. 1: 

In Art. 1 Abs. 1 werden die Voraussetzungen für das Führen der 
Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder 
„Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ geregelt. Personen, die im 
Freistaat Bayern einen Studiengang „Soziale Arbeit“ erfolgreich 
absolviert haben, bei dem im Rahmen eines staatlichen Überprü-
fungsverfahrens festgestellt wurde, dass er die in diesem Gesetz 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt, sind berechtigt, die Berufs-
bezeichnung „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder „Staat-
lich anerkannter Sozialpädagoge“ zu führen. Weiter wird geregelt, 
dass Personen, die sich eines Verhaltens schuldig gemacht haben, 
das zeigt, dass sie unzuverlässig sind, nicht die Berechtigung ha-
ben, die Berufsbezeichnung zu führen. Kriterien sind insbesondere 
rechtskräftige Verurteilungen wegen bestimmter kinderschutzrele-
vanter Straftaten analog § 72a SGB VIII. Dies sind Straftaten nach 
§§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 
bis 233 a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs. Diese Vor-
schrift ist im Hinblick auf die sensiblen Arbeitsfelder mit beson-
ders schutzbedürftigen Zielgruppen sowie auf die bekannt gewor-
denen, von Fachkräften verübten Straftaten (insbesondere des se-
xuellen Missbrauchs) erforderlich.  

Satz 2 regelt die Inländergleichbehandlung. Mit dieser Regelung 
werden Bewerberinnen und Bewerber mit gleichwertigen Bache-
lorabschlüssen aus anderen Bundesländern mit den Absolventen in 
Bayern gleichgestellt und somit die Freizügigkeit auf dem Arbeits-
markt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesichert. Sie 
basiert auf dem beschlossenen Qualifikationsrahmen Soziale Ar-
beit (QR SArb) und den einschlägigen Beschlüssen insbesondere 
der Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz.  

In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Voraussetzungen für den Studi-
engang auf der Grundlage des von den Ländern beschlossenen 
Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit (QR SArb) in der jeweils 
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gültigen Fassung festgelegt, der zur Tätigkeit als Sozialpädagoge/ 
-pädagogin qualifiziert.  

Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 können die Hochschulen die Feststel-
lung für das Vorliegen der Voraussetzungen des Studiengangs 
nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 beantragen. 

Zu Art. 2: 

Entsprechend der Regelung in Art. 1 Abs. 1 werden in Art. 2 
Abs. 1 erstmals die Voraussetzungen für das Führen der Berufsbe-
zeichnung „Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staat-
lich anerkannter Kindheitspädagoge“ geregelt. Personen, die im 
Freistaat Bayern einen Studiengang „Bildung und Erziehung in 
der Kindheit“ erfolgreich absolviert haben, bei dem im Rahmen 
eines staatlichen Überprüfungsverfahrens festgestellt wurde, dass 
er die in diesem Gesetz festgelegten Voraussetzungen erfüllt, sind 
berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Kind-
heitspädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ 
zu führen. Weiter wird geregelt, dass Personen, die sich eines Ver-
haltens schuldig gemacht haben, das zeigt, dass sie unzuverlässig 
sind, nicht die Berechtigung haben, die Berufsbezeichnung zu füh-
ren. Kriterien sind insbesondere Verurteilungen wegen bestimmter 
kinderschutzrelevanter Straftaten analog § 72a SGB VIII. Dies 
sind Straftaten nach §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184f, 225, 232 bis 233 a, 234, 235 oder 236 des Strafge-
setzbuchs. Diese Vorschrift ist im Hinblick auf die sensiblen Ar-
beitsfelder mit besonders schutzbedürftigen Zielgruppen sowie auf 
die bekannt gewordenen, von Fachkräften verübten Straftaten (ins-
besondere des sexuellen Missbrauchs) erforderlich.  

Satz 2 regelt die Inländergleichbehandlung. Mit dieser Regelung 
werden Bewerberinnen und Bewerber mit gleichwertigen Bache-
lorabschlüssen aus anderen Bundesländern mit den Absolventen in 
Bayern gleichgestellt und somit die Freizügigkeit auf dem Arbeits-
markt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesichert. Sie 
basiert auf dem Gemeinsamen Orientierungsrahmen „Bildung und 
Erziehung in der Kindheit“ und den einschlägigen Beschlüssen der 
Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz.  

In Art. 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Voraussetzungen für den Studi-
engang auf der Grundlage des Gemeinsamen Orientierungsrah-
mens „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ in der jeweils gül-
tigen Fassung festgelegt, der zur Tätigkeit als Kindheitspädagoge/ 
-pädagogin qualifiziert.  

Nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 können die Hochschulen die Feststel-
lung für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 beantragen. 

Zu Art. 3: 

Bewerber mit einer ausländischen Berufsqualifikation i.S.d. Art. 1 
Abs. 1 können unter den Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 die 
Prüfung der Gleichwertigkeit ihres Studienabschlusses und die 
Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung als „Staatlich 
anerkannte Sozialpädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Sozial-
pädagoge“ beantragen. Für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Abschlüsse wird kein eigenes Prüfungsverfahren 
entwickelt, sondern auf die Regelungen des BayBQFG zurückge-
griffen. Es handelt sich insoweit um eine Rechtsgrundverweisung, 
so dass die Regelungen des BayBQFG uneingeschränkt und un-
mittelbar anwendbar sind. 

Bewerber mit einer ausländischen Berufsqualifikation i.S.d. Art. 2 
Abs. 1 können unter den Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 2 die 
Prüfung der Gleichwertigkeit ihres Studienabschlusses und die 
Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Staatlich aner-
kannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Kind-
heitspädagoge“ beantragen. Für die Feststellung der Gleichwertig-

keit ausländischer Abschlüsse wird kein eigenes Prüfungsverfah-
ren entwickelt, sondern auf die Regelungen des BayBQFG zu-
rückgegriffen. Es handelt sich insoweit um eine Rechtsgrundver-
weisung, so dass die Regelungen des BayBQFG uneingeschränkt 
und unmittelbar anwendbar sind. 

Zu Art. 4: 

Art. 4 regelt das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit, wenn eine 
zum Führen der Berufsbezeichnung nicht berechtigte Person die 
Berufsbezeichnung allein oder in Wortverbindung führt.  

Zu Art. 5: 

In Art. 5 wird die Zuständigkeit geregelt. Es wird die Übertragung 
der Zuständigkeit ganz oder teilweise auf eine dem Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen nachge-
ordnete Behörde, wie beispielsweise dem Zentrum Bayern Familie 
und Soziales (ZBFS), ermöglicht.  

Zu Art. 6: 

Die Vorschrift ermächtigt das Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen zum Erlass einer Ausfüh-
rungsverordnung, um das Nähere zu den Voraussetzungen und das 
Verfahren zu regeln, insbesondere auch um normkonkretisierende 
Regelungen (Anforderungen an das Sprachstandsniveau, Umfang 
der deutschen Rechtskenntnisse, Möglichkeiten der Nachholung 
von Teilqualifikationen etc.) zu treffen. 

Zu Art. 7: 

Abs. 1 erlaubt Bewerbern, die unter Anwendung der Bekanntma-
chung des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen vom 24. September 2009 Az.: VI5/7380/2/09 
zum Führen der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ berech-
tigt waren, diese Bezeichnung weiterzuführen. 

Mit der Regelung in Abs. 2 Nr. 1 sollen Absolventen der Diplom-
studiengänge für Sozialarbeit und für Sozialpädagogik den Absol-
venten der Bachelorstudiengänge für „Soziale Arbeit“ gleichge-
stellt werden.  

Abs. 2 Nr. 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Bachelorstu-
diengänge für „Soziale Arbeit“ und „Bildung und Erziehung in der 
Kindheit“ bereits an den Hochschulen in Bayern angeboten wer-
den und die ersten Studierenden bereits den Bachelorabschluss er-
halten haben. Sofern der jeweilige Studiengang die Kriterien nach 
Art. 1 Abs. 2 Satz 1 bzw. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 erfüllt und dies nach 
Art. 1 Abs. 2 Satz 2 bzw. Art. 2 Abs. 2 Satz 2 festgestellt worden 
ist, sind diese Absolventen ebenfalls zum Führen einer Berufsbe-
zeichnung nach Art. 1 Abs. 1 oder Art. 2 Abs. 1 berechtigt.  
Abs. 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Bachelorstudien-
gang „Soziale Arbeit“ seitens des Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst mit einem Umfang von nur sechs 
Studiensemestern genehmigt wurde. Diese Entscheidung erfolgte 
vor der allgemeingültigen Festlegung des Studienumfangs für Ba-
chelorstudiengänge der Sozialen Arbeit auf sieben Semester. Bis 
zur Einführung des siebensemestrigen Studiengangs ist eine Über-
gangslösung im Sinn der Studienabsolventinnen und -absolventen 
erforderlich. Die Regelung verfolgt das Ziel, der zeitnahen Anpas-
sung des Studiengangs an die bestehenden Regelungen. Gleich-
zeitig sollen alle Fälle umfasst sein, die durch mögliche Ver-
längerungen der Studiendauer (z.B. wegen Elternzeit, Pflegezeit, 
Krankheit) auftreten können. Aus diesem Grund wird auf den Stu-
dienbeginn abgestellt, der spätestens zum Wintersemester 
2013/2014 zu erfolgen hat. 
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Zu § 3 Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetzes: 

Mit Inkrafttreten des BayBQFG wird eine Änderung von Art. 27 
Abs. 3 erforderlich. Dieser verweist nunmehr nicht mehr auf die 
RL, sondern auf das BayBQFG. 

Zu § 4  Inkrafttreten: 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl
Staatsministerin Christine Haderthauer
Abg. Hans-Ulrich Pfaffmann
Abg. Gudrun Brendel-Fischer
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Simone Tolle
Abg. Jörg Rohde
Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 f auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozialer Berufe (Drs. 16/16010)

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung begründet. Ich erteile Frau 

Staatsministerin Haderthauer das Wort. - Bitte.

Staatsministerin Christine Haderthauer (Sozialministerium): Frau Präsidentin, Kolle­

ginnen und Kollegen! Mit dem sogenannten Anerkennungsgesetz machen wir heute 

einen entscheidenden Schritt zur besseren Vergleichbarkeit und Anerkennung im Aus­

land erworbener Berufsabschlüsse und zur Deckung des Fachkräftebedarfs, insbe­

sondere in den sozialen Berufen.

Wir nehmen mit dem Gesetzentwurf zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikati­

onen und zur Anerkennung sozialer Berufe eine entscheidende Weichenstellung für 

die Arbeitswelt von heute und morgen vor; denn es geht um nicht mehr und nicht we­

niger als gute Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb um die besten 

Köpfe und die fleißigsten Hände.

Der Gesetzentwurf besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil betrifft das Bayerische Be­

rufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Zum 1. April 2012 ist das Bundesgesetz zur Ver

besserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüs­

se, umgangssprachlich: Anerkennungsgesetz, in Kraft getreten. Es gilt aber nur für 

bundesrechtlich geregelte Berufe. Dieses Bundesgesetz hat einen Rechtsanspruch 

auf Durchführung eines straffen Anerkennungsverfahrens geschaffen mit dem Ziel, die 

Gleichwertigkeit eines ausländischen mit dem vergleichbaren deutschen Abschluss 

rasch zu prüfen.
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Das Bundesgesetz bildet nur einen Teil der Berufe ab, weil es, wie gesagt, nur für die 

bundesrechtlich geregelten Berufe gilt. Für landesrechtlich geregelte Berufe müssen 

die Bundesländer eigene Regelungen schaffen. Das haben wir mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf getan. Die Regelungen im bayerischen Anerkennungsgesetz entspre­

chen im Wesentlichen denen im Bundesgesetz. Wir wollen zunächst einmal Transpa­

renz für die Antragsteller schaffen, das heißt, möglichst gleiche Verfahren bei bundes- 

und landesrechtlich geregelten Berufen. Antragsteller sollen bereits nach drei Monaten 

eine Entscheidung erhalten. Ganz konkret: Wir prüfen, ob der vorgelegte ausländische 

Abschluss keine wesentlichen Unterschiede zum vergleichbaren deutschen Abschluss 

aufweist. Ist dies der Fall, dann hat der Antragsteller/die Antragstellerin mit dem Be­

scheid ein Dokument in der Hand, das auf dem bayerischen Arbeitsmarkt entschei­

dend weiterhelfen kann. Er bzw. sie kann dann nämlich adäquat beschäftigt und ent­

lohnt werden. Das bayerische Gesetz gilt insbesondere für soziale Berufe, wie 

Erzieherinnen und Erzieher, Sozial- und Kindheitspädagoginnen und -pädagogen, Be­

rufe also, in denen wir dringend Fachkräfte benötigen.

Mit dem zweiten Teil des Gesetzentwurfs, dem Bayerischen Sozial- und Kindheitspä­

dagogengesetz, gehen wir einen weiteren Schritt für bessere Anerkennungsverfahren, 

es geht um das Führen der Berufsbezeichnungen "Staatlich anerkannte Sozialpäda­

gogin" bzw. "Staatlich anerkannter Sozialpädagoge" und "Staatlich anerkannte Kind­

heitspädagogin" bzw. "Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge". Bislang gibt es dazu 

keine gesetzlichen Vorschriften. Es gab nur eine Bekanntmachung des Sozialministe­

riums. Wir wollen an dem Gütesiegel "staatlich anerkannt" für die soziale Arbeit fest­

halten, weil es für bewährte hohe Standards und Verlässlichkeit steht, und es zugleich 

für die neuen Studiengänge "Bildung und Erziehung in der Kindheit" einführen.

Das ist ein ganz wichtiger Schritt für noch mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung. 

Die Befugnis, diese Berufsbezeichnung zu führen, belegt die Eignung und hat damit 

natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität und die tarifliche Entlohnung in diesen 

Berufen.
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Wir regeln mit diesem neuen Gesetz ebenso das Verfahren zur Bewertung und Aner­

kennung im In- und Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Die bestehenden Re­

gelungen zur Anerkennung ausländischer beruflicher Qualifikationen nach der EU-Be­

rufsanerkennungsrichtlinie werden im Grundsatz auf Personen aus Drittstaaten 

übertragen bzw. auf in Drittstaaten erworbene Qualifikationen ausgeweitet, die bisher 

nicht ausreichend berücksichtigt waren.

Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem 

Gesetzentwurf. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Frau Staatsministerin. Für die SPD 

hat sich Herr Pfaffmann zu Wort gemeldet. − Bitte schön.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsidentin, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Jawohl, in der Tat, wir machen einen entscheidenden 

Schritt zu einer Verbesserung der Situation im Fachkräftebereich. Wir machen einen 

entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Integration von Fachpersonal mit im 

Ausland erworbenen Berufsqualifikationen. Das ist wohl alles wahr. Ich begrüße des­

wegen, dass das nun endlich zur Beratung im Bayerischen Landtag ansteht.

Es ist ein Landesgesetz notwendig; auch das ist richtig, Frau Sozialministerin. Aber 

eines muss ich in diesem Zusammenhang doch sagen: Sie erwecken den Eindruck, 

als wäre Ihnen die Innovation des Jahres eingefallen, als ob Sie, die Staatsregierung, 

nun endlich einen entscheidenden Schritt vorangehen. Dieses dringend notwendige 

Gesetz wird seit ungefähr zweieinhalb Jahren in diesem Landtag und in der parlamen­

tarischen Arbeit beraten, berücksichtigt und diskutiert. Es ist also keine Innovation, die 

heute, am 20. März 2013, hier vorgetragen wird.Diese Problematik ist so alt, dass sie

schon fast einen Bart hat. Wir hätten schon lange eine bessere Situation, wenn nicht 

genau Sie, Frau Kollegin hier im Bayerischen Landtag sämtliche Initiativen der letzten 

zwei Jahre abgelehnt hätten.
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(Beifall bei der SPD)

Das darf ich hier erwähnen. Ich habe das auch aufgeschrieben, weil es wichtig ist.

Bereits im Mai 2011 haben wir den Antrag gestellt, man möge bitte ein Landesgesetz

zur Anerkennung von Berufsqualifikationen, die im Ausland erworben wurden, schaf­

fen. Das haben Sie mit Ihrer Mehrheit hier im Haus abgelehnt. Auch in den Folgejah­

ren ist das nahezu jährlich thematisiert worden. Aber in der Konsequenz wurde es 

immer abgelehnt.

Jetzt plötzlich, wo sich die Bundesländer offensichtlich darauf einigen, dass man lan­

desgesetzliche Regelungen machen müsste, sind Sie dabei. Sie machen das auch 

ganz gut. Nachdem Sie zwei Jahre in dieser so wichtigen Frage geschlafen haben, er­

wecken Sie jetzt plötzlich den Eindruck, Sie hätten die Dinge erfunden. Diese Strate­

gie kennen wir, aber sie verfängt nicht. Deswegen war es mir wichtig, das hier zu er­

wähnen.

Wir werden das Gesetz selbstverständlich sehr konstruktiv begleiten; denn was darin 

steht, ist richtig, wenn es auch nicht neu ist. Diejenigen, die zu uns kommen, sollen 

also einen Anspruch auf individuelle Prüfung erwerben. Das war Bestandteil eines so­

zialdemokratischen Antrags, den Sie abgelehnt haben. Das war im Mai 2011. Aber          

gut.

Wenn Sie nach bald zwei Jahren Überlegungszeit endlich zu der Erkenntnis kommen, 

dass ein solches Gesetz doch gut sei, soll es jetzt an der Opposition nicht scheitern. 

Deswegen werden wir uns selbstverständlich im Ausschuss an der Beratung beteili­

gen. Auch die Vereinheitlichung und transparente Veröffentlichung der entsprechen­

den Verfahren − auch das war Bestandteil eines sozialdemokratischen Antrags aus 

dem Jahr 2011 − wurden von der Mehrheit leider abgelehnt. Dennoch wird es an uns 

nicht scheitern.
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Zusammenfassend sage ich in der Ersten Lesung ein Dankeschön dafür, dass die Re­

gierungsmehrheit − die Mehrheit macht immer, was die Verwaltung sagt − einem Op­

positionsbegehren zustimmen wird, welches wir seit zwei Jahren vortragen. Aber den 

Eindruck, dass Sie die Dinge erfunden hätten, werden wir natürlich nicht zulassen; wir 

werden die Zusammenhänge entsprechend kommentieren.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Nun bitte ich Frau Brendel-Fischer ans Mik­

rofon.

Gudrun Brendel-Fischer (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Dass man Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen ein­

bindet, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert haben, war in den letzten Jahren 

immer wieder einmal Thema in mehreren Ausschüssen, Herr Pfaffmann. Es gab natür­

lich auch Anträge der SPD. Aber manchmal ist es besser, etwas abzuwarten, als über­

schnell zu handeln. Deswegen sollten als erster Schritt in einem Bundesgesetz ent­

sprechende Vorgaben entstehen und sind entstanden. Die Verabschiedung dieser 

gesetzlichen Maßnahme musste abgewartet werden.

Das Gesetz, das eine verbesserte Feststellung und Anerkennung im Ausland erwor­

bener Berufsqualifikationen beinhaltet, ist vor einem knappen Jahr, am 1. April 2012,

in Kraft getreten. Wir haben abgewartet, wie sich das Gesetz anlässt und wie es wahr­

genommen wird. Mittlerweile wird deutlich, dass das Interesse an dem neuen Verfah­

ren sehr erfreulich ist. Sowohl die Beratungsstellen als auch das Online-Portal ver­

zeichnen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage. Nun liegt es an uns, das 

Bundesgesetz umzusetzen.

Herr Pfaffmann, wenn wir schnell arbeiten, werden Sie uns Schnellschüsse unterstel­

len, die nicht durchdacht sind. Wenn es dagegen etwas länger dauert, wird uns 

Schneckentempo vorgeworfen. Finden Sie also doch bitte einmal eine Sprachrege­

lung, die den Tatsachen gerecht wird und in der Mitte liegt.
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Die Berufe, die landesrechtlicher Regelung bedürfen, sind jetzt unsere Sache. Unsere 

Fraktion erwartet sich von dem Landesgesetz zum einen nachhaltige Integrations­

chancen für Migrantinnen und Migranten, zum anderen natürlich auch Unterstützung, 

die dem demografiebedingten Fachkräftemangel entgegenwirkt. Den demografischen 

Wandel nehmen wir in bestimmten Berufssparten sehr deutlich wahr. Wir möchten 

eine Win-win-Situation zwischen den Petenten und unserem Wirtschaftssystem und 

letztendlich auch für unseren Wohlstand finden. Ein bayerisches Gesetz, das feststellt, 

inwieweit im Ausland erworbene Berufsqualifikationen gleichwertig sind, wird jetzt auf 

den Weg gebracht. Dieses Verfahren basiert auf einer Antragstellung betreffend Nach­

weis von Qualifikation, Ausbildung und Beschäftigung. Natürlich geht es auch immer 

darum, dass die erforderliche Sprachkompetenz vorhanden ist.

Uns ist es des Weiteren wichtig − die Ministerin hat es bereits ausgeführt -, dass die 

Verfahren zügig stattfinden. Das sieht der Entwurf auch so vor. Hinsichtlich der Aner­

kennung sozialer Berufe geht es vornehmlich um das neue Sozial- und Kindheitspäda­

gogengesetz. Da wissen wir, dass die Fachkräftelücke vor allem in den sozialen Be­

rufsfeldern nach Bewerberinnen und Bewerbern ruft. Gerade in dem sensiblen 

Bereich, in dem die Arbeit am Menschen im Mittelpunkt steht, ist es natürlich wichtig, 

dass eine personale, aber auch eine fachliche Eignung gegeben ist. Der gesellschaftli­

che Wandel verlangt eine neue Qualität gerade in der Sozialarbeit. Deshalb werden 

höherwertige Studienabschlüsse zunehmen und künftig für Leitungsaufgaben die 

Regel sein.

Die Ministerin hat schon viel dazu gesagt. Ich füge an, dass es uns wichtig ist, dass 

über Bundesländergrenzen hinweg Regelungen Bestand haben werden; denn berufli­

che Mobilität ist ein wichtiges Thema. Wir möchten nicht, dass hierbei Hemmnisse ge­

schaffen werden. Berufsmobilität darf nicht gehemmt werden - In diesem Sinne freuen 

wir uns auf die Detailbehandlung in der Ausschussarbeit.

(Beifall bei der CSU)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Dr. Fahn hat jetzt für die FREIEN WÄH

LER das Wort.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsi­

dentin, meine Damen und Herren! Ausgebildete, qualifizierte Pflegekräfte arbeiten bei 

uns in Bayern oft noch als Reinigungskräfte. Gleichzeitig klagen wir über einen star­

ken Fachkräftemangel in der Pflege. Das ist paradox, aber in Deutschland und Bayern 

Realität.

Man muss sich fragen: Warum hat es so lange gedauert, bis zumindest auf Bundes­

ebene am 1. April 2012 das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerken

nung der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse in Kraft getreten ist? Durch dieses 

Bundesgesetz wurde endlich zumindest für die bundesrechtlich geregelten Berufe ein 

Rechtsanspruch auf Durchführung eines zügigen Anerkennungsverfahrens geschaf­

fen. Das ist ein wichtiger Schritt, um dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begeg­

nen und brachliegendes Potenzial zum Nutzen der Betroffenen und auch der Gesell­

schaft zu aktivieren.

Aber − das kritisieren wir − es ist viel Zeit verstrichen. Es hat wieder ein Jahr gedauert, 

bis in Bayern ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt wurde, der auch für die lan­

desrechtlich geregelten Berufe wie die vielfältigen Berufsbilder im Pflegebereich, der 

von dem Fachkräftemangel ganz besonders betroffen ist, ein entsprechendes Aner­

kennungsverfahren regelt. Für uns ist das grundlegende Problem − es ist schon lange 

bekannt -: Warum dauert es so lange, bis wir auf diesem Gebiet weiterkommen?

(Jörg Rohde (FDP): Haben Sie denn eine Antwort auf diese Frage?)

Aber jetzt ist es endlich soweit. Der Entwurf der Staatsregierung liegt vor. Ein zentraler 

Punkt des neuen Anerkennungsgesetzes ist ein Rechtsanspruch auf ein Verfahren zur 

Feststellung der beruflichen Qualifikation, und zwar für alle Personen unabhängig von 

der Herkunft und dem Aufenthaltsstatus.Bisher bestand dieser Anspruch nur aufgrund 

einer Sonderregelung für EU-Bürger und Spätaussiedler. Entscheidend ist aber, dass 

Protokollauszug
122. Plenum, 20.03.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 7 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000217.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000370.html


Unterschiede in der Qualifikation benannt werden müssen. Diese können die Grundla­

ge für zielgerichtete Anpassungsqualifizierungen darstellen.

Inhaltlich ist der vorliegende Gesetzentwurf relativ unproblematisch. Er ist, wie schon 

erläutert, längst überfällig und basiert auf einem Musterentwurf, auf den sich die Län­

der geeinigt haben, um ein bundeseinheitliches Ergebnis zu erzielen. Das ist richtig 

und gut. Es ist ein richtiger Schritt zur Wertschätzung ausländischer Mitbürger und 

deren Qualifikation und eine dringend notwendige Etappe auf dem Weg zur Bekämp­

fung des Fachkräftemangels. Ein Rechtsanspruch wird geschaffen, und jetzt kommt es 

darauf an, was daraus in der Praxis gemacht wird. Die Feststellung der Vergleichbar­

keit einer inländischen mit einer ausländischen Qualifikation dürfte nicht ganz einfach 

sein. In vielen Fällen wird es Abweichungen geben, und dann stellt sich die Frage, wie 

die Nachqualifizierung geregelt wird, wie viele Steine den Betroffenen dabei in den 

Weg gelegt werden oder ob das Verfahren schnell und unbürokratisch vonstatten 

geht. Uns ist nicht nur die Qualifizierung, sondern auch die Qualität, die hinter dieser 

Qualifizierung steht, wichtig. Für uns FREIE WÄHLER ist ein schneller und unbürokra­

tischer Vollzug des neuen Gesetzes besonders wichtig.

Auch die Finanzierung ist für die Betroffenen noch nicht endgültig und befriedigend 

geregelt. Es fehlen Hinweise darauf, wer die Kosten für Prüfungen und Arbeitsproben 

für die Fachkräfte übernimmt, wenn keine Dokumente vorliegen. Darüber hinaus ist 

auch kein Rechtsanspruch auf Beratung vorgesehen. Beratung ist aber dringend not­

wendig, um den potenziellen Antragstellern einen Überblick darüber zu geben, an wel­

che Stelle sie sich mit der jeweiligen Berufsqualifizierung wenden müssen.

Das Fazit: Der vorgelegte Gesetzentwurf ist inhaltlich unproblematisch. Die FREIEN 

WÄHLER werden ihm zustimmen. Ich sage aber auch ganz klar: Er ist schon längst 

überfällig, und wir werden die genaue Ausgestaltung in der Praxis aufmerksam be­

obachten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Präsidentin Barbara Stamm: Für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat nun Frau Tolle 

das Wort.

Simone Tolle (GRÜNE): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolle­

ginnen und Kollegen! Knapp ein Jahr nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes setzt 

Bayern die Vorgaben des Bundes nun um. Ich schließe mich der Meinung an, dass wir 

früher hätten dran sein können. Mit dem Satz ist es aber auch schon getan, weil das 

bereits meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben.

In dem Gesetz werden Bestimmungen für die landesrechtlich geregelten Berufe ge­

troffen. Das ist nicht nur deswegen wichtig, weil wir Fachkräfte suchen, sondern auch 

deswegen, weil wir es den Menschen schuldig sind, dass ihre Leistungen Anerken­

nung finden. Anerkennung meine ich im doppelten Sinn. In der Ersten Lesung würde 

eine Diskussion über die Details zu weit führen. Ich fange aber mit etwas Positivem 

an. Sehr gut gefällt mir in § 1 Artikel 5, dass zur Feststellung der Identität nicht immer

ein Pass oder ein Ausweis nötig ist, sondern dass ein Identitätsnachweis genügt, weil 

damit auch Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben wird, ihre beruflichen Qualifikationen, 

soweit sie das überhaupt können, hier nachzuweisen.

Eine zweite Anmerkung: Müssen Gebühren bezahlt werden? Wenn ja, kann man sie 

sozial abfedern? Gibt es Härtefallregelungen? Ich habe mit der Anerkennung von 

Zeugnissen viel praktische Erfahrung. Ich weiß, dass allein eine Übersetzung ziemlich 

teuer ist. Menschen, die noch keinen Beruf haben oder als Putzkraft arbeiten, können 

oftmals das Geld für eine Übersetzung nicht aufbringen. Die Übersetzung eines nor­

malen Zeugnisses kostet bei einem vereidigten Dolmetscher um die 200 Euro. Wer          

mehrere Zeugnisse nebeneinander hat, was in Ländern, in denen es keine duale Aus­

bildung gibt, durchaus üblich ist, muss lange sparen, um erst einmal die Übersetzung 

der Zeugnisse beizubringen.

Ein weiterer Punkt: Gibt es Beratung, und wenn ja, ist das Personal für die Beratung 

interkulturell geschult? Auch wenn es einen Mustergesetzentwurf gibt, würde ich dazu 
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raten, dass wir in Bayern mit einer Beratung schneller, besser und mit weniger 

Schwierigkeiten zu einem Ergebnis kommen, wenn wir es mit der Fachkräftesicherung 

ernst meinen.

Eine weitere Anmerkung: Müssen es so viele Stellen sein, die Anerkennungen aus­

sprechen, oder gibt es andere Möglichkeiten? Es gibt acht Stellen, die Anerkennungen 

aussprechen. Das ist für den einen oder anderen nicht immer so leicht zu durchschau­

en.

Das, was uns wichtig ist, haben wir im Dezember 2011 mit dem Antrag auf Drucksa

che 16/10569 aufgezählt. Ich bin auch der Meinung, dass es auf die Praxis ankommt.

Ich glaube aber auch, dass wir nicht umhinkommen werden, über eine Modularisie­

rung in der beruflichen Bildung zu diskutieren, weil das die Anerkennung ausländi­

scher Qualifikationen enorm erleichtert. Vor allen Dingen wäre das ein großes Plus bei 

der Nachqualifizierung. Ich weiß, dass die Handwerkskammern sehr verhalten, wenn 

nicht sogar zornig reagieren, aber wir werden nicht darum herumkommen, weil die 

Modularisierung auch andere Vorteile hat.

Details zu § 2, zu den staatlich anerkannten Sozialpädagogen oder staatlich aner          

kannten Kindheitspädagogen, sind im Ausschuss besser aufgehoben. Ich kündige ein 

Wohlwollen für den Gesetzentwurf an, wünsche mir aber, dass wir noch einige Fein­

heiten einarbeiten können. Dann wäre der Gesetzentwurf gut. Wichtig ist es auch, den 

Vollzug des Gesetzes in regelmäßigen Abständen zu evaluieren, damit wir das, was 

wir gelernt haben, in der Praxis auch anwenden können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die FDP bitte ich jetzt Herrn Rohde ans 

Mikrofon.

Jörg Rohde (FDP): Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte gleich an 

Frau Kollegin Tolle anknüpfen. Sie haben gesagt, ein Paragraf gefällt Ihnen besonders 
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gut. Es kommt darauf an, dass wir ausländische Qualifikationen anerkennen. Mit der 

FOSA in Nürnberg haben wir zwar nicht speziell für diesen Fachbereich, aber doch 

insgesamt ein Beispiel dafür, dass ein afghanischer Flüchtling, der seine Qualifikatio­

nen nicht mehr nachweisen konnte, über eine Prüfung nachweisen konnte, dass er 

begabt ist und zertifiziert wurde. Anknüpfend an das, was in Nürnberg für die bundes­

weite Anerkennung von beruflichen Qualifikationen getan wird, kann man jetzt auf der 

Länderebene weitermachen.

Die Antwort auf die Frage, warum dieser Prozess für die Berufe auf Länderebene so 

lange dauert, liegt eigentlich auf der Hand. Die Bayerische Staatsregierung schreibt 

sich nicht auf die Fahne, etwas erfunden zu haben. Das glaube ich aus dem Vortrag 

der Ministerin nicht herausgehört zu haben. Sie hat alle Details des vorliegenden Ge­

setzentwurfs schon dargestellt. Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich um eine zwi­

schen den Ländern vereinbarte Maßnahme. Damit sind wir quasi Opfer des Föderalis­

mus. Es dauert eben seine Zeit, bis sich 16 Bundesländer auf einen gemeinsamen           

Entwurf verständigt haben. Deshalb ist es jetzt müßig und überflüssig, darauf zu 

schauen, welches Bundesland zuletzt zugestimmt hat und welche Farbe es hat. Da 

gibt es viele Möglichkeiten.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das ist sachlich falsch!)

- Dann freue ich mich auf die Diskussionen im Ausschuss mit Ihnen, Herr Pfaffmann.

Über die Details kann gar nicht so sehr verhandelt werden, weil der Entwurf zwischen 

den Bundesländern abgestimmt ist. Es lohnt sich darüber zu diskutieren, ob es sich 

bei dem einen oder anderen Beruf sinnvoll wäre, bundeseinheitliche Regelungen zu 

treffen. Wir haben Berufe, die auf Länderebene zu regeln sind. Deswegen sind wir zu­

ständig. Deswegen gibt es ein bayerisches Gesetz, das von der Bayerischen Staatsre­

gierung eingebracht wird. Niemand verlangt darauf ein Copyright. Das Thema vereint 

uns alle. Wir brauchen Fachkräfte bei uns. Deswegen ist es wichtig, eine Lösung zu 

finden, die bundeseinheitlich zwischen den Bundesländern abgestimmt ist. Diese Dis­
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kussion braucht Zeit. Diese Zeit haben wir uns genommen. Jetzt sollten wir den Ent­

wurf zügig in den Ausschüssen behandeln und dann darüber abstimmen.

(Beifall bei der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die 

Aussprache ist geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, 

den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit als federführen­

dem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? − Ich sehe keinen Wi­

derspruch. Dann ist es so beschlossen.

Protokollauszug
122. Plenum, 20.03.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 12 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000354.html


Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/17812 
 11.07.2013 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/16010 

für ein Bayerisches Gesetz zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen und zur Anerken-
nung sozialer Berufe 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Christa Steiger u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 16/16895 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozia-
ler Berufe 
(Drs. 16/16010) 
hier: Ergänzende Unterlagen zum Antrag auf 
Gleichwertigkeit 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Christa Steiger u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 16/16896 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozia-
ler Berufe 
(Drs. 16/16010) 
hier: Ausländische Abschlüsse in sozialen Berufen 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Christa Steiger u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 16/16897 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozia-
ler Berufe 
(Drs. 16/16010) 
hier: Anspruch auf Beratung und Gebührenrege-
lung 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten  
Dr. Otto Hünnerkopf, Markus Blume, Johannes 
Hintersberger u.a. CSU 
Dr. Andreas Fischer, Renate Will, Tobias Thal-
hammer u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/17060 
 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozia-
ler Berufe 
(Drs. 16/16010) 
 
 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 Art. 13 Abs. 
1 Satz 4 die Bezeichnung „Abs. 3“ durch die Bezeich-
nung „Abs. 2“ ersetzt wird. 

Berichterstattung zu 1.: Gudrun  
  Brendel-Fischer 
Berichterstattung zu 2.3.4.: Hans-Ulrich  
 Pfaffmann 
 
Mitberichterstattung zu 1.: Hans-Ulrich 
 Pfaffmann 
Mitberichterstattung zu 2.3.4.: Gudrun 
 Brendel-Fischer 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Sozi-
ales, Familie und Arbeit federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Hochschule, Forschung und 
Kultur, der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie und der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten haben den 
Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
Drs. 16/16896 und Drs. 16/16897 in seiner 
101. Sitzung am 6. Juni 2013 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: kein Votum 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
16/16896 und 16/16897 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: kein Votum 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

3. Der Ausschuss für Hochschule, Forschung und 
Kultur hat den Gesetzentwurf und den Änderungs-
antrag Drs. 16/16897 in seiner 87. Sitzung am  
3. Juli 2013 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/16897 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 16/16895, Drs. 
16/16896, Drs. 16/16897 und Drs. 16/17060 in sei-
ner 89. Sitzung am 4. Juli 2013 mitberaten. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt mit 
der Maßgabe, dass 
  
in § 3 (Änderung des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes) werden folgende 
Nrn. 1 und 2 eingefügt werden: 
 
1. Art. 7 wird wie folgt geändert: 
 
    a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Le- 
        bensmittelsicherheit“ durch das Wort „Veteri 
        närwesen“ ersetzt. 
 
    b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
        aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
        bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 
               „ Abs. 1 Sätze 2 bis und 6 gelten entspre 
                chend.“  
2. Die bisherigen Nrn. 1 und 2 werden Nrn. 2 und 3. 
  
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/17060 
hat der Ausschuss einstimmig

2

 Z u s t i m m u n g  
empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
16/16896 und 16/16897 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

5. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegen-
heiten hat den Gesetzentwurf und die Änderungs-
anträge Drs. 16/16895, Drs. 16/16896 und Drs. 
16/16897 in seiner 86. Sitzung am 9. Juli 2013 
mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
16/16896 und 16/16897 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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6. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
Drs. 16/16896, Drs. 16/16897 und Drs. 16/17060 in 
seiner 105. Sitzung am 11. Juli 2013 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Stellungnahme des Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie zugestimmt mit der Maßgabe, dass in 
§ 4 als Datum des Inkrafttretens der „1. August 
2013“ eingefügt wird. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/17060 
hat der Ausschuss einstimmig Z u s t i m m u n g  
empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/16895, 
16/16896 und 16/16897 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Brigitte Meyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/16010, 16/17812 

Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen und zur Anerkennung sozialer Be-
rufe  

Inhaltsübersicht 

§ 1  Bayerisches Gesetz über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (Bayerisches 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz − BayBQFG) 

§ 2 Bayerisches Gesetz über das Führen der Berufsbezeich-
nungen „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder 
„Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ und „Staatlich 
anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich aner-
kannter Kindheitspädagoge“ (Bayerisches Sozial- und 
Kindheitspädagogengesetz – BaySozKiPädG) 

§ 3 Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetzes 

§ 4 Inkrafttreten 
 

§ 1 

Bayerisches Gesetz über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (Bayerisches 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz − BayBQFG)1)

 
Teil 1 

Allgemeiner Teil 
 

Art. 1 
Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen für den deutschen Ar-
beitsmarkt, um eine qualifikationsnahe Beschäftigung zu 
ermöglichen, sowie der Förderung der Integration von im 
                                                           
1)  Art. 1 bis 3 und 9 bis 16 dienen der Umsetzung der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl L 255 S. 22; ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 
S. 28, 2009 L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl L 158 S. 368). 

Land lebenden Migrantinnen und Migranten in den bayeri-
schen Arbeitsmarkt.  

Art. 2 
Anwendungsbereich 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit im Ausland erworbener Ausbildungsnachweise unter 
Berücksichtigung sonstiger nachgewiesener Berufsqualifi-
kationen und inländischer Ausbildungsnachweise mit Beru-
fen, die durch Rechtsvorschriften des Freistaates Bayern 
geregelt sind, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen 
Regelungen des Freistaates Bayern unter Bezugnahme auf 
dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. 2§ 10 des 
Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt.  

(2) 1Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit mit Abschlüssen, für die die zu-
ständigen Stellen auf Grund der §§ 9, 54, 66, 67 des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) oder der §§ 41, 42a, 42m, 42n der 
Handwerksordnung Regelungen über Aus- und Fortbil-
dungsprüfungen erlassen haben. 2Eine Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit Aus- und Fortbildungsregelungen 
nach §§ 66, 67 BBiG und §§ 42m, 42n der Handwerksord-
nung ist nur im persönlichen Anwendungsbereich des § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch eröff-
net; maßgebend hierfür ist der Zeitpunkt der Antragstel-
lung. 

(3) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die im 
Ausland einen Ausbildungsnachweis erworben haben und 
darlegen, in Bayern eine ihrer Berufsqualifikation entspre-
chende Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 

(4) Dieses Gesetz findet keine Anwendung  
1. auf Abschlüsse im Rahmen der Berechtigung, die Be-

rufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ zu 
führen; hierfür gilt abschließend das Ingenieurgesetz, 

2. auf die Berufsbezeichnungen „Architektin“, „Archi-
tekt“, „Innenarchitektin“, „Innenarchitekt“, „Land-
schaftsarchitektin“, „Landschaftsarchitekt“, „Beratende 
Ingenieurin“, „Beratender Ingenieur“ sowie „Stadtpla-
nerin“ und „Stadtplaner“; hierfür gelten abschließend 
das Baukammerngesetz und die darauf beruhenden Re-
gelungen, 

3. in den Fällen des Qualifikationserwerbs gemäß Art. 6 
des Leistungslaufbahngesetzes, 

4. für Qualifikationsnachweise, die nach dem Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetz zu erbringen sind,  

5. für den Erwerb der Befähigung für ein Lehramt an öf-
fentlichen Schulen; hierfür gelten abschließend das 
Bayerische Lehrerbildungsgesetz und die darauf beru-
henden Regelungen, 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
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6. auf die Anerkennung von Bezeichnungen, die auf der 
Grundlage des Heilberufe-Kammergesetzes von der zu-
ständigen Heilberufekammer ausgesprochen wird, oder 

7. auf Dolmetscher- und Übersetzerabschlüsse; hierfür 
gelten abschließend das Dolmetschergesetz und die da-
rauf beruhenden Regelungen. 

(5) 1Für akademische Qualifikationen, soweit diese nicht 
Voraussetzung zur Ausübung eines reglementierten Berufs 
sind, besteht in Abweichung von Abs. 1 und Teil 2 Ab-
schnitt 1 nur die Möglichkeit einer Bewertung auf Basis des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikatio-
nen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 
11. April 1997 (Anlage zum Gesetz vom 16. Mai 2007, 
BGBl II S. 712). 2Das Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst wird ermächtigt, diese Aufgabe auf 
andere Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, zu übertragen. 3Die Zuständigkeit kann auch 
auf länderübergreifende Stellen im Sinn des Satzes 2 über-
tragen werden. 

Art. 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch 
Ausbildungsnachweise, Befähigungsnachweise oder ein-
schlägige, im Inland oder Ausland erworbene Berufserfah-
rung nachgewiesen werden. 
(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Be-
fähigungsnachweise, die von verantwortlichen Stellen über 
den Abschluss einer erfolgreich absolvierten Ausbildung 
ausgestellt werden. 
(3) 1Berufsbildung im Sinn dieses Gesetzes ist eine durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Berufsaus-
bildung, berufliche Fort- oder Weiterbildung. 2Die Berufs-
ausbildung vermittelt die zur Ausübung einer qualifizierten 
beruflichen Tätigkeit erforderliche berufliche Handlungsfä-
higkeit. 3Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang 
statt, der den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen 
umfassen kann. 4Die berufliche Fort- und Weiterbildung er-
weitert die berufliche Handlungsfähigkeit über die Berufs-
ausbildung hinaus. 
(4) Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Freistaates 
Bayern geregelt sind, umfassen reglementierte Berufe und 
nicht reglementierte Berufe. 
(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, de-
ren Aufnahme oder Ausübung durch Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifika-
tionen gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbesonde-
re die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, 
die über bestimmte Berufsqualifikationen verfügen. 

Teil 2 
Feststellung der Gleichwertigkeit 

Abschnitt 1 
Nicht reglementierte Berufe 

Art. 4 
Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwertig-
keit fest, sofern  

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die 
Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten 
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt und 

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen 
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten Be-
rufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiese-
nen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landes-
rechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern 
1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 

auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bezieht, 
die sich hinsichtlich der vermittelten Inhalte oder auf 
Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fer-
tigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden, 
auf die sich der entsprechende landesrechtlich geregelte 
Ausbildungsnachweis bezieht, 

2. die nach Nr. 1 abweichenden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die Ausübung des jeweiligen Be-
rufs wesentlich sind und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise 
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus-
geglichen hat.  

(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Lan-
des die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhaberin 
oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation in diesem Land erworben worden. 

Art. 5 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbil-

dungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in 
deutscher Sprache, 

2. ein Identitätsnachweis, 
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise, 
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder 

sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,   

5. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt 
wurde, sowie 

6. gegebenenfalls ein erteilter Bescheid eines anderen 
Landes. 

(2) 1Die Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 sind der zu-
ständigen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten 
Kopien vorzulegen. 2Von den Unterlagen nach Abs. 1 
Nrn. 3 und 4 sind Übersetzungen in deutscher Sprache vor-
zulegen. 3Darüber hinaus kann die zuständige Stelle von 
den Unterlagen nach Abs. 1 Nr. 2 und allen nachgereichten 
Unterlagen Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen. 
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4Die Übersetzungen sind von einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu 
lassen.  

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Abs. 2 eine 
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen. 

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland ab-
solvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifi-
kationen vorzulegen, soweit dies zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit erforderlich ist.  

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der 
inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann 
die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist wei-
tere geeignete Unterlagen vorzulegen.  

(6) 1Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch ge-
eignete Unterlagen darzulegen, im Freistaat Bayern eine 
den Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. 2Geeignete Unterlagen können bei-
spielsweise der Nachweis der Beantragung eines Einreise-
visums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontakt-
aufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Ge-
schäftskonzept sein. 3Für Antragstellerinnen oder Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen Gründe 
gegen eine entsprechende Absicht sprechen.  

Art. 6 
Verfahren 

(1) 1Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen 
Ausbildungsnachweis im Sinn des Art. 3 Abs. 2 erworben 
hat. 2Der Antrag ist schriftlich bei der zuständigen Stelle zu 
stellen. 

(2) 1Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des 
Antrags einschließlich der nach Art. 5 Abs. 1 vorgelegten 
Unterlagen. 2In der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die 
Frist nach Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. 3Sind die nach Art. 5 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständi-
ge Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unter-
lagen nachzureichen sind. 4Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 3 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen beginnt. 

(3) 1Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. 2Die Frist beginnt 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Be-
sonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 4Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzutei-
len. 

(4) 1In den Fällen von Art. 5 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der 
Frist nach Abs. 3 bis zum Ablauf der von der zuständigen 
Stelle festgelegten Frist gehemmt. 2Im Fall des Art. 14 ist 
der Lauf der Frist nach Abs. 3 bis zur Beendigung des sons-
tigen geeigneten Verfahrens gehemmt.  

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, soweit die Gleich-
wertigkeit im Rahmen anderer Verfahren oder durch 
Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist. 

Art. 7 
Form der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach Art. 4 Abs. 1 
ergeht schriftlich. 

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der 
Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede im Sinn 
des Art. 4 Abs. 2 nicht erfolgen kann, sind in der Begrün-
dung auch die vorhandenen Berufsqualifikationen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers sowie die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den vorhandenen Berufsqualifikati-
onen und der entsprechenden landesrechtlich geregelten 
Berufsbildung darzulegen. 

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufü-
gen.  

Art. 8 
Zuständige Stelle 

(1) 1Zuständige Stelle im Sinn dieses Abschnitts ist, vorbe-
haltlich anderer Regelungen, 
1. die Regierung im Geschäftsbereich des Staatsministeri-

ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst für schuli-
sche Ausbildungsabschlüsse, 

2. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus 
a) die Regierung für schulische Berufsaus- und Fort-

bildungsabschlüsse und  
b) die Technische Universität München für Gymnas-

tiklehrerinnen und Gymnastiklehrer und Sportleh-
rerinnen und Sportlehrer im freien Beruf, 

3. das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten für eine Berufsqualifikation auf der Grund-
lage des Berufsbildungsgesetzes und des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
im Bereich der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft 
sowie für Staatlich geprüfte Forstingenieurinnen und 
Staatlich geprüfte Forstingenieure und Staatlich geprüf-
te Forstassessorinnen und Staatlich geprüfte Forstasses-
soren, 

4. das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen für eine nach der Verordnung zur 
Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes ge-
regelten Berufsbildung, 

5. die Industrie- und Handelskammer bei einer Berufsbil-
dung, die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Be-
reich der nichthandwerklichen Gewerbeberufe geregelt 
ist, 
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6. die Handwerkskammer bei einer Berufsbildung in Be-
rufen der Handwerksordnung, 

7. die Landesärzte-, Landeszahnärzte-, Landestierärzte- 
oder die Landesapothekerkammer für die Gesundheits-
dienstberufe jeweils für ihren Bereich oder 

8.  in sonstigen Fällen das Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen. 

2Im Übrigen wird auf die Regelungen im Gesetz zur Aus-
führung des Berufsbildungsgesetzes und des Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetzes verwiesen. 

(2) 1Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Auf-
gaben durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu über-
tragen. 2Soweit Zuständigkeiten bei einer oder mehreren 
Regierungen konzentriert werden sollen, hat dies im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern zu erfol-
gen. 3Die Zuständigkeit kann bei Bedarf auf länderübergrei-
fende Stellen im Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 
(3) 1Zuständige Stellen nach Abs. 1 können vereinbaren, 
dass die ihnen durch dieses oder auf Grund dieses Gesetzes 
übertragenen Aufgaben von einer anderen zuständigen Stel-
le, deren Sitz in einem anderen Land sein kann, wahrge-
nommen werden. 2Die Vereinbarung bedarf der Genehmi-
gung des jeweils zuständigen Ministeriums. 

 
Abschnitt 2 

Reglementierte Berufe 

Art. 9 
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit 

(1) 1Die Bewertung der Gleichwertigkeit erfolgt im Rah-
men der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme 
oder Ausübung eines im Freistaat Bayern reglementierten 
Berufs. ²Bei dieser Entscheidung gilt der im Ausland er-
worbene Ausbildungsnachweis, unter Berücksichtigung 
sonstiger nachgewiesener Berufsqualifikationen, als gleich-
wertig mit dem entsprechenden landesrechtlich geregelten 
Ausbildungsnachweis, sofern 
1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die 

Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten 
wie der entsprechende landesrechtlich geregelte Aus-
bildungsnachweis belegt, 

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem so-
wohl im Freistaat Bayern als auch im Ausbildungsstaat 
reglementierten Beruf zur Ausübung des jeweiligen Be-
rufs im Ausbildungsstaat berechtigt ist oder die Befug-
nis zu Aufnahme oder Ausübung des jeweiligen Berufs 
aus Gründen verwehrt wurde, die der Aufnahme oder 
Ausübung im Freistaat Bayern nicht entgegenstehen, 
und 

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen 
und der entsprechenden landesrechtlich geregelten Be-
rufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiese-
nen Berufsqualifikationen und der entsprechenden landes-
rechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern 

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 
auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, die sich hin-
sichtlich des Inhalts oder auf Grund der Ausbildungs-
dauer wesentlich von den Fähigkeiten und Kenntnissen 
unterscheiden, auf die sich der entsprechende landes-
rechtlich geregelte Ausbildungsnachweis bezieht, 

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine 
maßgebliche Voraussetzung für die Ausübung des je-
weiligen Berufs darstellen und 

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unter-
schiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise 
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus-
geglichen hat. 

Art. 10 
Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen 

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen we-
sentlicher Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 nicht er-
folgen kann, werden bei der Entscheidung über die Befug-
nis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Freistaat Bayern 
reglementierten Berufs die vorhandenen Berufsqualifikatio-
nen und die wesentlichen Unterschiede gegenüber der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsqualifikation 
durch Bescheid festgestellt.  
(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche 
Maßnahmen nach Art. 11 die wesentlichen Unterschiede 
gegenüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten Be-
rufsqualifikation ausgeglichen werden können. 
(3) In dem Umfang, in dem die zuständige Stelle eines Lan-
des die Gleichwertigkeit festgestellt hat, ist die Inhaberin 
oder der Inhaber dieser Berufsqualifikation so zu behan-
deln, als sei insoweit die landesrechtlich geregelte Berufs-
qualifikation in diesem Land erworben worden. 

Art. 11 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinn des Art. 9 Abs. 2 
können durch die Absolvierung eines höchstens dreijähri-
gen Anpassungslehrgangs, der Gegenstand einer Bewertung 
sein kann, oder das Ablegen einer Eignungsprüfung im In-
land ausgeglichen werden.  
(2) 1Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im 
Sinn des Abs. 1 sind die vorhandenen Berufsqualifikationen 
der Antragstellerin oder des Antragstellers zu berücksichti-
gen. 2Der Inhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist auf die fest-
gestellten wesentlichen Unterschiede im Sinn des Art. 9 
Abs. 2 zu beschränken. 3Inhalt und Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen können durch Rechtsverordnung der 
Staatsregierung geregelt werden. 
(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Wahl 
zwischen der Absolvierung eines Anpassungslehrgangs und 
dem Ablegen einer Eignungsprüfung, sofern die entspre-
chenden berufsrechtlichen Regelungen nichts anderes be-
stimmen. 
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Art. 12 
Vorzulegende Unterlagen 

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag 
auf Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im Frei-
staat Bayern reglementierten Berufs folgende Unterlagen 
beizufügen: 
1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbil-

dungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten in 
deutscher Sprache, 

2. ein Identitätsnachweis, 
3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,  
4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und 

sonstige Befähigungsnachweise, sofern diese zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind, 

5. im Fall von Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 eine Bescheinigung 
über die Berechtigung zur Berufsausübung im Ausbil-
dungsstaat,  

6. eine Erklärung, ob und bei welcher Stelle bereits ein 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt 
wurde, sowie 

7. gegebenenfalls ein erteilter Bescheid eines anderen 
Landes. 

(2) 1Die Unterlagen nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 7 sind der zu-
ständigen Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten 
Kopien vorzulegen. 2Darüber hinaus kann die zuständige 
Stelle von den Unterlagen nach Abs. 1 Nr. 2 und allen 
nachgereichten Unterlagen Übersetzungen in deutscher 
Sprache verlangen. 3Von den Unterlagen nach Abs. 1 
Nrn. 3 bis 5 sind Übersetzungen in deutscher Sprache vor-
zulegen. 4Die Übersetzungen sind von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer 
erstellen zu lassen. 

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Abs. 2 eine 
andere Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen. 

(4) 1Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den 
Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland ab-
solvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifi-
kationen vorzulegen, soweit dies zur Bewertung der Gleich-
wertigkeit erforderlich ist. 2Soweit die Berufsbildung in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem weiteren 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz absolviert wurde, kann 
sich die zuständige Stelle an die zuständige Stelle des Aus-
bildungsstaates wenden.  

(5) 1Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der 
inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann 
die zuständige Stelle die Antragstellerin oder den Antrag-
steller auffordern, weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. 
2Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die zuständige Stelle 
an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.  

(6) 1Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch ge-
eignete Unterlagen darzulegen, im Freistaat Bayern eine ih-
ren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. 2Geeignete Unterlagen können bei-
spielsweise der Nachweis der Beantragung eines Einreise-
visums zur Erwerbstätigkeit, der Nachweis einer Kontakt-
aufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder ein Ge-
schäftskonzept sein. 3Für Antragstellerinnen oder Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine besonderen Gründe ge-
gen eine entsprechende Absicht sprechen.  

Art. 13 
Verfahren 

(1) 1Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller innerhalb eines Monats den Eingang des 
Antrags einschließlich der nach Art. 12 Abs. 1 vorgelegten 
Unterlagen. 2In der Empfangsbestätigung ist das Datum des 
Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf die 
Frist nach Abs. 3 und die Voraussetzungen für den Beginn 
des Fristlaufs hinzuweisen. 3Sind die nach Art. 12 Abs. 1 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die zuständi-
ge Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1 mit, welche Unter-
lagen nachzureichen sind. 4Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 2 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen beginnt. 
(2) 1Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten 
über die Gleichwertigkeit entscheiden. 2Die Frist beginnt 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann einmal 
angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Be-
sonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. 4Für An-
tragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungs-
nachweise in einem dieser genannten Staaten anerkannt 
wurden, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens 
einen Monat betragen. 5Die Fristverlängerung ist zu be-
gründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
(3) 1In den Fällen von Art. 12 Abs. 4 und 5 ist der Lauf der 
Frist nach Abs. 2 bis zum Ablauf der von der zuständigen 
Stelle festgelegten Frist gehemmt. 2Im Fall des Art. 14 ist 
der Lauf der Frist nach Abs. 2 bis zur Beendigung des sons-
tigen geeigneten Verfahrens gehemmt. 
(4) 1Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweiligen 
Fachrecht. 2Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus ist zuständige Stelle im Sinn dieses 
Abschnitts, soweit nicht durch das jeweilige Fachrecht be-
stimmt, für Fachsportlehrerinnen und Fachsportlehrer im 
freien Beruf mit staatlicher Prüfung die Technische Univer-
sität München, für schulische Berufsaus- und Fortbildungs-
abschlüsse die Regierung. 
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(5) 1Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Auf-
gaben durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, zu über-
tragen. 2Soweit Zuständigkeiten bei einer oder mehreren 
Regierungen konzentriert werden sollen, hat dies im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern zu erfol-
gen. 3Die Zuständigkeit kann bei Bedarf auf länderübergrei-
fende Stellen im Sinn des Satzes 1 übertragen werden. 
(6) 1Zuständige Stellen können vereinbaren, dass die ihnen 
durch dieses oder auf Grund dieses Gesetzes übertragenen 
Aufgaben von einer anderen zuständigen Stelle, deren Sitz 
in einem anderen Land sein kann, wahrgenommen werden. 
2Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des jeweils zu-
ständigen Ministeriums.  

Abschnitt 3 
Gemeinsame Vorschriften 

Art. 14 
Sonstige Verfahren zur Feststellung  

der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen 

(1) 1Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für 
die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erfor-
derlichen Nachweise nach Art. 5 Abs. 1, 4 und 5 oder 
Art. 12 Abs. 1, 4 und 5 aus selbst nicht zu vertretenden 
Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist die Vor-
lage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemes-
senen zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, stellt 
die zuständige Stelle die für einen Vergleich mit der ent-
sprechenden inländischen Berufsbildung maßgeblichen be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der An-
tragstellerin oder des Antragstellers durch sonstige geeigne-
te Verfahren fest. 2Die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler hat die Gründe glaubhaft zu machen, die einer Vorlage 
der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. 3Die zu-
ständige Stelle ist befugt, eine Versicherung an Eides Statt 
zu verlangen und abzunehmen. 

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruf-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinn 
des Abs. 1 sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgesprä-
che, praktische und theoretische Prüfungen sowie Gutach-
ten von Sachverständigen. 

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit 
nach Art. 4 oder Art. 9 erfolgt auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der in Abs. 1 und 2 vorgesehenen sonstigen Verfah-
ren.  

Art. 15 
Mitwirkungspflichten 

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflich-
tet, alle für die Ermittlung der Gleichwertigkeit notwendi-
gen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) 1Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller die-
ser Mitwirkungspflicht nicht nach und wird hierdurch die 
Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die 
zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen entscheiden. 
2Dies gilt entsprechend, wenn die Antragstellerin oder der 

Antragsteller in anderer Weise die Aufklärung des Sachver-
halts erheblich erschwert. 

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abge-
lehnt werden, nachdem die Antragstellerin oder der Antrag-
steller auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 
der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nachgekommen ist. 

Teil 3 
Schlussvorschriften 

Art. 16 
Statistik 

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertig-
keit nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtli-
chen Gesetzen und Verordnungen wird eine Landesstatistik 
geführt. 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene 
Kalenderjahr folgende Erhebungsmerkmale: 
1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Landkreis oder kreis-

freie Stadt des Wohnorts des Antragstellers, Datum der 
Antragstellung, 

2.  Ausbildungsstaat, bayerischer Referenzberuf oder bay-
erische Referenzausbildung, 

3.  Datum, Gegenstand und Art der Entscheidung sowie 
eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber 
sowie 

4.  Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienst-
leistungsfreiheit nach Art. 7 Abs. 1 und 4 der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl L 255 S. 22; ber. 2007 L 
271 S. 18, 2008 L 93 S. 28, 2009 L 33 S. 49) in der je-
weils geltenden Fassung. 

(3) Hilfsmerkmale sind: 
1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, 
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektro-

nische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Person. 

(4) 1Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. ²Die Anga-
ben nach Abs. 3 Nr. 2 sind freiwillig. ³Auskunftspflichtig 
sind die nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrecht-
lichen Gesetzen und Verordnungen für die Verfahren zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen. 
(5) Die Angaben sind elektronisch an das Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung zu übermitteln.  
(6) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium des Innern 
1.  die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, den 

zeitlichen Abstand der Erhebung zu verlängern sowie 
den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn 
die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ur-
sprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufig-
keit benötigt werden, 
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2.  einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur 
Deckung eines geänderten Bedarfs für den in Art. 1 ge-
nannten Zweck erforderlich ist und durch gleichzeitige 
Aussetzung anderer Merkmale eine Erweiterung des 
Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt 
werden können Merkmale, die besondere Arten perso-
nenbezogener Daten nach Art. 15 Abs. 7 des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes betreffen, und 

3.  die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies 
zur Umsetzung oder Durchführung von Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 

 

§ 2 

Bayerisches Gesetz über das Führen der Berufsbezeich-
nungen „Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“ oder 
„Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ und „Staatlich 
anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich aner-
kannter Kindheitspädagoge“ (Bayerisches Sozial- und 
Kindheitspädagogengesetz – BaySozKiPädG)  

 
Art. 1 

„Staatlich anerkannte Sozialpädagogin“  
oder „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ 

(1) 1Die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ 
darf führen, wer  
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-

schule im Freistaat Bayern einen Studiengang nach 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat und 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 
dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Be-
rufs ergibt, insbesondere nicht rechtskräftig wegen ei-
ner in § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) genannten Straftat verurteilt worden ist.  

2Dem erfolgreichen Abschluss nach Satz 1 Nr. 1 steht der 
Erwerb der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung in einem anderen Land gleich. 

(2) 1Ein Bachelorstudiengang qualifiziert für die Tätigkeit 
als Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge, wenn er 
1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen vermit-

telt, 
2. Schwerpunkte setzt beim Erwerb von 

a) Wissen und Verständnis der allgemeinen wissen-
schaftlichen Grundlagen und Methoden der Sozia-
len Arbeit und eines exemplarischen Lernfelds, 

b) systematischen Kenntnissen wichtiger Theorien, 
Modelle und Methoden der Sozialen Arbeit im na-
tionalen und internationalen Rahmen, 

c) kritischem Verständnis für Schlüsselprobleme und 
Konzepte eines Spezialgebiets der Sozialen Arbeit 
im Allgemeinen, 

d) einem integrierten Verständnis der Methoden, Ver-
fahrensweisen und der beruflichen Ethik von Sozi-

aler Arbeit auf dem Hintergrund reflektierter Er-
fahrung, methodischen Handelns und auf dem ak-
tuellen Stand der Fachliteratur, 

e) exemplarischen Einblicken und ausgewählten ver-
tieften aktuellen Kenntnissen in einem Forschungs- 
und Entwicklungsgebiet der Sozialen Arbeit, 

f) kritischem Bewusstsein für den umfassenden fach-
übergreifenden Zusammenhang und 

g) Erfahrungen der kritischen Reflexion erworbenen 
Fachwissens unter den Bedingungen angeleiteter 
Praxis, 

3. ausgewiesene Kenntnisse zu den geltenden Grundla-
gen, insbesondere den für die Soziale Arbeit bedeutsa-
men deutschen Rechtsgebieten mit Vertiefung auf Lan-
desebene sowie Kenntnisse für die Verwaltung vermit-
telt, 

4. eine Regelstudienzeit von mindestens sieben Semestern 
umfasst und 

5. ein angeleitetes praktisches Studiensemester an einer 
von der Hochschule anerkannten, fachlich ausgewiese-
nen Einrichtung der Sozialen Arbeit im Umfang von 
mindestens 100 Tagen eingliedert.  

2Auf Antrag der den Studiengang anbietenden Hochschule 
wird durch Allgemeinverfügung festgestellt, ob ein Studi-
engang die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt. 

Art. 2 
„Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“  

oder „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ 

(1) 1Die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Kind-
heitspädagogin“ oder „Staatlich anerkannter Kindheitspäda-
goge“ darf führen, wer  
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-

schule im Freistaat Bayern einen Studiengang nach 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat und 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 
dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Be-
rufs ergibt, insbesondere nicht rechtskräftig wegen ei-
ner in § 72a SGB VIII genannten Straftat verurteilt 
worden ist.  

2Dem erfolgreichen Abschluss nach Satz 1 Nr. 1 steht der 
Erwerb der Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung in einem anderen Land gleich. 

(2) 1Ein Bachelorstudiengang qualifiziert für die Tätigkeit 
als Kindheitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge, wenn er  
1. die für die Tätigkeit notwendigen Kompetenzen, insbe-

sondere vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Um-
setzung der im ersten Abschnitt der Verordnung zur 
Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetzes zugrunde gelegten Bildungs- und Er-
ziehungsziele, vermittelt, 

2. Schwerpunkte setzt bei 
a) der Qualität der Erwachsenen-Kind-Interaktion und 

der entsprechenden sprachlichen Kommunikation,  
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b) der professionellen Begleitung kindlicher Lernpro-
zesse,  

c) der Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien so-
wie bei  

d) der Unterstützung von Eltern bei der Förderung ih-
rer Kinder in der kognitiven, emotionalen, sozialen 
und körperlichen Entwicklung, 

3. ausgewiesene Kenntnisse zu den geltenden Grundla-
gen, insbesondere den Kinderrechten und den für die 
Kinderbetreuung bedeutsamen deutschen Rechtsgebie-
ten mit Vertiefung auf Landesebene, vor allem zum 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, 
zur Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetzes und zum Bayeri-
schen Bildungs- und Erziehungsplan (5. Auflage 2012, 
Cornelsen Verlag), sowie Kenntnisse für die Verwal-
tung vermittelt, 

4. eine Regelstudienzeit von mindestens sieben Semestern 
umfasst und 

5. Praxisanteile an einer von der Hochschule anerkannten, 
fachlich ausgewiesenen Einrichtung im Umfang von 
mindestens 100 Tagen eingliedert. 

2Auf Antrag der den Studiengang anbietenden Hochschule 
wird durch Allgemeinverfügung festgestellt, ob ein Studi-
engang die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt. 

Art. 3 
Ausländische Abschlüsse 

(1) Die Voraussetzung nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird 
auf Antrag durch Bescheid ersetzt, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller 
1.  über einen ausländischen Studienabschluss verfügt, der 

nach Feststellung gemäß den Vorschriften des Bayeri-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (Bay-
BQFG) einem Studiengang nach Art. 1 Abs. 2 gleich-
wertig ist, 

2.  eine beglaubigte Übersetzung des gesamten Zeugnisses 
vorlegt, aus der die absolvierte Fächerkombination und 
der Umfang des Fachpraktikums in Tagen hervorgehen, 

3.  nachweislich über  
a)  die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache, 
b)  Kenntnisse der bedeutsamen deutschen Rechtsge-

biete und Kenntnisse für die Verwaltung 
verfügt. 

(2) Die Voraussetzung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird 
auf Antrag durch Bescheid ersetzt, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller  

1.  über einen ausländischen Studienabschluss verfügt, der 
nach Feststellung gemäß den Vorschriften des Bayeri-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes einem 
Studiengang nach Art. 2 Abs. 2 gleichwertig ist, 

2.  eine beglaubigte Übersetzung des gesamten Zeugnisses 
vorlegt, aus der die absolvierte Fächerkombination her-
vorgeht, 

3.  nachweislich über  
a)  die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache, 
b)  Kenntnisse des Bayerischen Bildungs- und Erzie-

hungsplans und 
c)  Kenntnisse der Rahmenbedingungen der Einrich-

tungen zur Kinderbetreuung in Bayern  
verfügt. 

Art. 4 
Ordnungswidrigkeit 

Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, 
wer eine der in diesem Gesetz geregelten Berufsbezeich-
nungen allein oder in einer Verbindung führt, obwohl er die 
Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 oder Art. 2 
Abs. 1 Nr. 1 nicht erfüllt oder wegen einer in § 72a SGB 
VIII genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.  

Art. 5 
Zuständigkeit  

1Zuständig für den Vollzug dieses Gesetzes ist das Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen. 2Es kann die Zuständigkeit ganz oder teilweise auf 
eine ihm nachgeordnete Behörde übertragen.  

Art. 6  
Verordnungsermächtigung 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Benehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst 
1. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfah-

ren nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 2,  
2. die Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 11 BayBQFG in 

den Fällen des Art. 3 und 
3. das Nähere zu den Voraussetzungen und dem Verfah-

ren in den Fällen des Art. 3  
zu bestimmen. 

Art. 7 
Übergangsvorschriften 

(1) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Beschei-
nigungen über die Gleichwertigkeit ausländischer Ausbil-
dungen in sozialen Berufen gelten fort. 
(2) Die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bzw. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt auch, wer vor In-
krafttreten dieses Gesetzes 
1. innerhalb Deutschlands einen Diplomstudiengang der 

Sozialarbeit oder Sozialpädagogik mit einer Regelstu-
dienzeit von mindestens acht Semestern einschließlich 
einer eingegliederten Praxisausbildung im Umfang von 
mindestens zwei praktischen Studiensemestern erfolg-
reich abgeschlossen hat oder 

2. einen Studiengang nach Art. 1 Abs. 2 oder Art. 2 
Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat, für den erst nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiengangs die Feststel-
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lungen nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 oder Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 getroffen wurden. 

(3) 1Abweichend von Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 kann für Studiengänge mit einer Regel-
studienzeit von sechs Semestern, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes gemäß Art. 57 Abs. 3 des Bay-
erischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) über ein Einver-
nehmen bzw. gemäß Art. 76 Abs. 1 BayHSchG über eine 
staatliche Anerkennung verfügen, die Feststellung nach 
Art. 1 Abs. 2 Satz 2 und Art. 2 Abs. 2 Satz 2 beantragt wer-
den. 2Die Feststellung gilt für Absolventinnen und Absol-
venten, die ihr Studium spätestens zum Wintersemester 
2013/2014 aufgenommen haben. 

§ 3 

Änderung des Gesundheitsdienst-  
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veteri-
närdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie 
die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl S. 452, BayRS 2120-1-UG), zuletzt geändert durch 
Art. 9 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (GVBl S. 246), wird 
wie folgt geändert: 

1. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Lebensmit-
telsicherheit“ durch das Wort „Veterinärwesen“ er-
setzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und 6 gelten entspre-
chend.“ 

2. Art. 27 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„1Die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die 
nicht in Deutschland abgelegt wurden, bestimmt sich 
nach dem Bayerischen Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz.“  

3. In § 31 Abs. 3 werden nach den Worten „Richtlinie 
2005/36/EG“ die Worte „des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl L 255 S. 22; 
ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 L 93 S. 28, 2009 L 33 
S. 49), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/25/EU 
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl L 158 S. 368)“ ein-
gefügt. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2013 in Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Franz Maget 

II. Vizepräsident 
 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Wir können gleich mit Tagesordnungs­

punkt 5 fortfahren.

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Gesetz zur Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozialer Berufe (Drs. 16/16010) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich 

Pfaffmann, Christa Steiger u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Ergänzende Unterlagen zum Antrag auf Gleichwertigkeit (Drs. 16/16895) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich 

Pfaffmann, Christa Steiger u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Ausländische Abschlüsse in sozialen Berufen (Drs. 16/16896) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich 

Pfaffmann, Christa Steiger u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Anspruch auf Beratung und Gebührenregelung (Drs. 16/16897) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Dr. Otto Hünnerkopf, Markus Blume, Johannes Hintersberger u. a. (CSU),

Dr. Andreas Fischer, Renate Will, Tobias Thalhammer u. a. und Fraktion (FDP)

(Drs. 16/17060) 

Auch hierzu findet keine Aussprache statt. Wir können deshalb wiederum sofort in die 

Abstimmung eintreten. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksa­
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che 16/16010 und die Änderungsanträge auf den Drucksachen 16/16895 mit 16897 

und 17060 sowie die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für So­

ziales, Familie und Arbeit auf Drucksache 16/17812 zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung vorgeschla­

genen Änderungsanträge der SPD-Fraktion auf den Drucksachen 16/16895 mit 16897 

abstimmen. Besteht damit Einverständnis, dass wir über diese Änderungsanträge ins­

gesamt abstimmen? – Ich sehe keinen Widerspruch. Dann tun wir das.

Der Gesamtabstimmung legen wir das Votum des endberatenden Ausschusses für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz zugrunde. Wer mit der 

Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem Abstimmungsverhalten seiner 

Fraktion im jeweils endberatenden Ausschuss einverstanden ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind CSU, FDP, FREIE WÄHLER, SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten. Die Änderungsanträge sind damit abge­

lehnt.

Zum Gesetzentwurf empfiehlt der federführende Ausschuss Zustimmung, mit der 

Maßgabe, dass in § 1 Artikel 13 Absatz 1 Satz 4 die Bezeichnung "Absatz 3" durch die 

Bezeichnung "Absatz 2" ersetzt wird. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla­

mentsfragen und Verbraucherschutz stimmt bei seiner Endberatung dieser Beschluss­

empfehlung zu, allerdings mit der Maßgabe von weiteren Änderungen. Diese finden 

sie auf der Drucksache 16/17812. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbe­

ratenden Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

wiederum alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Stimmenthaltungen? – 

Auch keine. Dann ist dem Gesetzentwurf in dieser eben vorgestellten Fassung zuge­

stimmt worden.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge­

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 
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Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der 

Fassung des endberatenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen gab es vorhin 

nicht. Gibt es jetzt eine? – Nein. Gibt es jetzt eine Enthaltung? – Auch nicht. Das Ge­

setz ist damit so angenommen. Es hat den Titel "Bayerisches Gesetz zur Anerken­

nung ausländischer Berufsqualifikationen und zur Anerkennung sozialer Berufe".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der eben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag auf Drucksache 16/17060 seine Erledigung gefunden. Das Hohe 

Haus nimmt davon Kenntnis.
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